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Vorwort.

Der fünfte, die Jahre 1886 bis 1890 umfassende Band führt die Sammlung der 

in Elsaß-Lothringen geltenden Gesetze in dem Sinne weiter, wie es im Vorwort zum 

vierten Bande dargelegt ist; das alphabetische Register erstreckt sich demgemäß auf alle 

5 Bände und entspricht dein bei Abschluß des fünften Bandes bestehenden Rechtszustande. 

Der für Elsaß-Lothringen nicht besonders verkündete Text der Gewerbeordnung, 

deren Einführung für den Rechtszustand des Landes von umfassendster Bedeutung war, 

ist dem Einführungsgesetze vom 27. Februar 1888 beigefügt, auch haben die umfang

reichen Aenderungen der Gewerbeordnung, welche das Reichsgesetz vom 1. Juni 1891 

brachte, noch unter dem Text Platz gefuiiden.

Die Fortführung des Werks wird einer besondern Rechtfertigung nicht bedürfen, 

wenn auch der Umfang desselben beträchtlich anschwillt und damit der Werth des Registers 

immermehr in den Vordergrund tritt.

Herr Oberregierungsrath Leydhecker hat auch diesmal die dankenswerthe Freund

lichkeit gehabt, die Bearbeitung der Zölle und einiger Reichssteuern zu übernehmen.

Leipzig, im Dezember 1891.

R. Förtsch





Sachliche Uebersicht der in Band V enthaltenen Gesetze. 
Gesetze aus den Jahren 1886 bis 1890. 
Alphabetisches Register für Band I bis V.

Abkiirzrritgeir.
S. außerdem Bd. I S. XXX.

A.-Bl. Bis Ende 1881: Amtsblatt des Ministeriums; von 1882 an: Central- und Bezirks- 
Amtsblatt.

Just.-Saml. Sammlung von Gesetzen k. , betr. die Justizverwaltung, Straßburg 1877, R. Schultz 
u. Comp. (ui Band I-III zitirt: „Samml. G.-Pr." oder „Samml. Colmar").





Sachliche Uebersicht der in Sand V enthaltenen Gesetze.

Anordnung.

Die in Band V nicht vorkommenden Rubriken sind durch kleinen Druck gekennzeichnet.

Altersversicherung s. Nr. 140». 
Armenwesen.

Allgemeines 1. 
Armenräthe 2. 
Armenrecht s. Nr. 69. 
Pflegehäuser 8. 
Unterstützte Kinder 4.
Unterstützungswohnsitz 5.

AuSlteferungSvertriig« 6.
Auswanderung 7.
Beamte.

Allgemeines 8.
Baubeamte 8a. 
Diensteid 9.
TiSziplinarkammern 10.
Gnadenquartal 10*. 
Kautionen 11. 
Ortszulagen 12. 
Pensionen 13. 
Reisekosten 14. 
Professoren 14*. 
Umzugskosten 15. 
Dorgerichtstellung der agents du gou- 

xernement 10.
Zinsverpflichtung der Enreg-B. 17. 

Bergrecht 18. 
Civilrecht.

Abwesenheit 19. 
Adelstitel 20. 
Anfechtung von Rechtshandlungen 21. 
Annahme an Kindesstatt 22. I
Brandversicherungsgelder, Haftung für 

Hypotheken 22a. 
Bürgerlicher Tod 23. 
Bürgschaftsstellung des Staates 24. 
Cidilaesetzbuch 25. 
Tienstmiethe 26. i
Ehescheidung 27.
Eheverträge' 28. 
Erbbescheinigungen 28*. 
Fremdlingsrecht 29.
Früchte auf dem Halm 30. 
Gesetze 81.
Großjährigkeit 32. 
Grundeigenthum 32* 
Grundrenten 83. 
Haftpflicht 84. 
Hypotheken 35. 
Hhpothekenreinigung 86. 
Ledige Erbschaft 87. 
Majorate 88. 
Miether, Haftung für Brandschaden 

88a.
Namen 89.
Personenstand 40 
Privaturkunden 41. 
Schenkungen, Vermächtnisse an Ge

meinden rc. 42.
Substitutionen 48. 
Theilungen, außergerichtliche 44.

Theilungen, gerichtliche s.Nr.75*.
Tod durch Hinrichtung 45.
Ueberschreibung 46. 
Urheberrecht 47. 
Vaterschaft, Verleugnung 48.
Viehmängel 49.
Viehverstellung 49*. 
Vormundschaft 50. 
Vorzugsrechte des Staats 51.
Zinsen 52.

Domänen s. Staatsgut.
Eisenbahnen 53. 
Feiertage 54. 
Feldmesser 54*. 
Feldpolizei s. Nr. 153. 
Fischerei 55. 
Forstwesen 56. 
Fuhrwesen 57. 
Gemeinden.

Allgemeines 58.
Abgaben s. Nr. 193.
Bürgermeister 58*. 
Feuerwehr 59. 
Gemeinderechner 60. 
Pachtverträge 61. 
Schenkungen s. Nr. 42.
Wahlen 62.

Gemeinnützige Anstalten 63.
BodenkredU-Gescllschaften 64.
Hülfögenossenschaften 65.

Leih- (Pfand-) Häuser 65. 
Pachtverträge der G. s. Nr. 61. 
Pflegehäuser s. Nr. 3.
Sparkassen 66.
Vorschußkasscn 66*. 

Gendarmerie 67. 
Genossenschaften 68. 
Gerichtliches Verfahren.

Abwesenheit s. Nr. 19.
Armenrecht 69. 
Aufgebotsverfahren 70 
Beglaubigung 71.
Civilprozeß 72. 
Hypotheken-Reinigungsverfahren s.Nr. 
~ 36.
Nichtstreitige Gerichtsbarkeit 72».
Rechtshülfe 73.
Revision 74.
Siegelung 75.
Theilungen, gerichtliche 75*. 
Theilsverf., außerger. s. Nr. 44 
Verkäufe von Liegenschaften 76.
Vertheilungsverfahren, betr. das 

unbew. Verm. 77.
Vollstreckung der Urtheile, Hülfeleist

ung 78.
Dormundschaftsverwaltung s. Nr. 50.

Vornahme gerichtlicher Handlungen 
in kaiserl. Palästen 79.

Zwangsvollstreckung in das un
bew. Verm. 79».

Zwangsvollstreckung aus Ad
ministrativtiteln 79b.

Gerichtsverfaffung.
Allgemeines 80. 
Amtsanwälte 80*.
Amtsgerichte 81. 
Gerichtsschreiber 82. 
Gerichtsvollzieher 83.
Gewerbegerichte 84. 
Kasiationshof 85. 
Kompetenzkonflikte 86. 
Kriegsgericht 87. 
Rangverhältnisse 88.
Reichsgericht 89.
Vertäust. Stellen im Justizdienft 90.

Geschäftssprache 91. 
Gesellschaften 92. 
Gewerbe.

Anlage gesundheitsschädlicher rc. 
Fabriken rc. 93.

Arbeitsbücher 94. 
Ausstellungen 95.
Bäcker 96.
Berathungsausschuß für Künste und 

Fabriken 97.
Berathungskammern für Fabriken 98. 
Dampfapparate 99. 
Denkmünzen 100. 
Fabrikarbeit 101. 
Gasanstalten 102. 
Gefährliche Waaren 103.
Gewerbebetrieb im Umherziehen

104.
Gewerbeordnung 104*. 
Gold- und Silberwaaren 105. 
Hufbeschlag 105*.
Kinderarbeit s. Nr. 101.
Krankenversicherung s. Nr. 150». 
Lehrverträge 106.
Metzger 107. 
Musterschutz s. Nr. 47. 
Patente 108.
Pulverfabriken 109. 
Rechtsangelegenheiten, Besorgung 

fremder 109». 
Schankwirthschaften 110. 
Schlachthäuser 111. 
Stellenvermittlung 112.



X Sachliche Uebersicht der Gesetze. — Anordnung.

Unfallversicherung s. Nr. 259» 
Waffenschmiede s. Nr. 250.

AufgebotSversahren f. Nr. 70. 
Banken 113. 
Börsen 114. 
Branntwein, Kleinhandel 115.
Eheks 116.
HandelSaebräuche 117. 
Handelskammern 118. 
Handelsrecht 119. 
Handelsverträge 120. 
Inhaberpapiere mit Prämien 121.
Lagerhäuser 122. 
Mäkler 128. 
Markenschutz 124. 
Märkte 125. 
Mineralöle 126. 
Musterschutz s. Nr. 47. 
Nahrungsmittel 127. 
Oberrath für Handel, Ackerbau und

Industrie 128.
Pulver s. Nr. 109. 
Reben 129. 
Sackgebühr 180. 
Sklavenhandel 181.
Trödler 132.
Verkäufe, öffentliche 133. 
Versicherungsgesellschaften 184.
Viehmängel s. Nr. 49.
Wechselagenten 185. 
Wechselrecht 186.
Zahlungen 187. 

HinterlegnngSwese« 138. 
Hhpothekenwesen 139. 
International« Verträge

140.
Invalidität-« und Alters

versicherung 140».
Jagd 141. 
Kataster 141». 
Kontur- 142. 
Kostengesetze.

Allgemeines, ältere Gesetze 148.
Gebühren der Gerichtsschreiber

144.
Gerichtskosten 145. 
Gerichtsschreibereigebühren 146.
Gerichtsvollzieher 147.
Hypothekengebühren s. Nr. 139. 
Rechtsanwälte 148.
Reisekosten s. Nr. 14.
Zeugen und Sachverständige 149. 

Konsulatswesen 150. 
Krankenversicherung 150».
Landwirthschaft, Feldpoli-

zei.
Allgemeines 151. 
Feldhüter 152. 
Feldpolizei 153. 
Feldwege 153».
Früchte auf dem Halme s. Nr. 30. 
Gestütswesen 154.
Landwirthschaftsrath 154».
Oberrath für Handel. Ackerbau und 

Industrie s. Nr. 128.
Raupen 155. 
Reblaus 156. 
Zuchthengste 157. 
Zuchtstiere 158. 

Lotterien 159. 
Matz und Gewicht 160. 
Markstein« 161. 
Medizinalwese« und Gesund

heitspflege.
Apotheker, Aerzte, Hebammen 162. 
Begräbnisse. Begräbnrßplätze 168.
Geisteskranke 164.
Geheimmittel. Giftstoffe 165. 
Gesundheitspflege 166. 
Viehseuchen 167.

Militärwese«.
All^reineS, Militärgrundgesetze

Belagerungszustand 169.
Beschränkungen in der Umgebung von 

Festungen 170. 
Eisernes Kreuz 171. 
Militärstrafprozesi 172. 
Militärstrafrecht 178. 
Naturalleistungen 174. 
Versorgungswesen 175.
Verschiedenes 176. 

Mineralwasser 177. 
Münzwesen 178. 
Notare 179. 
Oesfentliche Arbeite« 180. 
Papiergeld 181.
Polizeikommiffare 182. 
Post und Telegraphie. 

Post 183. 
Telegraphie 184. 

Presse, Buchhandel, Theater.
Allgemeines 185.
Anschläge 186. 
Ausrufer 187. 
Buchhändler, Drucker 188.
Pflichtexemplare 189.
Stimmzettel s. Nr. 268. 
Theater 190. 
Zeitungen 191. 

Rechnungswesen. 
Allgemeines 192. 
Abgaben der Gemeinden und

Bezirke 193. 
Rechtsanwälte 194. 
Rechtskonsulenten s. Nr. 109a. 
Religionswesen.

Geistliche, katholische 195. 
Geistliche, protestantische 196. 
Israelitische Religionsdiener 197. 
Kirchemabriken 198. 
Kongregationen 199. 
Kultus, israelitischer 200. 
Kultus, katholischer 201.
Kultus, protestantischer 202. 
Paläste, bischöfliche 203.
Pensionen 203a. 
Seminare, geistliche 204. 
Simultaneum 205. 

Rente von E -L. 205». 
Schatzanweisungen 200. 
Schutzgebiete 206». 
Sicherheitspolizei.

Ausweisungen 206k 
Entzündliche Stoffe 207. 
Höllenmaschinen 208. 
Meldewesen 208a.
Paßwesen 209. 

Staatsangehörigkeit 210. 
Staatsgut 211. 
Standesbeamte 211». 
Steuerempfänger 212.
Steuerkontrolöre 213.
Steuern und Zölle.

I. Zollvereinigungsverträge; Eintritt 
von E.-L. 214.

II. Zoll- und Steuerbehörden. 
Verwaltung der Zölle und 
indirekten Steuern 215.

III. Verkehr mit zollpflichtigen 
Gegenständen zwischen E.-L. u. 
den übrigen Zollvereinsstaaten
216.

IV. Zölle und gemeinschaftliche 
Steuern des D. Reichs. Zölle 
217.

Branntweinsteuer 218. 
Reichsstempelabgaben 218».
Salzsteuer 219.

Spielkartenstempel 220. 
Tabaksteuer 221. 
Wechselstempel 222. 
Zuckersteuer 223.

V. Innere indirekte Steuern. 
Allgemeines 224. 
Biersteuer 225. 
Enregistrement 226. 
Erbschaftssteuer 226». 
Gerichtsschreibereigebühren s. Nr.

146.

f'ypothekengebühren s. Nr. 139. 
asernirungskoftenbeiträge 227.

Lizenzgebühr 228. 
Siegelgebühren 229. 
Stempel 230.
Weinsteuer 281.

VI. Oktroi 232
VII. Direkte Steuern.

Allgemeines 233. 
Bergwerksteuer 284. 
Gewerbesteuer 285. 
Grundsteuer 286. 
Hundesteuer 287. 
Personal- und Mobiliarsteuer 238. 
Thür- und Fenstersteuer 289. 
Tote Hand 240. 

Strafprozeß rrnd Strafvoll
streckung.

Allgemeines 241. 
Arbeitshäuser 241a. 
Besserungsanstalten 241k 
Gefängnisse 242.
Hinrichtung, Scharfrichter 243.
Strafregister 243».
Strafzuweisung 244. 
Wiedereinsetzung in die früheren Rechte 

245.
Strafrecht.

Allgemeines 246. 
Aufläufe 247. 
Papier zu Reichskassenscheineu 247a. 
Sozialdemokratie 248. 
Täuschungen im Handel 219. 
Waffen 250
Wucher 251.

Stratzenwesen.
Allgemeines 252. 
Bauflucht 253. 
Vizinalwege 254. 

Syndikatgenoffenschaften s. Nr. 269, 
153a.

Unfallversicherung 254». 
Unterricht 255. 
Vereins- u. Versammlungsrecht 256. 
Verfaffungsrecht 257.
Versteigerer, amtliche 258.
Versteigerungen s. Nr. 133, 76.
Verwaltung. ~

Allgemeines 259.
Archive 260.
Dezentralisation 261.
Generalräthe, Bezirks-, Kreisräthe 262. 
Kaiserlicher Rath 263.
(Präfekten,) Bezirkspräsidenten

264.
(Präfekturrüthe,) Bezirksrüthe

265.
(Unterpräfekten,) Kreisdirektoren 266.
Staatsrath 267. 

Bogetschntz 267». 
Wahlen 268. 
Wafferrecht. 

Allgemeines, Austrocknung, Drainirung 
269.

Rheinschiffahrt 270.
Schiffbare Wasserläufe 271. 

Wechselrecht s. Nr. 136. 
Zwangsenteignung 272. 
Zwangserziehung 273.



Sachliche Uebersicht der Gesetze.

6. Austieferungsverlrage.
Seite.

1887. 20. Aug. Vf. des Min., bett, das Auslieferungsverfahren zw. d. deutschen Bundesstaaten 
und Oesterreich-Ungarn............................................................................................................218

1889. 12. Jan. Vf. des Min., betr. Auslieferungsverf. im Verkehr mit Frankreich wegen Unter
schlagung und Diebstahl......................................................................................................618

1890. 3. Juli. Vf. des Min., betr. den Auslieferungsverkehr zwischen E.-L. und Frankreich. . 809
1890. 27. Aug. Vf. des Min., betr. den Geschäftsverkehr mit Frankreich beim Auslieferungs

verfahren wegen Hehlerei......................................................................................................842

Beamte.
8. Allgemeines.

1886. 8. März. Bkm. des Reichskanzlers, betr. Berechnung der Dienstzeit der konsularischen Beamten 16
1886. 15. März. G., betr. die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge 

von Betriebsunfällen..............................................................................................................16
1886. 21. April. G., betr. die Abänderung des Reichsbeamtengesetzes und des G. v. 20. April 1881 38
1886. 14. Mai. Bkm. des Min., betr. die von Dienstwohnungsinhabern zu zahlende Vergütung 

für Wasserleitungen...................................................................................................................68
1886. 20. Juni. V. wegen Ergänzung der V. v. 23. Dez. 1875 und der V. v. 8. Juni 1881 . 81
1886. 24. Sept. Bkm. des Min., betr. die Zahlung von Gehältern u. s. w. an Empfänger, welche

Krankheitshalber die Wohnung nicht verlassen und nicht schreiben können . . . 119
1887. 25. Mai. G., betr. Abänderung des Reichsbeamtengesetzes v. 31. März 1873 . 151
1887. 21. Nov. V., betr. die landesrechtliche Anwendung des Reichsbeamtengesetzes in E.-L. . . 275
1888. 5. März. G., betr. den Erlaß der Wittwen- und Waisengeldbeiträge von Angehörigen der

Reichs-Eivilverwaltung, des Reichsheeres und der K. Marine..................................364
1888. 18. März. V., betr. den Erlaß der Wittwen- und Waisengeldbeiträge der Reichsbankbeamten 367
1888. 1. April. G., betr. die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im Auslande angestellter

Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes........................................................374
1888. 8. Mai. G., betr. die Fürsorge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen............................385
1888. 6. Juli. Vf. des Min., betr. den Anstrich der Fußböden in Dienstlokalen und Dienstwohnungen 425
1888. 7. Aug. V. über die Zuständigkeit der Reichsbehörden zurAusführung des Reichsbeamteugesehes 527
1888. 6. Nov. Bkm. des Min., betr. Ernennung des Kurators bei zwangsweiser Versetzung

eines Beainten in den Ruhestand.....................................................................................543
1889. 25. März. G., betr. die Feststellung des Landeshaushalts-Etats von E.-L. für 1889/90 §§ 10 u. 12 641
1889. 5. April. V. des Min. zur Ausf. des § 5 des Reichsbeamtengesetzes.............................................645
1890. 26. April. Bkm. des Min., betr. die Verrechnung der Kosten für Gefeit, Kochherde und Waschkessel 784

lS. auch Nr. 254a.)

8» Baubeamte.
1889. 14. Febr. Vf. des Min., betr. Nebenarbeiten der Baubeamten.......................................................622

10». Gnadenquartal.
1887. 31. März. G., betr. das Gnadenquartal.....................................................................................................137



8—17. Beamte. — 18. Bergrecht.xn

Seite.
11. Kautionen.

1887. 12. Marz. D., -etr. die Kaution des Rendanten des Reichskriegsschatzes........................................135
1887. 16. Juni. D., betr. die Kaution des Kasfirers der Legationskasse...................................................155
1888. 9. April. G., betr. die Bestellung von Amtskautionen..........................................................................376
1888. 26. Mai. V. wegen Ergänzung der V. v. 16. Aug. 1876 ............................................................ 387
1888. 3. Dez. D. über die Kaution des Rendanten der Büreaukasse bei der physikalisch

technischen Reichsanstalt 555
1888. 5. Dez. D., betr. die Kautionen der Reichseisenbahnverwaltung..................................................556
1890. 10. Febr. D. wegen Abänderung der V. v. 16. Aug. 1876 und 4. März 1879, betr. die 

Kautionen der bei der Militär- und der Marineverwaltung angestellten Beamten 769 
1890. 27. Dez. B. wegen Ergänzung der B. v. 16. Aug. 1876 ......................................................... 866

12. Ortszulagen.
1886. 19. März. G., betr. die Feststellung des Landeshaushalts-Etats von E.-L. für 1886/87 § 12 20

13. Pensionen.
1888. 5. März. G., betr. den Erlaß der Wittwen- und Waisengeldbeiträge von Angehörigen der 

Reichs-Civilverwaltung, des Reichsheeres und der K. Marine................................. 364
1888. 18. März. D., betr. den Erlaß der Wittwen- und Waisengeldbeiträge der Reichsbankbeamten 367

14. Reisekosten.
1886. 13. Febr. B. des Reichskanzlers, betr. Abänderung des auf Grund des § 19 V. v. 21. Juni 

1875 erlassenen Verzeichnisses der Reichsbeamten.......................................................... 15
1886. 28. Mai. Vf. des Min., betr. Zusammenstellung von Grundsätzen, nach welchen bei Be

rechnung der Fuhr- und Umzugskosten der els.-lothr. Beamten und Lehrer zu 
verfahren ist..............................................................................................................................72

1886. 27. Juli. V., betr. nähere Festsetzungen über die Gewährung von Tagegeldern und Fuhr- 
kosten an die Beamten der Militär- und Marineverwaltung................................. 104

1888. 18. April. V. des Reichskanzlers, betr. Abänderung des auf Grund des § 19 V. v. 21. Juni 
1875 erlassenen Verzeichnisses der Reichsbeamten........................................................379

1888. 22. Juni. Bkm. des Min., betr. die Diäten der Aichungsbeamten.................................................. 411
1889. 12. April. Vf. des Min., betr. die Ausführung von Dienstreisen.................................................. 646
1890. 26. Mai. V., betr. die Ergänzung bezw. Abänderung der Bestimmungen über die Tage

gelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Beamten und Lehrer............................788
1890. 30. Juni. V. des Statthalters, betr. die Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der 

Beamten und Lehrer...........................................................................................................805

14a. Professoren.
1890. 18. Juni. G., betr. die Rechtsverhältnisse der Professoren an der Kaiser-Wilhelms-Univerfität 

Straßburg..................................................................................................................................802
1890. 3. Aug. V., betr. die Zuständigkeit der Behörden bei Handhabung des G. v. 18. Juni 1890 834

15. Umzugskosten.
1886. 28. Mai. Vf. des Min., betr. Zusammenstellung von Grundsätzen, nach welchen bei Be

rechnung der Fuhr- und Umzugskosten der els.-lothr. Beamten und Lehrer zu 
verfahren ist..............................................................................................................................72

1887. 24. Aug. Vf. des Min., betr. die Gewährung von Umzugskosten an Beamte............................219
1890. 26. Mai. V., betr. die Ergänzung bezw. Abänderung der Bestimmungen über die Tage

gelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Beamten und Lehrer............................788
1890. 30. Juni. V. des Statthalters, betr. die Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der 

Beamten und Lehrer.................................................................................................................805

18. Wergrecht.
1889. 28. Febr. Bkm. des Min., betr. die Anwendung der Gew.-O. auf den Bergbau .... 625
1889. 24. Juli. G., betr. Grundeigenthum und Hypothekenwesen § 40 ............................................ 730



19—52. ßivilrecht. — 53. KisemSahne« XIII

Leite.
Kivitrecht.

28a. Erbbescheinigungen.
1886. 10. Mai. G., betr. die Ausstellung gerichtlicher Erbbescheinigungen und die Zuständigkeit 

der Amtsgerichte.............................................................................................................................65
1886. 16. Jnni. Vf. des Min. zur Ausf. des G. v. 10. Mai 1886 .................................................... 79

32a. Grundeigenthum.
1889. 24. Juli. G., betr. Grundeigenthum und Hypothekenwesen, sowie die Notariatsgebühren . 730
1889. 13. Sept. Vf. des Min., betr. das Stempelpapier für Rechtsgeschäfte über Grundeigenthum 741
1890. 5. Jan. Vf. des Min., betr. die Ausführung der auf die Mündelhypothek bezüglichen

Vorschriften des Gesetzes v. 24. Juli 1889 .................................................................... 756
1890. 15. Juli. Bkm. des Min., betr. die Gebühren für Katasterauszüge in Vormundschaftssachen 816

35. Hypotheken.
1889. 24. Juli. G., betr. Grundeigenthum und Hypothekenwesen, sowie die Notariatsgebühren . 730

(S. auch Nr. 139.)

47. Urheberrecht.
1886. 2. Juni. Uebereinkunft zwischen Deutschland und Großbritannien, betr. den gegenseitigen 

Schutz der Rechte an Werken der Literatur und Kunst...............................................74
1886. 9. Sept. (Berner) Uebereinkunft, betr. die Bildung eines internationalen Verbandes zum 

Schutz von Werken der Literatur und Kunst...................................................................112
1886. 23. Dez. Bkm. des Reichskanzlers, betr. die Führung des Musterregisters.......................123
1888. 4. April. G., betr. Ausführung der Berner Uebereinkunft v. 9. Sept. 1886 ..................... 374
1888. 11. Juli. V., betr. die Ausführung der Berner Uebereinkunft v. 9. Sept. 1886 .... 433
1888. 30. Juli. Bkm. des Reichskanzlers, betr. den Beitritt Luxemburgs zur Berner Ueberein
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1884.
14. März 1884.

Internationaler Vertrag ptnt Schutze der unterseeischen Telegraphrnkabet.

R.-G.-Bl. 1888. S. 151.

1885.
22. Januar 1885.

Frenndschafts- nnd Handelsvertrag zwischen -em Deutschen Reich und -er Südafrikanischen 
Republik.

R.-G.-Bl. 1886. S. 209.

21. März 1885. 
Weltpostverein. 

Lissabonner Zusatzabkommen pim Vertrage vom 1. Inni 1878.

R.-G.-BI. 1886. S. 82.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie- i 
rnngen der vorstehend l bezeichneten Länder, welche 
in Gemäßheit des Artikels 19 des am 1. Juni 1878 , 
in Paris abgeschlossenen Vertrages in Lissabon zu !

1. Es sind dies: Deutschland. die Vereinigten Staaten 
von Amerika, die Argentinische Republik. Lcsterrcich-Ungarn. 
Belgien. Bolivien. Brasilien. Bulgarien. Chile, die Ver
einigten Staaten von Columbien, die Republik Costa-Rica. 
Dänemark und die Dänischen .Kolonien, die Republik San 
Domingo. Egypten. Ecuador. Spanien und die Spanischen 
Kolonien. Frankreich und die Französischen Kolonien. Groß- 
dritannien und verschiedene Englische Kolonien. Canada. | 

einem Kongreß zusammengetreten sind, haben im 
gemeinsamen Einverstündniß und unter Vorbehalt 
der Ratifikation das nachstehende Zusatzabkommen 
vereinbart.

Britisch - Indien. Griechenland. Guatemala, die Republik 
Haiti, das Königreich Hawaii, die Republik Honduras. 
Italien, Japan, die Republik Liberia. Luxemburg, Mexiko. 
Montenegro, Nicaragua. Paraguay, Niederland und die 
Niederländischen Kolonien. Peru. Persien. Portugal und die
Portugiesischen Kolonien. Rumänien. Rußland. Salvador, 
Serbien, das Königreich Siam. Schweden und Norwegen, 
die Schweiz, die Türkei. Uruguay und die Vereinigten Staaten 
von Venezuela.
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Artikel 1.

Der Vertrag vom 1. Juni 1878 wird wie folgt 
abgeändert:

I.

Artikel 2 erhält folgende Fassung:

Artikel 2.

Die Bestimmungen dieses Vertrages erstrecken 
sich auf Briefe, einfache Postkarten und Post
karten mit bezahlter Antwort, Drucksachen jeder 
Art, Geschäftspapiere und Waarenproben, welche 
aus einem der Vereinsländer herrühren und nach 
einem anderen gerichtet find. Auch finden diese 
Bestimmungen hinsichtlich der Beförderung inner
halb des Vereinsgebietes in gleicher Weise An
wendung auf den Postaustausch der vorbezeich
neten Gegenstände zwischen Vereinsländern und 
fremden, dem Vereine nicht angehörigen Ländern, 
sofern bei diesem Austausche das Gebiet von 
mindestens zweien der vertragschließenden Theile 
berührt wird.

Die vertragschließenden Länder sind nicht ge
halten, Postkarten mit bezahlter' Antwort aus
zugeben, aber sie übernehmen die Verpflichtung, 
die aus anderen Vereinsländern eingegangenen 
Antwortkarten zurückzusenden.

II.

Artikel 4 wird wie folgt abgeändert: 

Der 8. Absatz wird durch nachstehende Be
stimmung ersetzt:

2. daß überall, wo die See - Transitgebühren 
gegenwärtig auf 5 Franken für jedes Kilo
gramm Briese oder Postkarten und auf 
50 Centimen für jedes Kilogramm anderer 
Gegenstände festgesetzt sind, diese Vergütungs
sätze beibehalten werden.

Der 13. Absatz wird wie folgt abgeändert: 

Die Abrechnung über diese Gebühren er
folgt auf Grund von Nachweisungen, welche 
alle drei Jahre während eines Zeitraumes von 
28 Tagen aufgestellt werden, der durch die im 
nachfolgenden Artikel 14 vorgesehene Aus- 
führungs-Uebereinkunst zu bestimmen ist.

Der 14. Absatz wird durch folgende Bestim
mung erseht:

Korrespondenz, welche die Postverwaltungen 
unter sich austaujchen, ferner nach dem Ur
sprungslande zurückgesandte Antwort - Post
karten, nachgesandte oder unrichtig geleitete 
Gegenstände, unanbringliche Sendungen, Rück
scheine, Postanweisungen oder Einzahlungs
scheine über Postanweisungen unb alle anderen 
postdienstlichen Schriftstücke sind von Land- 
und See-Transitgebühren befreit.

III.
Artikel 5 wird wie folgt abgeündert:

Ter 3. Absatz lautet künftig:

2. bei Postkarten 10 Centimen für jede einfache 
Karte oder für jeden der beiden Theile der 
Karte mit bezahlter Antwort.

Der zweite Satz des 7. Absatzes, welcher mit 
den Worten „Als Uebergangsmaßregel kann" 
beginnt, wird gestrichen.

Der 14. Absatz lautet künftig:

4. Sendungen mit Geschäftspapieren oder Druck
sachen jeder Art, deren Gewicht 2 Kilogramm 
übersteigt, oder welche an einer der Seiten 
eine Ausdehnung von mehr als 45 Centi- 
meter haben.

IV.
Zwischen Artikel 5 und 6 wird ein neuer Artikel 

mit folgender Fassung eingeschaltet:

Artikel 5b.

Der Absender einer Briefsendung kann dieselbe 
zurücknehmen oder ihre Aufschrift abäudern lassen, 
so lange die Sendung dem Empfänger noch nicht 
ausgehändigt ist.

Das hierauf bezügliche Verlangen wird ent
weder brieflich oder telegraphisch auf Kosten des 
Absenders übermittelt. Letzterer hat dafür zu 
eutrichten:

1. wenn die Uebermittelung brieflich erfolgt, die 
Taxe für einen einfachen Einschreibbrief;

2. wenn die Uebermittelung auf telegraphischen! 
Wege geschieht, die Taxe des Telegrammes 
nach dem gewöhnlichen Tarif.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels 
sind für diejenigen Länder nicht verbindlich, deren 
Gesetzgebung dem Absender nicht gestattet, über 
eine Sendung während der Beförderung derselben 
zu verfügen.

V.
Die fünf letzten Absätze des Artikels 6, von den 

Worten „Geht eine Einschreibsendung verloren" ab, 
werden gestrichen; hinter demselben Artikel wird 
folgender neue Artikel hiuzugefügt:

Artikel 6b.

Geht eine Einschreibsendung verloren, so hat 
der Absender, oder auf dessen Verlangen der Em
pfänger, den Fall höherer Gewalt ausgenommen, 
Anspruch auf eine Entschädigung von 50 Franken. 

Die Verpflichtung zur Zahlung des Ersatz
betrages liegt derjenigen Verwaltung ob, welcher 
die Ausgabe-Postanstalt angehört. Dieser Ver
waltung bleibt überlassen, ihren Anspruch gegen 
die verantwortliche Verwaltung, das heißt gegen 
diejenige, in deren Gebiet oder in deren Betrieb 
der Verlust stattgefunden hat, geltend zu machen.
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Vis zum Nachweise des Gegentheils liegt die Ver
antwortlichkeit derjenigen Verwaltung ob, welche 
den Gegenstand unbeanstandet übernommen hat 
und weder dessen Aushändigung an den Em
pfänger, noch, eintretendenfalls, die vorschrifts
mäßige Weitersendung an die folgende Verwaltung
Nachweisen kann.

Die Zahlung des Ersatzbetragcs durch die Ver
waltung des Aufgabegebietes soll sobald als mög
lich und spätestens innerhalb eines Jahres, vom 
Tage der Nachfrage ab gerechnet, stattfinden. Die 
verantwortliche Verwaltung ist verpflichtet, der 
Verwaltung des Aufgabegebietes den von derselben 
gezahlten Ersatzbetrag ohne Verzug zu erstatten. 

Man ist darüber einverstanden, daß der Anspruch 
aus Entschädigung nur zulässig ist, wenn der
selbe innerhalb eines Jahres, vom Tage der Auf
gabe der Einschreibsendung an gerechnet, erhoben 
wird; nach Ablauf dieses Zeitraumes steht dem 
Absender ein Anspruch auf irgend eine Ent
schädigung nicht zu.

Wenn der Verlust auf der Beförderungsstrecke 
zwischen den Auswechselungs-Postanstalten zweier
angrenzender Länder stattgefunden hat, ohne daß 
festgestellt werden kann, auf welchem der beiden 
Gebiete dies geschehen ist, so wird der Schaden 
von den betreffenden beiden Verwaltungen zu 
gleichen Theilen getragen.

Die Ersatzverbindlichleit der PostverwaUungen 
für Einschreibsendungen hört aus, sobald dcr 
Empfangsberechtigte Quittung ertheilt und die 
Sendung übernommen hat.

Als Nebergangsmaßregel ist denjenigen Ver
waltungen der außereuropäischen Länder, deren 
Gesetzgebung gegenwärtig dem Grundsätze der 
Gewährleistung entgegensteht, gestattet, die An
wendung der vorhergehenden Bestimmung so 
lange auszusetzen, bis dieselben voll ihrer gesetz
gebenden Gewalt die Ernlüchtiguilg zllr Annahme 
dieses Grundsatzes erhalten haben. Bis zu diesem 
Zeitpunkte sind die alideren Vereinsverwaltungen 
zur Zahlung einer Entschädigung für die auf 
ihrem Gebiete verloren gegangenen Einschreib- 
sendungeil nach oder aus den betreffenden Ländern 
nicht verbunden.

VI.
Zwischen Artikel U und 10 wird ein neuer Ar- 

tiitel mit folgendem Wortlaut eingeschaltet:

Artikel 9h.

Briessendungen jeder Art werden auf Verlangen 
des Absenders dem Empfänger sogleich nach der 
Ankuuft durch besonderen Boten zugestellt in 
denjenigen Vereinsländern, welche einwilligen, sich 
in ihrem gegenseitigen Verkehr mit diesem Dienst
zweige zu befassen.

Diese Sendungen, welche „Eilsendungen" ge
nannt werden, unterliegen einer besonderen Be

stellgebühr, welche auf 30 Centimen festgesetzt ist 
und vom Absender, neben dem gewöhnlichen Porto, 
zum vollen Betrage im Voraus entrichtet werden 
muß. Diese Gebühr verbleibt der Verwaltung 
des Aufgabegebietes.

Ist der Gegenstand nach einem Orte ohne Post
anstalt gerichtet, so fciim die Postverwaltung des 
Bestimmungsgebietes eine Ergänzungsgebühr bis 
zur Höhe desjenigen Betrages erheben, den sie in 

i ihrem inneren Verkehr für die Eilbestellung fest- 
| gesetzt hat, unter Anrechnung der vom Absender 

[ entrichteten Gebühr oder des entsprechenden Be- 
i träges in der Währung des die Ergänzungsgebühr 
; erhebenden Landes.
| Eilsendungen, welche nicht zum vollen Betrage 
I der im Voraus zu entrichtenden Taxen frankirt 

sind, werden auf dem gewöhnlichen Wege bestellt.

VII.
Artikel 10 erhält folgende Fassung:

! Artikel 10.

i Für die Nachsendung von Postsendungen inner- 
! halb des Vereinsgebietes wird ein Nachschubporto 

i nicht erhoben.
i Bei unbestellbar gebliebenen Sendungen tritt 
I eine Erstattung der den betheiligten Verwaltungen 

für die erstmalige Beförderung dieser Sendungen 
znlommenden Transitgebühren nicht ein.

VIII.
Tic drei ersten Absätze des Artikels 11 werden 

gestrichen und durch nachstehende Bestimmungen 
ersetzt:

Folgende Gegenstände dürfen mit der Briespost 
nicht versandt werden:

1. Briese oder Paclete, welche Geldstücke enthalten;

2. irgend welche Sendungen, die zollpflichtige 
Gegenstände enthalten;

3. Gold- oder Silbersachen, Edelsteine, Schmuck
sachen und andere kostbare Gegenstände, aber 
nur in dem Falle, daß das Hineinlegeu solcher 
Gegenstände in Briefseudungen oder ihre Be
förderung mit der Briefpost durch die Gesetz
gebung der betreffenden Länder verboten ist.

IX.
Artikel 13 wird wie folgt abgeündert:

Artikel 13.

Der Austausch von Briefen mit Werthangabe, 
von Postanweisungen, von Postpacketen und von 
Pvstaustrügen, die Einführung von Ausweis
büchern u. s. w. bilden den Gegenstand besonderer 
Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Ländern 
oder Ländergruppen des Vereins.
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X.

Der Schluß des letzten Absatzes des Artikels 14 
von den Worten ab „wegen Einführung des ... ." 
wird mit Ausnahme der Worte „unter sich Verein
barungen zu treffen" gestrichen, so daß der Absatz 
künftig lautet:

Den betheiligten Verwaltungen ist jedoch ge
stattet, wegen Festsetzung ermäßigter Taxen für 
den Verkehr im Grenzbezirke von 30 Kilometer 
unter sich Vereinbarungen zu treffen.

XI.

Der 1. Absatz des Artikels 15 erhält folgende 
Fassung:

Der gegenwärtige Vertrag berührt in keiner 
Weise die innere Gesetzgebung der Länder in allem, 
was durch die in diesem Vertrage enthaltenen 
Bestimmungen nicht vorgesehen worden ist.

XII.

Artikel 17 wird wie folgt abgeändert: 

Artikel 17.
Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei oder 

mehreren Mitgliedern des Vereins über die Aus
legung des gegenwärtigen Vertrages oder hinsicht
lich der Verantwortlichkeit einer Verwaltung im 
Falle des Verlustes einer Einschreibsendung sollen 
durch ein Schiedsgericht ausgetragen werden, zu 
welchem jede der betheiligten Verwaltungen ein 
anderes, bei der Angelegenheit nicht unmittelbar 
betheiligtes Vereinsmitglied wühlt.

Das Schiedsgericht entscheidet nach einfacher 
Stimmenmehrheit.

Bei Stimmengleichheit wählen die Theilnehmer 
des Schiedsgerichts zur Entscheidung der streitigen 
Frage eine andere, bei der Angelegenheit gleich
falls unbetheiligte Verwaltung.

Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch 
Anwendung auf alle Uebereinkommen, welche in 
Gemäßheit des durch Artikel 1 Ziffer IX des 
gegenwärtigen Zusatzabkommens abgeünderten Ar
tikels 13 des Vertrages vom 1. Juni 1878 ab
geschlossen sind.

XIII.

Der 2. und 3. Absatz des Artikels 20 lauten 
künftig:

1. Einstimmigkeit, wenn es sich um Abänderung 
der Bestimmungen in dem gegenwärtigen Ar
tikel und in den vorhergehenden Artikeln 2, 
3, 4, 5, 5 b, 6, 6 b, 9 und 9 b handelt;

2. zwei Drittel der Stimmen, wenn es sich um 
die Abänderung anderer Vertragsbestimmungen 
handelt, als derjenigen der Artikel 2, 3, 4, 5, 
5 b, 6, 6 b, 9, 9 b und 20.

Artikel 2.
1. Das gegenwärtige Zusatzabkommen wird am 

1. April 1886 in Kraft treten und gleiche Dauer

haben wie der am 1. Juni 1878 zu Paris abge
schlossene Vertrag.

2. Dasselbe soll sobald als möglich ratifizirt 
werden. Die Auswechselung der Ratifikations
urkunden soll zu Liffabon stattfinden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der 
oben bezeichneten Länder das gegenwärtige Zusatz
abkommen unterzeichnet zu Lissabon, den einund
zwanzigsten März Eintausend achthundertundfünf
undachtzig. _____________

Schluhprotokoll.
Im Begriff, zur Unterzeichnung der durch deu 

Lissabonner Weltpostkongreß vereinbarten Abkom
men zu schreiten, sind die unterzeichneten Bevoll
mächtigten über Folgendes übereingekommen:

I.

Peru, Salvador, Serbien und der Türkei, welche 
dem Verein angehören, auf dem Kongreß aber 
nicht vertreten sind, soll das Protokoll offen ge
halten werden, um den daselbst abgeschlossenen Ab
kommen oder auch nur einem oder dem anderen 
derselben beizutreten. Das Gleiche ist der Fall für 
die Republik Costa-Rica, deren Vertreter der Sitzung, 
in welcher diefe Abkommen werden unterzeichnet 
werden, nicht beiwohnt.

II.

i Die Britischen Kolonien in Australien und die 
Britischen Kolonien Kaplaud und Natal sollen 
diesen Abkommen oder einem oder dem anderen 
derselben bcitreten können, und es wird ihnen (pt 
diesem Zweck das Protokoll offen gehalten.

III.

Das Protokoll wird zu Gunsten der Länder, 
deren Vertreter heute nur den Hauptvertrag oder 
nur eine gewisse Zahl der durch den Kongreß ver
einbarten Abkommen unterzeichnet haben, offen ge
halten, damit sie auch den übrigen heute unter
zeichneten Abkommen oder einem oder dem anderen 
derselben beitreten können.

IV.
Die in den vorstehenden Artikeln I, II und 111 

vorgesehenen Beitrittserklärungen müssen durch die 
betreffendeu Regierungen in diplomatischer Form 
bei der Portugiesischen Regierung angemeldet werden. 
Die Frist, welche ihnen für diese Anmeldung be
willigt wird, läuft mit dem 1. Februar 1886 ab.

V.
Für die Vertreter der Länder, welche bis jetzt 

dem einen oder anderen der nachstehend aufgeführten 
Abkommen, nämlich:

Vertrag vom 1. Juni 1878;
Uebereinkommen vom 1. Juni 1878, betreffend 

den Austausch von Briefen mit Werthangabe;
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Uebereinkommen vom 4. Juni 1878, betreffend 
den Austausch von Postanweisungen;

Uebereinkunft vom 3. November 1880, betreffend den 1 
Austausch von Postpaketen ohne Werthangabe, 

nicht beigetreten sind, aber an den diese Abkom- ; 
men abändernden und ergänzenden Zusatzabkommen ; 
theilgenommen haben, schließt ihre Unterzeichnung , 
des einen oder des anderen dieser Zusatzabkommen, ' 
unter Vorbehalt der Ratifikation, den Beitritt ihres ; 
Landes zu dem betreffenden Vertrage oder Ueber- j 
einkommen, und zwar vom Tage des Inkraft
tretens des Zusatzabkommens ab, in sich.

VI.

Für den Fall, daß einer oder mehrere der Theile, 
welche an den heute zu Lissabon unterzeichneten 
Abkommen betheiligt sind, das eine oder andere 

dieser Abkommen nicht ratifiziren sollten, bleiben 
diese letzteren nichtsdestoweniger für die Staaten, 
welche dieselben ratifizirt haben, verbindlich.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Be
vollmächtigten das gegenwärtige Schlußprotokoll 
ausgenommen, welches dieselbe Kraft und dieselbe 
Gültigkeit haben soll, als wenn seine Bestimmungen 
in den Text der betreffenden Abkommen selbst aus
genommen worden wären, und sie haben dieses 
Schlußprotokoll in einem Exemplar unterzeichnet, 
welches in dem Archiv der Portugiesischen Regierung 
niedergelegt und jedem Theile in Abschrift zu
gestellt werden wird.

Lissabon, den einundzwanzigsten März Eintausend 
achthundertundfünfundachtzig.

(Folgen die Unterschriften.)

21. März 1885.
Lissabonner Zusatzabkommen zum Uebereinkommen, betreffen- -en Austausch von 

Äriefcn mit Werttzangabe.
R.-G.-Bl. 1886. S. 97.

21. März 1885.
Lissabonner Zusatzabkommen pim Uebereinkommen, betreffend -en Austausch von Post

anweisungen.
R.-G.-Bl. 1886. S. 100.

21. Mürz 1885.
Lissabonner Zusatzabkommen jur Uebereinkunft vom 3. November 1880, betreffen

den Austausch von Postpacketen ohne Werthangabe.
R.-G.-Bl. 1886. S. 104.

21. März 1885.
Uebereinkommeu, betreffend den postanftragsdienst, geschlossen jwischen Deutschland, 

Oesterreich-Ungarn, Äclgieu, Egypten, Frankreich, Italien, -er Republik Liberia, 
Luremburg, Portugal, den portugiesischen Üolonicn, Rumänien und -er Schweiz. 

R.-G.-Bl. 1886. L. 115.

30. Juni 1885.

Vertrag zwischen Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, betreffen- die 
Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiete -es Rheins.

R.-G.-Bl. 1886. S. 192.

Artikel 1.
Im Rheinstrom vom Fall bei Schaffhausen an 

abwärts und allen Ausflüssen desselben, durch welche 
Wasser von dem bei Lodith ungetheilten Rhein in 

das Meer abslietzen kann, soll beim Fischfänge 
weder mittelst stündiger Vorrichtungen (Fischwehr, 
Fach, Zalmsteek), noch mittelst am Ufer oder im 
Flußbette befestigter oder verankerter Fischereivor-
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richtungen (Reusen, Sperrnetze) der Stromlauf auf 
mehr als auf die Hälfte seiner Breite bei gewöhn
lichem niedrigen Wasserstande in der kürzesten 
geraden Linie von Ufer zu Ufer gemessen, für den 
Zug der Wanderfische versperrt werden dürfen. 

Diese Vorschrift soll auch auf die Nebenflüsse 
des Rheins Anwendung finden; jedoch auf diejenigen 
Strecken der Nebenflüsse, welche Grenzgewässer mit 
einem an der Uebereinkunft nicht betheiligten Staate 
bilden, nur soweit, als in dem Nachbarlande ein 
gleiches Vorgehen beobachtet wird.

Die an einzelnen Nebenflüssen bestehenden stän
digen Fischereivorrichtungen sollen dieser Vorschrift 
nicht unterliegen, wenn mit denselben eine auf 
dieses besondere Fangmittel gerichtete Fischerei
berechtigung verbunden ist.

Artikel II.

In den im Artikel I (Abs. 1) bezeichneten Strecken 
des Rheinstroms und in den daselbst (Abs. 2) be
zeichneten Nebenflüssen des Rheins, soweit sie den 
Durchzug der Lachse und Maifische zu den Laich
plätzen vermitteln, dürfen Treibnetze beim Fisch
fänge nur angewendet werden, wenn sie zwischen 
Ober- und Unter-Simm (Ober- und Unter-Leine) 
nicht über 2,5 m breit sind. Einwandige Netze, 
welche nur zum Fange von Stör bestimmt und 
geeignet sind, sollen dieser Beschränkung nicht unter
worfen sein.

Mehrere Treibnetze dürfen nur in einer Ent
fernung von einander ausgeworfen werden, welche 
mindestens das Doppelte der Länge des größten 
Netzes beträgt.

Artikel III.

Im Rheinstrom vom Fall bei Schaffhausen an 
abwärts, in allen Ausflüssen desselben, durch welche 
Wasser von dem bei Lobith ungetheilten Rhein in 
das Meer abfließen kann, und in allen Neben
flüssen desselben soll jede Lachsfischerei mit Zegens- 
betrieb alljährlich auf die Dauer von zwei Monaten 
verboten sein.

Die Einstellung dieser Fischereibetriebe soll um
fassen :

1. auf Königlich niederländischem Gebiete die Zeit 
vom 16. August bis zum 15. Oktober ein
schließlich ;

2. auf der Strecke von der niederländisch-preu
ßischen Grenze an aufwärts die Zeit vom 
27. August bis zum 26. Oktober einschließlich.

Die Regierungen der betheiligten Uferstaaten 
werden für ihr Gebiet feststellen, welche Fischerei
betriebe dieser Vorschrift zu unterwerfen sind, und 
dabei Vorsorge treffen, daß nicht unter dem Vor
wande der Fischerei auf andere Fischarten that
sächlich Lachsfischerei betrieben wird.

Ueber die getroffenen Anordnungen werden sich 
die Regierungen gegenseitig Mittheilung machen.

Artikel IV.

Von Basel an abwärts soll im Rheinstrom und 
in denjenigen Strecken seiner Nebenflüsse, welche 
den Durchzug der Lachse und Maifische 'zu den 
Laichstellen vermitteln, sowie in seinen im Artikel I 
bezeichneten Ausflüssen die Fischerei auf Lachse und 
Maifische mit Geräthen jeder Art auf die Dauer 
von 24 Stunden in jeder Woche von Samstag 
Abend 6 Uhr bis Sonntag Abend 6 Uhr ein
gestellt werden.

Der Königlich niederländischen Regierung bleibt 
vorbehalten, für die Lachsfischerei mit Reusen (Steek- 
fischerei) im Fluthgebiete den Beginn dieser wöchent
lichen Schonzeit auf die erste tiefste Ebbe (lang 
water) nach Samstag Abend 6 Uhr und die Dauer 
der Schonzeit auf 2 Tiden festzusetzen.

Artikel V.

In denjenigen Strecken der Nebenflüsse des Rheins, 
in welchen sich geeignete Laichstellen für den Lachs 
finden, und im oberen Stromlaufe des Rheins 
selbst von Mannheim-Ludwigshafen an aufwärts 
bis zum Fall von Schaffhausen soll die Lachs
fischerei während der Dauer von mindestens 6 Wochen 
innerhalb der Zeit vom 15. Oktober bis 31. De
zember nur mit ausdrücklicher obrigkeitlicher Ge
nehmigung betrieben und diese nur ertheilt werden 
dürfen, wenn die Benutzung der Fortpflanzungs
elemente (Rogen und Milch) der gefangenen laich
reifen oder der Laichreife nahestehenden Lachse zum 
Zweck der künstlichen Fischzucht gesichert ist. Unter 
dieser Voraussetzung darf die Lachsfijcherei auch 
während der wöchentlichen Schonzeit (Artikel IV) 
obrigkeitlich gestattet werden.

Artikel VI.

Die Vorschriften der Artikel I bis V dieser Ueber
einkunft finden auf die Mosel von ihrem Austritt 
aus Elsaß-Lothringen bis Trier und auf alle die
jenigen linksseitigen Nebenflüsse der Mosel, welche 
in ihrem Laufe preußisches und luxemburgisches 
Gebiet berühren, keine Anwendung.

Der Königlich preußischen Regierung bleibt Vor
behalten, die Fischereiverhältnisse dieser Gewässer 
durch Verständigung mit der Großherzoglich luxem- 
burgischen Regierung im Sinne dieser Uebereinkunft 
zu regeln.

Artikel VII.

Zur Hebung des Lachsbestandes im Rheingebiete 
soll darauf Bedacht genommen werden, daß

1. die natürlichen Laichplätze in den Nebenflüssen 
den aussteigenden Lachsen wieder möglichst er
schlossen und zugänglich gemacht werden;

2. die Fortpflanzungselemente (Rogen und Milch) 
der gefangenen Lachse möglichst zu Zwecken 
der künstlichen Zucht verwendet werden.
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Artikel VIII.

Die Regierungen der betheiligten Uferstaaten 
werden für ihr Gebiet ein Mindestmaaß feststellen, 
unter welchem Lachse weder gefangen, noch in den 
Verkehr gebracht werden dürfen.

Artikel IX.

Die Regierungen der betheiligten Uferstaaten 
werden die zum Vollzüge dieser Uebereinkunft er
forderlichen Vorschriften erlassen und deren Ueber- 
tretung mit angemessenen Strafen bedrohen, auch 
das zur Handhabung dieser Vorschriften erforder
liche Aufsichtspersonal bestellen.

Durch gegenwärtige Uebereinkunft wird die Be- 
fugniß der einzelnen Staaten nicht ausgeschlossen, 
für ihre Gebiete strengere Bestimmungen zum 
Schutz der Fische zu treffen.

Artikel X.

Jede Regierung der betheiligten Uferstaaten wird 
für ihr Gebiet einen Bevollmächtigten bestellen.

Diese Bevollmächtigten werden sich die von ihren 
Regierungen getroffenen Anordnungen über das 
Fischereiwesen im Rheingebiete gegenseitig mittheilen 
und von Zeit zu Zeit zusammenkommen, um über 
die zur Förderung der Lachsfischerei im Rhein
gebiete zu ergreifenden Maßregeln zu berathen.

Artikel XL

Diese Uebereinkunft tritt sofort nach ihrer Rati- 
fitfition in Kraft, bleibt Don diesem Tage an zehn 
Jahre lang in Wirksamkeit und, wenn sie nicht 
zwölf Monate vor diesem Zeitpunkte von einer der 
vertragschließenden Regierungen gekündigt worden 
ist, weiter voll Jahr zu Jahr bis zum Ablauf 
eines Jahres voll dem Tage an gerechnet, an 
welchem die eine oder andere der vertragschließenden 
Regierullgen die Kündigung erklärt hat.

Artikel XII.

Die gegenwärtige Uebereinkunft sott ratifizirt 
und die Auswechselung der Ratifikationen soll binnen 
möglichst kurzer Frist in Berlin bewirkt werden.

Zu Urkund beffen haben die Bevollmächtigten 
die Uebereillkunst uilterzeichliet und ihr Siegel 
beigedrückt.

Schlußprotokoll.
Bei der heute stattgehabtell UnterzeichllUllg der 

Uebereinkullft zwischen dem Deutschen Reich, dem 
Königreich der Niederlande und der Schweiz über 
die Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiete 
des Rheins wurde das Einverständniß der Bevoll
mächtigten sämmtlicher betheiligten Uferstaaten über 
folgende Punkte konstatirt:

I.

Auf die in den verlassenen Nebenarmen des 
Rheins betriebenen Fischereien jeglicher Art sollen 
die Bestimmungen der Uebereinkunft keine An
wendung finden, sofern diese Nebenarme nicht von 
beiden Seiten mit dem Hauptstrome derartig in 
Verbindung stehen, daß die Wanderfische jederzeit 
frei hindurchziehen können.

II.

Den einschränkenden Vorschriften der Artikel II 
und III der Uebereinkunft sollen diejenigen Zug- 
und Treibnetzfischereien unterworfen werden, welche 
vorzugsweise auf den Fang von Lachsen gerichtet 
sind; insbesondere auch

a) die mit Treibnetzen — dreiwandigen Netzen — 
an bestimmten Stellen betriebenen Fischereien;

b) die in den Niederlanden mittelst großer Zug
netze — einwandiger Netze — unter Anwendung 
von Dampf- oder Pferdekraft betriebenen so
genannten „großen Zegensfischereien";

c) die vornehmlich auf der niederländischen und 
der preußischen Flußstrecke unter Anwendung 
von Zugnetzen — einwandigen Netzen — 
jedoch ohne Allwendung von Dampf- oder 
Pferdekraft betriebenen sogenanllten „Hand- 
Zegensfischereien".

III.

Nach Maßgabe des vorletzten Absatzes des Ar
tikels III der Uebereinkunft soll insbesondere dafür 
Vorsorge getroffen werden, daß während der Herbst
schonzeit nicht der Fang von anderen Wanderfischen, 
namentlich Schlläpeln (Coregonus oxyrynchus) — 
holländische Houting — zum Vorwande genommen 
wird, um thatsächlich Lachsfischerei zu betreiben.

IV.

Sobald der Beitritt des Großherzogthums Luxem
burg zu gegenwärtiger Uebereillkunft erfolgt fein 
wird, soll der Artikel VI der Uebereinkullft außer 
Kraft treten.

V.

In Ausführung der Bestimmnngen im Artikel 
V und VII der Uebereinkullft werden die Regiernngell 
der betheiligten Uferstaaten sich die Erhaltung uni) 
Vermehrung des Lachsbestandes im Rhein unter 
ausgiebigster Benutzung der künstlichen Fischzucht 
angelegen sein lassen.

VI.

Vor der Unterzeichnung der Uebereinkunft nnb 
des Schlußprotokolls haben die niederländischen Be
vollmächtigten ausdrücklich erklärt, daß die Ueber
einkullft Seiner Majestät dem Könige der Nieder
lande zur Ratifikation erst werde vorgelegt werden, 
nachdem sie von den Generalstaaten genehmigt worden.
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3u Urkund dessen haben die unterzeichneten Be
vollmächtigten das gegenwärtige Protokoll, welches 
ohne besondere Ratifikation durch die bloße Thatsache 
des Austausches der Ratifikationen zu der Ueberein- 

kunft, auf die es fich bezieht, als von den betreffenden 
Regierungen genehmigt und bestätigt gelten soll, aus
genommen und dasselbe mit ihrer Unterschrift versehen.

So geschehen zu Berlin, den 30. Juni 1885.

20. Dezember 1885.

Frcnn-schasts-, Handels- und Schiffahrtsvcrtrag zwischen dem Deutschen Deich un- 
dem Sultan von Zanzibar.'

_____________ R.-G.-Bl. 1886. S. 261.

1. Dgl. Dkm. v. 11. Aug. 1886. _______________________

1886.
4. Januar 1886.

Verfügung des Ministeriums, betreffend das Verfahren bei der Vollstreckung 
von Freiheitsstrafen.

A.-Bl. S. 13.

Um die Verschiedenartigkeiten zu beseitigen, welche 
bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen, insbe
sondere bei Anwendung der §§ 1 und 14 der All
gemeinen Verfügung vom 23. August 1880 (Sammt.V | 
S. 291) hervorgetreten sind, wird Folgendes bc- j 
stimmt:1 j

1. Von der Vorschrift des genannten § 1, wo
nach die Aufnahme von Personen in eine Gc- 
fangcnanstalt nur auf Grund eines von der zu
ständigen Behörde erlassenen Aufnahmebcsehls 
erfolgen darf, finden, was die Aufnahme zur 
Strafhaft betrifft, nur folgende Ausnahmen 
statt:

a) Verurthcilte, welche infolge eines Steckbriefs 
zur Strafverbüßung in der Anstalt 
eingeliesert werden, sind in der Erwartung 
des uachtrüglicheu Einganges des Aufnahme
befehls vorläufig aufzunehmen;

b) das Gleiche gilt, wenn ein Verurtheilter 
eine Ladung oder Aufforderung zum Straf
antritt beibringt, oder infolge Haftbefehls 
eingeliefert wird, ohne daß der Gefangen
anstalt bis dahin ein Aufnahmebefehl zu
gegangen ist.

Von der vorläufigen Aufnahme im Amts
gefängniß hat der Aufseher dem Amtsrichter 
(§11 der Dienstordnung), von der vorläufigen 
Aufnahme in anderen Anstalten der Vorstand 
dem Ersten Staatsanwalt des Bezirks, bezw. 
im Falle Lit. b derjenigen Behörde, von welcher 
die Ladung, die Aufforderung oder der Haft

1. Ergänzt durch Vf. v. 6. April 1889.

befehl ausgegangen ist, sofort Anzeige zu er
statten. Der benachrichtigten Behörde liegt es 
ob, sofern sie nicht selbst zur Ertheilung des 
Aufnahmebefehls bezw. der Urtheilsformel be
rufen ist, unverzüglich die zuständige Behörde 
dazu zu veranlassen.

2. Der Aufnahmebefehl, welcher sich stets nur 
auf Einen Verurtheilten beziehen darf, ist 
von der die Strafvollstreckung, sei es aus eigener 
Zuständigkeit, sei es auf Ersuche«, anorducnden
Behörde, nachdem er unterzeichnet und mit dem
Amtssiegel versehen worden, dem Gefängniß- 
Vorstand, bezw. Amtsgefüngniß-Aufseher direkt 
zu übersenden. Die Abgabe des Aufnahme
befehls an den Verurtheilten ist unstatthaft.

3. Der Aufnahmebefehl ist der Regel nach auf 
die von dem Gerichtsschreiber gemäß § 483 
St.-P.-O. ertheilte beglaubigte Abschrift der 
Urtheilsformel zu setzen. Zur Anfertigung 
dieser Abschriften sollen deshalb regelmäßig 
Formulare (Form. Nr. 123a für die Amts
gerichte und Nr. 266 a für die Landgerichte) 
verwendet werden, auf deren Rückseite sich ein 
zur Einrückung des Ausnahmcbefehls geeigneter 
Vordruck befindet. Bei Benutzung dieses Vor
drucks ist für den Fall, daß die Untersuchnngs- 
haft in Anrechnug kommt (§ 60 St.-G.-B., 
§ 482 St.-P.-O.), Folgendes zu beachten:

Ist die anzurechncnde Untersuchungshaft im 
Urtheil nach Jahren, Monaten, Wochen oder 
Tagen bestimmt, so wird in dem zwischen 
Absatz 1 und 2 freigelassenen Raume die nach 
Abzug der Untersuchungshaft thatsächlich noch 
zu vollstreckende Strafe angegeben.
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Absatz 2 des Vordrucks ist dagegen für die j 
Fälle bestimmt, in welchen die anzurechncndc 
Untersuchungshaft an einem bestimmten Tage | 
(z. B. dem Tage der Verhaftung, der Rechts
kraft des Urtheilst begonnen hat; derselbe 
würde z. B., wenn ein am 27. Juli 1885 
Verurteilter am 3. August 1885 Mittags 
12 Uhr auf die Revision verzichtet hat, wie 
folgt auszufüllen sein:2 3

„Auf die Strafe ist die seit dem 3. August 
„1885 Mittags 12 Uhr bis zur Einliefe- 
„rung in die Strafanstalt 3 verbüßte Unter- 
„suchungshaft anzurechnen."

Wäre in diesem Beispiel noch die Anrech- i 
nung von z. B. drei Monaten Untersuchungs- ' 
haft durch das Urtheil bestimmt, so würde ; 
gleichzeitig auch der Raum zwischen Absatz 1 : 
und 2 in der vorerwähnten Weise auszu- | 
füllen sein. !

Absatz 3 des Vordrucks ist zu streichen, | 

wenn entweder das Unvermögen des Verur- ' 
theilten seststeht oder ohne Verzögerung des ! 
Aufnahmebefchls die Vcrmögensverhältnissc 
nicht festgestellt werden können. Im ersteren ' 
Falle ist das Armuthszeugnis; (§ 3 der Ver- ; 
fügung vom 24. August 1880, Nr. 1 der Ver
fügung vom 13. Juli 1881 und Verfügung 
vorn 29. Mai 1884 (Sammt. V S. 306, VI
S. 210, IX S. 159]) dem Aufnahmebcfehl 
besonders beizusügcn.

4. Bei Anfertigung der Abschrift der Urtheils
formel ist in Beachtung des Absatz 2 von § 14 
der Verfügung vom 23. August 1880 geeigneten
falls das Wort „Verhaftet" oben iu die rechte 
Ecke zu setzen. Die Bestimmung im Absatz 3 
des genannten Paragraphen fällt weg. Dagegen 
hat, wenn ein Fall des § 482 St.-P.-O. vor
liegt (wonach bis zur (riulieferuug iu das 
Strafgefüngniß, bezw. Uebertraguug iu die 
Strafhaft die U u t e r s u ch u u gs h a f t fort
dauert, diese aber auzurechuen ist), der (Berichts
schreiber im Anschluß au den die Beglaubi
gung enthaltenden Vordruck den Tag und die 
Stunde zu bezeichnen, an welchem das Urtheil 
(durch Verzicht auf das Rechtsmittel u. s. iv.) 
für den Verurteilten unanfechtbar gelvorden 
ist. In deul oben unter 3 angenommenen Bci- 

2. besondere 5-iille flicht weitere (ydnntmiiifl die 
Vits. d. L.-St.-A. v. (>. sJloV. IS«:» lallst.- Lmninl. XIV L. 377X

3. „bis zur Ausnahme in die Ltrashast", Ar. 3 der Vs. 
b.. 6. April 1889.

spiele würde also dem Beglaubigungsvermerke 
beizufügen sein:2

„Der Verurtheilte hat am 3. August 1885 
„Mittags 12 Uhr auf die Revision verzichtet."

5. Der Aufnahmebefehl kann auch ohne Benutzung 
der Urtheilsabschrift auf besonderem Blatte er
theilt werden (Form. Nr. 424) und zwar muß 
dies in allen denjenigen Fällen geschehen, in 
welchen die Strafvollstreckung auf Grund der
Gerichtsakten zu erfolgen hat, eine Abschrift 
der Urtheisformel daher nicht ertheilt wird. 
Die bezügliche Vorschrift in Nr. 3 der Ver
fügung vom 17. November 1880 (Samml. V
S. 369) findet jedoch fernerhin nur dann An
wendung, wenn die Strafe in einem Amts
gefängnisse vollstreckt wird, dessen Vorsteher 
Richter desjenigen Amtsgerichts ist, welches 
die Strafe erkannt hat.

In derselben Weise kann der Aufnahme
befehl in Fällen von Dringlichkeit ertheilt 
werden, z. B. wenn, bevor die Urtheilsabschrift 
ertheilt ist, ein sofort transportfähiger Unter
suchungsgefangener auf das Rechtsmittel ver
zichtet, ein Verurtheilter bei der Strafvoll
streckungsbehörde zum sofortigen Strafantritt 
sich meldet rc., oder wenn die durch den Steck
brief ersuchte Behörde den Aufnahmebefehl 
ertheilen muß. Trifft in diesen Fällen nicht 
zugleich der Absatz 1 zu, und kann es vor 
Ablauf der Strafzeit geschehen, so ist die 
Abschrift der Urtheilsformel dem Gefängniß- 
Vorstände bezw. Amtsgefängniß-Aufseher nach
träglich zuzuseudeu.

3ii dem Vordruck des Formulars ist zwischen 
Absatz 1 und 2 ein freier Raum nicht gelassen. 
Tic int Urtheil nach Jahren, Monaten, Wochett 
oder Tagen bestimmte, der Anrechnung unter
liegende Untersuchungshaft ist deshalb hier
gleich bei Ausfüllung von Absatz 1 in Abzng 
zu bringen.

6. Die Bescheinigung der Verbüßung erfolgt der 
Regel nach dadurch, das; der Gefängniß-Vor
stand bezw. der Amtsgefängniß-Aufseher dcit 
dazu bestimmten Vordruck auf dem Ausnahme
befehl ausfüllt und unterzeichnet und letztcreit 
mit der Abschrift der Urtheilsformel der Be
hörde, welche den Aufnahmebefehl erlassen hat, 
übersendet.

Die Verbüßungs-Bescheinigungen sind zu 
den Strafakten zu nehmen.

7. An den bestehenden Vorschriften über die Ladung 
bezw. Aufforderung des Vcrurtheilten zum 
Strafantritt (§ 13 Absatz 3 der Verfügung 
vom 23.August 1880; Verfügung vom 17. No
vember 1880) wird nichts geändert.
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7. Januar 1886.
Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffen- -ie Bestimmung -er Form -es Stempel

zeichens zur Angabe -es Feingehalts auf gol-cnen und silbernen Geräthen.
R.-G.-Bl. 1886. S. 1.

Auf Grund des § 3 des Gesetzes über den Fein- 
gehalt der Gold- und Silberwaaren vom 16. Juli 
1884 lReichs-Gesetzbl. S. 120) hat der Bundesrath 
folgende Bestimmung getroffen: !

Das Stempelzeichen für die Gold- und Silber- | 
gerät he mutz enthalten:

1. die Reichs-Krone,
2. das Sonnenzeichen O für Gold oder das 

Mondsichelzeichen (0 für Silber,
3. die Angabe des Feingehalts in Tausendthcilen 

und

4. die Firma oder die in Gemäßheit des Gesetzes 
vom 30. November 1874 eingetragene Schutz
marke des Geschäfts, für welches die Stempelung 
bewirkt ist.

Die Krone muß
bei Goldgeräthen in dem Sonnenzeichcn 3, 
bei Silbergerüthen rechts neben dem Mond-
sichclzeichen C

sich befinden. 
Gold

13. Januar 1886.
Bekanntmachung -es Reichskanzlers, betreffen- Zollbehandlung der mit -er Post 

eingehenden Taschenuhren.
C.-Bl. S. 9.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 17. i 
Dezember v. I. beschlossen, daß '

1. von der Zollbefreiung des § 4 lil. a des Zoll- | 

tarisgesetzes vom 15. Juli 18791 die über die > 
Grenzen gegen Oesterreich-Ungarn und die Zoll
ausschlüsse, sowie gegen die Schweiz, Frankreich, 
Belgien und die "Niederlande mit der Post

1. Bgl. Lkm. v. 24. Mai 1885.

eingehenden Waarensendungen, soweit dieselben 
Taschenuhren, Werke und Gehäuse zu solchen 
enthalten, ausgeschlossen werden;

2. die zu 1 bezeichneten Sendungen der Inhalts
erklärung und der zollamtlichen Behandlung 
nach den Bestimmungen des Regulativs über 
die zollamtliche Behandlung der mit den Posten 
ein-, aus- oder durchgehenden Gegenstände 
unterliegen.

15. Januar 1886.
Verfügung -es Ministeriums, enthalten- Vorschriften über das Verfahren bei Jus- 

bringung und Erstattung -er -en Gemein-en und Grundcigenthnmcrn durch -ic 
Stückvermeffnng und -ie dabei, sowie bei den mit -er Katasterberichtigung verbundenen 
Negulirungsarbeiten erwachsenden Kosten.

Beil, zu 9lt. 16 A.-Bl.

16. Januar 1886. 
Erlaß -es Reichskanzlers, betreffend Abänderung der Postordnung vom 8. März 1879.

C.-Bl. S. 15.

Auf Grund der Vorschrift im § 50 des Gesetzes 
über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 
28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 
8. Mürz 1879, wie folgt, abgeündert. I

Im 8 13, „Drucksachen" betreffend, tritt im ! 
Absatz VII hinter den Worten „Es soll jedoch I 

gestattet sein" am Schluß als neue Nummer 10 ; 
hinzu: i

10. bei Drucksachen, welche von Berufsgenossen- !

schäften oder deren Organen auf Gründ des 
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
und der dasselbe ergänzenden Neichsgesetze ab
gesandt werden und auf der Außenseite mit 
dem Namen der Berufsgenossenschaft bezeichnet 
sind, Zahlen oder Namen handschriftlich oder 
auf mechanischem Wege einzutragen oder ab- 
zuündern, und den Vordruck ganz oder theil- 
weise zu durchstreichen.
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16. Januar 1886.
Verfügung des Ministeriums, betreffend die Ausschließung der als polizeiliche voll- 

ftreckungsbeamte anzusehenden Eisenbahnbeamten von der Ausnahme in die Schöffen-
urlisten.

Just.-Samml. XI S. 26.

Auf Anregung der Kaiserlichen Generaldirektion | 
der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen ist zwischen ! 
dieser und der Landes-Eisenbahnverwaltung einer- | 
seits und der Justizverwaltung anderseits Einver- : 
ständnitz darüber herbeigeführt worden, daß die : 
nachstehenden, in § 66 Nr. 5—17 des Bahnpolizei- i 
Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands lC.-Bl. ! 
f. d. D. R. 1885, S. 541) und in § 47 Nr. 5-17 ! 

der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen unter- | 
geordneter Bedeutung (a. a. O. 1878, S. 341) auf- \ 
geführten Bahnpolizeibeamten als polizeiliche Voll- j 

streckungsbeamte im Sinne des § 34 Nr. 6 des 
Gerichtsverfassungsgesehes anzusehen und daher von 
der Aufnahme in die Schöfsenurlisten auszuschließen 
find:

die Betriebskontrolöre,
die Stationsvorsteher,
die Stationsaufseher und Haltestellenaufseher, | 
die Stationsassistenten,
die Bahnmeister und Hülfsbahnmeister, 
die Weichensteller und Hülfsweichensteller, 

die Bahn-, Tunnel- und Barrierenwürter und 
Hülfsbahnwärter, .

die Zugführer, Oberpackmeister, Packmeister 
und Schaffner,

die Rangirmeister,
die Wagenwärter und Bremser,
die Portiers und Nachtwächter.

Indem ich Sie, Herr Oberlandesgerichtspräsident, 
ergebenst ersuche, dem Vorstehenden entsprechend die
jenigen Anordnungen zu treffen, welche erforderlich 
sind, .... bemerke ich noch, daß von den nicht 
unter Neichsverwaltung stehenden Eisenbahnen für 
die vorliegende Frage zur Zeit die nachfolgenden 
in Betracht kommen:

1) die Straßenbahn Mülhausen-Ensisheim,
2) die Kaysersberger Thalbahn,
3) die Straßenbahn Lützelburg-Pfalzburg,
4) die Straßenbahn Station Rappoltsweiler— 

Stadt Rappoltsweiler. l

1. Weiter vgl. Bkm. v. 4. Juni, 4. Aug. 1886,10. Juni 1889, 
6. Juni 1890.

19. Januar 1886.
Verfügung des Oberstaatsanwalts, betreffend die Unzulässigkeit der Vereinnahmung 

der Steiggelder bei Immobiliar-Iwangsversteigerungen durch die Notare.

Just.-Sammt. XI S. 31.

20. Januar 1886.
Bekanntmachung des Ministeriums, betreffend die Anweisung und Verrechnung der 

tiraukenversichernngs-Beiträge der Ztraßenwürter.

A.-Bl. S. 36.

27. Januar 1886.
Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend Ergänzung der Anlage D zum § 48 

des Betriebs-Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands.

(5.-Al. S. 23.

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsversassung 
hat der Bundesrath in seiner Sitzung vom 14. d. M. 
nachstehende Ergänzungen der Anlage I) znm 48 
des Betriebs - Reglements für die Eisenbahnen 
Deutschlands beschlossen:

Es ist:
1. in Nr. I Absatz 1 nach dem Wort „Sal

peter" einzuschalten:
und Holzpulver, d. h. ein Gemenge 
von nitrirtem Holz, welches durch die
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Nitrirung eine Gewichtsvermehrung von 
höchstens 30 Prozent erfahren hat und 
falpetersauren Salzen mit oder ohne 
Zusatz von schwefelsauren Salzen, unter 
Ausschluß der chlorsauren Salze;

2. hinter Nr. Illa hinzuzufügen:

IM). Knallbonbons werden zum Trans
port zugelassen, wenn dieselben zu 6 
bis 12 Stück in Kartons liegen, 
welche dann in Holzkisten zusammen- 
gepackt sind.

Ule. Knallerbsen werden unter folgen
den Bedingungen befördert:
1. Dieselben sind höchstens zu je 1000 

Stück, welche im Ganzen nicht 
mehr als 0,5 g Knallsilber enthalten 
dürfen, in mit Papier umhüllte 
Pappschachteln zwischen Sägemehl 
zu verpacken.

2. Die Schachteln sind in Behälter 
von starkem Eisenblech oder in feste 
hölzerne Kisten, beide von nicht über i 

0,5 cbm Inhalt, ohne Beilegung 
anderer Gegenstände dergestalt zu 
verpacken, daß zwischen den Wän
den des Behälters und seinem 
Inhalt ein Raum von mindestens
30 lnni mit Sägemehl, Stroh, j 
Werg oder ähnlichem Material | 
ansgefüllt und eine Bewegung oder ; 
Verschiebung der Schachteln bei ■ 
Erschütterungen ausgeschlossen ist. |

3. Die Behälter müssen neben der
Angabe des Inhalts die deutliche 
Bezeichnung des Absenders und 
der Fabrik tragen.. \

4. Jeder Sendung must eine vom 
Fabrikanten und einem vereideten 
Chemiker ausgestellte Bescheinigung 

über die Beachtung der vorstehend 
unter Nr. 1 bis 3 getroffenen Vor
schriften beigegeben werden. 

Eine gleiche Bescheinigung ist 
von dem Absender auf dem Fracht
briefe unter amtlicher Beglaubigung 
der Unterschrift auszustellen.

3. unter Nr. IX nach Streichung des Ver
merks „siehe unter Nr. XXXV" folgende 
Bestimmung aufzunehmen:

IX. Celloidin, ein durch unvollstän
diges Verdunsten des im Collodium 
enthaltenen Alkohols hergestelltes, 
seifenartig aussehendes, im Wesent
lichen aus Collodiumwolle bestehendes 
Präparat, wird nur zur Beförderung 
angenommen, wenn die einzelnen 
Celloidinplatten in wasserdichtes Pa
pier und dann in verklebte Blech
schachteln verpackt sind.

4. Hinter Nr. XXX VIIIa unter Nr. XXXVIII l> 
folgende Bestimmung einzuschalten:

XXXVIIIb. Wasserfreie flüssige schweflige 
Säure darf nur in Behältern aus 
Schweißeisen, Flußeisen, Gußstahl 
oder Kupfer, welche bei amtlicher 
Prüfung einen Druck von 50 Atmo
sphären ohne bleibende Veränderung 
der Form ausgehalten haben, zur 
Beförderung aufgeliefert werden. Ein 
amtlicher Vermerk auf den Behältern 
muß deutlich erkennen lassen, daß die 
Prüfung hierauf, und zwar innerhalb 
Jahresfrist vor der Aufgabe statt
gefunden hat. Die Behälter sind fest 
in Kisten derart zu verpacken, daß 
der vorgedachte Vermerk bei der bahn
seitigen Annahme ohne Schwierigkeit 
sichtbar gemacht werden kann.

3. Februar 1886.
Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Terminpreise für naffe Kartoffelstärke/

C.-Bl. S. 32.

Nach einer Miltheilung der Königlich preu- I Terminpreise für nasse Kartoffelstärke nicht mehr 
ßischen Negierung werden an der hiesigen Börse | notirt.

1. Tie Bkm. ergänzt die Bkm. v. 30. Okt. 1885 zu 9) der Ausführungsvorschriften v. 15. Sept. 1885 betr. das Reichsstempel« 
gesetz v. 1. Juli 1881.

Nicht mehr notirt werden: in Leipzig Oel und Spiritus (Bkm. 18. Tez. 1886, (Z.-Bl. S. 416), in Berlin Kartoffelmehl und 
trockene Kartoffelstärke (Bkm. 23. Okt. 1889, (Z.-Bl. S. 533).

Notirt werden: in Hamburg good average Santos Kaffee (Bkm. 29. Juni 1887, (Z.-Bl. S. 171), in Posen Roggen (Bkm. 
16. Tez. 1887, E.-Bl. ©.581), in Hamburg Ruben-Rohzucker Erstes Produkt (Bkm. 16. Jan. 1888, (Z.-Bl. S. 10), in Leipzig 
Kammzug (Atm. 1. Mai 1890, (Z.-Bl. S. 116), in Magdeburg Rohzucker I. Produkt Basis 88".> Rendement frei an Bord 
Hamburg, in Mannheim Weizen, Roggen, Hafer (Bkm. 19. Tez. 1889, (Z.-Bl. S. 601).



1886 (9. Febr. - 8. Febr. - 12. Febr. - 13. Fcbr.) 15

9. Februar 1886.
Lekanntmachung des Reichskanzlers wegen Abänderung der Ausfnhrungsvorfchriften 

pi dem Gesetze, betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben.

C.-Bl. S. 32.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 28. ! 
Januar d. I. beschlossen, daß die Nummer 19 a der ! 
Ausführungsvorschriften zu dem Gesetz, betreffend ! 
die Erhebung von Reichsstempelabgaben (Central- ! 

Blatt 1885 S. 417) folgenden Zusatz erhalte: 
„Bei solchen Lotterien oder Ausspielungen, bei 
welchen nach der obrigkeitlichen Erlaubnis; nicht 
von vornherein eine bestimmte planmäßige An
zahl von Loosen festgesetzt, dem Unternehmer 
vielmehr nur gestattet ist, Loose bis zu einer 
gewissen Maximalzahl auszugeben, darf die 

Versteuerung der Loose nach Maßgabe des 
Bedarfs bewirkt werden. Für die Anmeldung 
des ersten Theils der anszugebenden Loose 
gelten die Bestimmungen im ersten und zweiten 
Absatz dieser Nummer. Die Vorlegung einer- 
weiteren Anzahl von Loosen zur Abstempelung 
ist mittelst besonderer Anmeldung zu bewirken, 
in welcher unter Angabe der Zahl und der 
Nummern der zu versteuernden Loose auf die 
erste Anmeldung Bezug zu nehmen ist."

8. Februar 1886.

Anordnung des Statthalters, betreffend die Strafvollstreckung in den zur Zuständigkeit 
der Schöffengerichte gehörigen Sachen.

G.-Bl. S. 5.

Auf Grund des § 483 Absatz 3 der Strafprozeß
ordnung wird hierdurch für die Strafsachen, in 
welchen das Schöffen- oder Amtsgericht in erster 
Instanz erkannt hat, die Vollstreckung der Freiheits
strafen und der Verweise den Amtsrichtern über
tragen. Für einzelne Amtsgerichte kann jedoch | 
durch das Ministerium die Vollstreckllng der

Staatsanwaltschaft des Landgerichts belassen wer
den?

Die Anordnung vom 21. September 1879 (Gesetzbl. 
S. 88) wird aufgehoben.

1. Geschehen bezüglich der Amtsgerichte zu Colmar, Tieden- 
Ijofeii, Metz, Mülhausen, Saarburg, Straßburg und Zabern 
durch Bf. v. 12. Febr. 1886.

12. Februar 1886.
Verfügung des Ministeriums, betreffend die Strafvollstreckung in den zur Zuständigkeit 

der Schöffengerichte gehörigen Sachen.

A.-Bl. S. 35.

Im Anschlüsse an die Anordnung vom 8. Fe- j Hansen, Saargemünd, Straßburg und Zabern die 
bruar d. Js. (Gesetzblatt S. 5) wird hierdurch für ( Vollstreckung der Freiheitsstrafen der Staatsan- 
die Amtsgerichte Colmar, Diedenhosen, Metz, Mül- | waltschast des Landgerichts belassen.

13. Februar 1886.
Verordnung des Reichskanzlers, betreffend Abänderung des auf Grund des § 19 

v. v. 21. 3««i 1875 erlaffrnen Verzeichnisses der Nrichsbeamten.'

C.-Bl. S. 35.

1. Tas unterm G. Juni 1s;g erlassene Berzeichniß ist weiter geändert durch B. v. 18. April 1888.
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18. Februar 1886.
Lun-esrathsdeschluß, betreffend Zollerleichterungen bei der Ausfuhr vsn Oelfubrikuten.

C.-Bl. S. 47.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 
18. Februar 1886 beschlossen, in Erweiterung des 
Beschlusses vom 2. Juli v. I. die obersten Landes
finanzbehörden zu ermächtigen, die im § 7 Ziffer 3a 
des Zolltarifgesetzes zugestandene Erleichterung bei 
der Ausfuhr von Oelfabrikaten den Inhabern von 

! Oelmühlen auch dann zu gewähren, wenn die aus- 
\ geführten Oelfabrikate unter Beobachtung der von 
i den obersten Landesfinanzbehörden anzuordnenden 
; Kontrolemaßregeln in besonderen nicht zu den be- 
! treffenden Oelmühlen gehörigen Anstalten raffinirt 
! worden sind.

8. März 1886.
SeKanntmachung des Reichskanzlers, betreffen- Äerechnnng der Dienstzeit -er 

konsularischen Beamten.

C.-Bl. S. 55.

Auf Grund des § 51 des Reichsbeamten-Gesehes 
vom 31. März 1873 hat der Bundesrath in seiner 
Sitzung vom 21. Januar d. I. beschlossen, daß den 
besoldeten, mit konsularischen Befugnissen ange
stellten Kaiserlichen Beamten, welche in außereuro
päischen Ländern eine längere als einjährige Ver

wendung gefunden haben, die daselbst zugebrachte 
Dienstzeit bei Verwendung in den unter deutschem 
Schutz stehenden Gebieten von Togo, Kamerun und 
Südwestafrika sowie in Zanzibar bei der Pensiv- 
nirung doppelt in Anrechnung gebracht werde.

10. März 1886.
Verordnung, betreffend die Abhaltung von Schwurgerichten bei dem tkandgericht 

in Mülhausen.

G.-Bl.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Reichs, unter Abänderung 
des § 9 Unserer Verordnung zur Ausführung des 
Gesetzes, betreffend Abänderungen der Gerichtsver-

S. 9.

fassung, vom 14. Juli 1871 (Gesehbl. S. 169), für 
Elsaß-Lothringen, was folgt:

Die Zusammenlegung der Landgerichtsbezirke 
Colmar und Mülhausen zu einem Schwurgerichts
bezirk tritt vom 1. Januar 1887 ab außer Kraft.

15. März 1886.
Gesetz, betreffen- -ie Fürsorge für Beamte un- Personen -es Zol-atenstan-es in 

Folge von Betriebsunfällen.'

R.-G.-Bl. S. 53. ‘

§ 1. Beamte der Reichs - Civilverwaltung, des 
Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine mit) Per
sonen des Soldatenstandes, welche in reichsgesetz
lich der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben 
beschäftigt sind, erhalten, wenn sie in Folge eines 
im Dienste erlittenen Betriebsunfalls dauernd dienst
unfähig werden, als Pension sechsundsechzigzwei

drittel Prozent ihres jährlichen Diensteinkommens, 
soweit ihnen nicht nach anderweiter reichsgesehlicher 
Vorschrift ein höherer Betrag zusteht.

Personen der vorbezeichneten Art erhalten, wenn 
sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebs
unfalls nicht dauernd dienstunfähig geworden, aber 
in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt worden

1. Tie §§ 1—7 sind auf die elsaß-lothringischen Landesbeamten und deren Hinterbliebene für anwendbar erklärt durch 
Gesetz vom 8. Mai 1888.
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sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als 
Pension:

1. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die 
Dauer derselben den im ersten Absätze bezeich
neten Betrag;

2. im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit für 
die Dauer derselben einen Bruchtheil der vor
stehend bezeichneten Pension, welcher nach dem 
Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist.

Steht solchen Personen nach anderweiter reichs
gesetzlicher Vorschrift ein höherer Betrag zu, so er
halten sie diesen.

Nach dem Wegfall des Diensteinkommens sind 
den Verletzten außerdem die noch erwachsenden 
Kosten des Heilverfahrens zu ersetzen.

§ 2. Die Hinterbliebenen solcher im § 1 be
zeichneten Personen, welche in Folge eines im 
Dienste erlittenen Betriebsunfalls gestorben sind, 
erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach ander
weiter Bestimmung Anspruch auf Gnaden
quartal oder Gnadenmonat zusteht, den Be
trag des einmonatigen Diensteinkommens bezw. 
der einmonatigen Pension des Verstorbenen, 
jedoch mindestens 30 Mark;

2. eine Rente. Dieselbe beträgt

a) für die Wittwe bis zu deren Tode oder 
Wiederverheirathung zwanzig Prozent des 
jährlichen Diensteinkommens des Verstor
benen, jedoch nicht unter 160 Mark und 
nicht mehr als 1600 Mark;

b) für jedes Kind bis zur Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres oder bis zur et
waigen früheren Verheiratung, sofern die 
Mutter lebt, fünfundsiebzig Prozent der 
Wittwenrente, und sofern die Mutter nicht 
lebt, die volle Wittwenrente;

e)für Ascendenten des Verstorbenen, wenn 
dieser ihr einziger Ernährer war, für die 
Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Weg
fall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent des 
Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch 
nicht unter 160 Mark 'uttb nicht mehr als 
1600 Mark; sind mehrere derartig Be
rechtigte vorhanden- so wird die Rente den 
Eltern vor den Großeltern gewährt.

Die Renten dürfen zusammen sechzig Prozent 
des Diensteinkommens nicht übersteigen. Ergiebt 
sich ein höherer Betrag, so haben die Ascendenten 
nur insoweit einen Anspruch, als durch die Renten 
der Wittwe und der Kinder der Höchstbetrag der 
Rente nicht erreicht wird. Soweit die Renten der 
Wittwe und Kinder den zulässigen Höchstbetrag 
überschreiten, werden die einzelnen Reuten in 
gleichem Verhältnisse gekürzt.

Steht nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift 
den Hinterbliebenen ein höherer Betrag zu, so er
halten sie diesen.

Der Anspruch der Wittwe ist ausgeschlossen, wenn 
die Ehe erst nach dem Unfall geschlossen worden ist. 

§ 3. Erreicht das Diensteinkommen nicht den von 
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung 
der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten orts
üblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 
des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der 
Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Reichs-Gesetzbl. S. 73), 
so ist der letztere der Berechnung zu Grunde zu 
legen.

Bleibt bei den nicht mit Pensionsberechtigung 
angestellten Beamten'(8 1) die nach vorstehenden Be
stimmungen der Berechnung zu Grunde zu legende 
Summe unter dem niedrigsten Diensteinkommen 
derjenigen Stellen, in welchen solche Beamte nach 
den bestehenden Grundsätzen zuerst mit Pensions
berechtigung angestellt werden können, so ist der 
letztere Betrag der Berechnung zu Grunde zu legen. 

§ 4. Der Bezug der Pension beginnt mit dem 
Wegfall des Diensteinkommens, der Bezug der 
Wittwen- und Waisenrente mit dem Ablauf des 
Gnadenquartals oder Gnadenmonats, oder, soweit 
solche nicht gewährt werden, mit dem auf den 
Todestag des Verunglückten folgenden Tage.

Gehört der Verletzte auf Grund gesetzlicher oder 
statutarischer Verpflichtung einer Krankenkasse oder 
der Gemeinde-Krankenversicherung an, so wird bis 
zum Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Ein
tritt des Unfalls die Pension und der Ersatz der 
Kosten des Heilverfahrens um den Betrag der von 
der Krankenkasse oder der Gemeinde-Krankenver
sicherung geleisteten Krankenunterstützung gekürzt. 
Der Anspruch auf das Sterbegeld (§ 2 Absatz 1 
Ziffer 1), und vom Beginne der vierzehnten Woche 
ab auch der Anspruch auf die Pension und auf 
den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens (§ 1) 
geht bis zum Betrage des von der Krankenkasse 
gezahlten Sterbegeldes bezw. bis zum Betrage der 
von dieser gewährten weiteren Krankenunterstützung 
auf die Krankenkasse über. Als Werth der freien 
ärztlichen Behandlung, der Arznei und der Heil
mittel (§ 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes) gilt die Hälfte des gesetzlichen Mindest
betrages des Krankengeldes.

§ 5. Ein Anspruch auf die in den §§ 1 und 2 
bezeichneten Bezüge besteht nicht, wenn der Ver
letzte den Unfall (§ 1) vorsätzlich oder durch ein 
Verschulden herbeigeführt hat, wegen dessen auf 
Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und 
Pensionsanspruchs gegen ihn erkannt oder wegen 
dessen ihm die Fähigkeit zur Beschäftigung in einem 
öffentlichen Dienstzweige aberkannt worden ist.

§ 6. Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes sind, 
weit deren Feststellung nicht von Amtswegen
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erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf 
von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls 
bei der dem Verletzten unmittelbar vorgesetzten 
Dienstbehörde anzumelden.

Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung 
nur dann Folge zu geben, wenn zugleich glaubhaft 
bescheinigt wird, daß die Folgen des Unfalls erst 
später bemerkbar geworden find, oder daß der Be
rechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs durch 
außerhalb feines Willens liegende Verhältnisse ab
gehalten worden ist.

Jeder Unfall, welcher von Amtswegen oder dllrch 
Anmeldung der Betheiligten einer vorgesetzten Dienst
behörde bekannt wird, ist sofort zu untersuchen. 
Den Betheiligten ist Gelegenheit zu geben, selbst 
oder durch Vertreter ihre Interessen bei der Unter
suchung zu wahren.

§ 7. Soweit vorstehend nichts Anderes bestimmt 
ist, finden auf die nach § 1, und hinsichtlich der 
Berechnung des Diensteinkommens auch auf die 
nach § 2 zu gewährenden Bezüge die für die Be
theiligten geltenden Bestimmungen über Pension, 
auf die nach 8 2 zu gewährenden Renten im 
Uebrigen die Vorschriften über die Fürsorge für 
die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der 
Civilverwaltung, Anwendung. Jedoch erfolgt die 
Bestimmung über die Zahlung der Renten an 
Hinterbliebene einer zum Reichsheere gehörigen 
Person durch die oberste Militärverwaltungsbehörde 
des Kontingents.

8 8. Die in den 88 1 und 2 bezeichneten Per
sonen können einen Anspruch auf Ersatz des durch 
den Unfall (8 1) erlittenen Schadens gegen die 
Betriebsverwaltung, in deren Dienst sie den Unfall 
erlitten haben, überhaupt nicht, und gegen deren 
Betriebsleiter, Bevollmächtigte oder Repräsentanten, 
Betriebs- oder Arbeiteraufseher nur dann geltend 
machen, wenn durch strafgerichtliches Urtheil fest
gestellt worden ist, daß diese den Unfall vorsätzlich 
herbeigeführt haben.

Der hiernach zulässige Anspruch ermäßigt sich 
um denjenigen Betrag, welcher den Berechtigten 
nach dem gegenwärtigen Gesetze zusteht.

8 9. Die in dem 8 8 bezeichneten Ansprüche 
können, auch ohne daß die daselbst vorgesehene 
Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil statt
gefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese 
Feststellung wegen des Todes oder der Abwesenheit 
des Betreffenden oder aus einem anderen in der 
Person desselben liegenden Grunde nicht erfolgen 
kann.

8 10. Die dem Verletzten oder deffen Hinter
bliebenen auf Grund des 8 1 des Gesetzes, betreffend 
die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei 
dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken u. s. w. 
herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, 
vom 7. Juni 1871 lReichs-Gesehbl. S. 207) gegen 
Eisenbahn - Betriebsunternehmer zustehenden An
sprüche gehen auf die Betriebsverwaltung, welche 
dem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen auf 
Grund des gegenwärtigen Gesetzes oder anderweiter 
reichsgesehlicher Vorschrift (88 1 und 2) Pensionen, 
Kosten des Heilverfahrens, Renten oder Sterbe
gelder zu zahlen hat, in Höhe dieser Bezüge und 
vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 8 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichs-Gesetzbl. 
S. 318) über.

Weitergehende Ansprüche als auf diese Bezüge 
stehen dem Verletzten und dessen Hinterbliebenen 
gegen das Reich und die Bundesstaaten nicht zu.

Die Haftung anderer, in dem 8 8 nicht bezeich
neten Personen, welche den Unfall vorsätzlich herbei
geführt oder durch Verschulden verursacht haben, 
bestimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vor
schriften. Jedoch geht die Forderung des Ent
schädigungsberechtigten an den Dritten auf die 
Betriebsverwaltung insoweit über, als sie zu den 
im Absatz 1 gedachten Zahlungen auf Grund dieses 
Gesetzes verpflichtet ist.

8 11. Auf die in den 88 1 und 2 bezeichneten 
Personen finden die reichsgesetzlichen Bestimmungen 
über Unfallversicherung keine Anwendung.

8 12. Staats- und Kommunalbeamten und deren 
Hinterbliebenen, für welche durch die Landesgesetz
gebung oder durch statutarische Festsetzung gegen 
die Folgen eines im Dienste erlittenen Betriebs
unfalls eine den Vorschriften der 88 1 bis 5 des 
gegenwärtigen Gesetzes mindestens gleichkommende 
Fürsorge getroffen ist, steht wegen eines solchen 
Unfalls ein reichsgesetzlicher Anspruch auf Ersatz 
des durch denselben erlittenen Schadens nur nach 
Maßgabe der 88 8 bis 10 des gegenwärtigen 
Gesetzes zu. Auf solche Staats- und Kommunal
beamten und deren Hinterbliebene finden die reichs
gesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung 
keine Anwendung.

8 13. Dies Gesetz tritt mit dem Tage der Ver
kündung in Kraft. Dasselbe kommt in Bayern 
nach näherer Bestimmung des BündnißvertrageS 
vom 23. November 1870 (Bundes-Gesetzbl. 1871 
S. 9) unter III 8 5 zur Anwendung.
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15. März 1886.

Sekanntmachnng des Reichskanzlers, betreffend die Stempelmarken zur Entrichtung 
der Wrchsrlstemprlstrner.

R.-G.-Bl. S. 86.

Tie nach der Bekanntmachung vom 22. November 
1881 (Äeichs-Gesetzbl. S. 271) zur Ausgabe gelangen

den Stempelmarten zur Entrichtung der Wechsel
stempelsteuer werden fortan in grüner statt in 

violetter Farbe hergestellt werden. Die in der letzt
bezeichneten Farbe angefertigten Marken behalten 
ihre Giltigkeit. Mit der Ausgabe der grünen Marken 
wird am 1. April d. I. begonnen werden.

16. Mürz 1886.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Bestimmungen über den Druck von 
Spielkartenbogen außerhalb der Spielkartenfabriken.

C.-Bl. S. 59.

17. März 1886.

Gesetz, betreffend Abänderung des § 137 des Gerichtsverfaffnngsgefetzes.
R.-G.-Bl. S. 61.

Der § 137 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 
27. Januar 1877 wird durch die nachstehende Vor
schrift ersetzt:

§ 137. Will in einer Rechtsfrage ein Civil- j 
senat von der Entscheidung eines anderen Civil- ! 
senats oder der vereinigten Civilsenate, oder ein 
Strafsenat von der Entscheidung eines anderen 
Strafsenats oder der vereinigten Strafsenate ab
weichen, so ist über die streitige Rechtsfrage im 
ersteren Falle eine Entscheidung der vereinigten 
Civilsenate, im letzteren Falle eine solche der ver
einigten Strafsenate einzuhvlen.

Einer Entscheidung der Rechtsfrage durch das 
Plenum bedarf es, wenn ein Civilsenat von der 
Entscheidung eines Strafsenats oder der vereinigten 
Strafsenate, oder ein Strafsenat von der Ent
scheidung eines Civilsenats oder der vereinigten 
Civilsenate, oder ein Senat von der früher 

eingeholten Entscheidung des Plenums abweichen 
will.

Die Entscheidung der Rechtsfrage durch die ver
einigten Senate oder das Plenum ist in der zu ent
scheidenden Sache bindend. Sie erfolgt in allen 
Füllen ohne vorgängige mündliche Verhandlung.

Vor der Entscheidung der vereinigten Straf
senate oder derjenigen des Plenums, sowie in 
Ehe- und Entmündigungssachen ist der Ober- 
Reichsanwalt mit seinen schriftlichen Anträgen 
zu hören.

Soweit die Entscheidung der Sache eine vor
gängige mündliche Verhandlung erfordert, erfolgt 
dieselbe durch den erkennenden Senat auf Grund 
einer erneuten mündlichen Verhandlung, zu welcher 
die Prozeßbetheiligten von Amtswegen unter Mit
theilung der ergangenen Entscheidung der Rechts
frage zu laden sind.

17. März 1886.
Verordnung, betreffend die Disziplin des Notariats.

G.-Bl. S. 57.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Reichs, für Etsaß-Loth- 
ringen, auf Grund des Gesetzes, betreffend die Ver
fassung des Notariats, vom 25. Ventose XI (Bulletin 
des lois, 3e s$rie, N° 2440) und des Finanzgesetzes 
vom 28. April 1816 (Bulletin des lois, 7e Serie, 
N° 623), in Ansehung des Geldverkehrs der Notare, 
was folgt:

§ 1. Artikel 12 der Ordonnanz vom 4. Januar 
1843, betreffend die Einrichtung der Notariats
kammern und die Disziplin des Notariats (Bulletin 
des lois, 9e sörie, N° 10456) erhält folgenden Zusatz: 

Es ist den Notaren gleichermaßen verboten,

1) fremde Gelder anders als unverzinslich und 
zur Verwahrung oder Verwendung im Namen 
des Auftraggebers entgegenzunehmen;
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2) Forderungen aus Verträgen, welche sie selbst 
beurkundet haben, von den Parteien sich über
tragen zu lassen, gleichviel ob hierbei ein Nach
laß zu Gunsten des Notars beredet wird oder 
nichts Im Fall eines Bedürfnisses kann jedoch 
die Aufsichtsbehörde? für einzelne Amtsgerichts
bezirke oder Theile von solchen den betheiligten 
Notaren die Annahme derartiger Ueber- 
tragungen unter bestimmten, näher festzustellen
den Bedingungen widerruflich gestatten?

§ 2. Die Notare dürfen Geldbeträge von mehr 
als fünfhundert Mark, welche sie, gleichviel aus 
welcher Veranlassung, für fremde Rechnung verein
nahmen oder sonstwie in Verwahr bekommen, nicht 
länger als sechs Monate in Verwahr behalten, sofern 
nicht die Aufsichtsbehörde * solches mit Rücksicht auf 
die besonderen Umstände des Falles ausdrücklich 
genehmigt.

Kann binnen der bestimmten Frist die Auszahlung 
der Geldbeträge an die Berechtigten nicht erfolgen, 
so hat der Notar dieselben aus den Namen der 
letzteren in der Depositenkasse zu hinterlegen?

1. Erläutert durch Vf. des O.-St.-A. v. 23. April 1887 
(Iust.-Samml. XII S. 150).

2. Ter Oberstaatsanwalt. Vf.v. 1. Mai 1886 (Iust.-Samml. 
XI S. 114).

3. Dgl. Verfügungen des O.-St.-A. v. 7. Aug. 1886 u. 12. 
Mai 1887 (Iust.-Samml. XI S. 372. XIII S. 175).

4. Erster Staatsanwalt, Vf. v. 1. Mai 1886 (s. Bem. 2).
5. Erläutert bezüglich der Gelder von Bevormundeten. nicht . 

entmündigten Geisteskranken und Abwesenden durch Vf. des ■ 
O.-St.-A. v. 20. Juli 1887 (Iust.-Samml. XII S. 327), bezüg- |

Mit dem Erlaß der näheren Bestimmungen über 
die Hinterlegung und Wiederauszahlung der Geld
beträge wird das Ministerium beauftragt?

§ 3. Zur Vereinnahmung von Geldbeträgen für 
fremde Rechnung haben sich die Notare schriftliche 
Vollmacht ausstellen zu lassen.

§ 4. Der Geldverkehr der Notare unterliegt der
Beaufsichtigung der Staatsanwaltschaft und der 
Notariatskammern.

Die Notare sind zu einer genauen und voll
ständigen Buchführung über diesen Geldverkehr ver
pflichtet und gehalten, die geführten Bücher sammt 
den dazu gehörigen Belägen den Beamten der Staats
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht und dem
Landgericht, der Notariatskammer, sowie dem Syndik, 
dem Berichterstatter und anderen hiermit beauf
tragten Mitgliedern der Kammer jederzeit auf Ver- 

! langen zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. Die
selben Beamten und Organe haben das Recht, zu 
prüfen, ob die den Notaren anvertrauten Gelder 
vorhanden sind.

Das Nähere über die Beaufsichtigung des Geld
verkehrs und über die Einrichtung der darauf be
züglichen Buchführung wird im Aufsichtswege be
stimmt?

lich gepfändeter Gelder durch Vf. v. 28. Jan. 1888 (Just. 
Sammt. XII[ S. 36).

6. Geschehen durch Vf. v. 12. Juli 1886.
7. Vgl. die Vf. v. 9. April 1886 u. 10. Mai 1887. — Ueber 

die Abwickelung des schwebenden Geldverkehrs ist die Vf. v. 
26. April 1886 (Iust.-Samml. XI S. 108) ergangen.

19. März 1886.
Gesetz, betreffend die Feststellung des Landeshaushalts-Etats von Elsaß-Lothringen 

für das Etatsjahr 1886/87.*
G.--Bl. S. 11.

§ 8. Die auf Grund des Gesetzes, betreffend die 
Entschädigung der Inhaber verkäuflicher Stellen im 
Justizdienst in Elsaß-Lothringen, vom 10. Juni 1872 
auf die Landestasse von Elsaß-Lothringen ausge
stellten, aus den Inhaber lautenden, mit 4 vom 
Hundert zu verzinsenden Obligationen können vom 
1. April 1886 ab zur Einlösung gegen Baarzahlung 
des Kapitalbetrages binnen einer dreimonatlichen 
Frist gekündigt werden.

Die Kündigung geschieht durch öffentliche Be
kanntmachung des Ministeriums.

§ 9. Bevor die Kündigung erfolgt, ist den In
habern der Obligationen durch öffentliche Bekannt
machung des Ministeriums der Umtausch dieser 
Obligationen gegen Renteneinschreibungen oder 
Rentenbriefe unter den vvm Ministerium hiefür 

festzusetzenden Bedingungen bis zn einem bestimmten 
Termin anzubieten.

§ 10. Das Ministerium ist ermächtigt, die für 
den Umtausch von Obligationen gegen Rentenein- 
schreibungen oder Rentenbriefe, sowie die zur Be
schaffung der binnen Mittel, welche zur Auszahlung 
der gekündigten Obligationen nöthig werden, er
forderlichen dreiprozentigen Renten entweder auf 
den Namen der Erwerber einzuschreiben oder durch 
Ausgabe von Rentenbriefen auf Namen oder auf 
den Inhaber zu bestellen?

Die beim Umtausch erfolgenden binnen Ein
zahlungen sind vorab zur Auszahlung der ge
kündigten Obligationen zu verwenden.

8 11. Auf die nach gegenwärtigem Gesetz ans- 
zugebenden Renten finden die Vorschriften der 88

1. Vorlage 2 der 13. Session des ^andesausschusses. 2. Vgl. Bkm. des Min. v. 14. April 1886 (A.-Bl. S. 88).
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bis 13 und 16 bcö Weiches vom 21. März 1^1 
(Gesetzbl. S. 13) Anwendung.

tz 12. Tie im § 1-S Absatz 3 des Gesetzes, be
treffend die Feststellung des LandesHausHaltS-Etats 
für das Etatsjahr vom 24. Vtärz 1881
(Gesetzbl. S. 13) getroffene Bestimmung wird dahin 

erläutert, daß dieselbe aus diejenigen Beamten, 
| welche am 31. März 1881 innerhalb der nach Durch- 
I schnittssätzen normirten Kategorien in der höchsten 
! Gehaltsklasse standen, nur Anwendung findet, tvemi 

! deren Bezüge das im Etat als Norm angegebene 
! Marimalgehalt übersteigen.

19. März 1886.
Verfügung des Ministeriums, betreffend Mafrnahmen bei Erledigung der Zieste eines 

Gerichtsvostrirhers oder zeitweiliger Dienstenthebung eines solchen Äeamten. 
A.-Bl. S. 71.

Bei Erledigung der Stelle eines Gerichtsvollziehers ' 
oder zeitweiliger Dienstenthebung eines solchen Be- ! 
amten ist behufs Aufbewahrung des Dienstsiegels, 1 
der Dienstregister und sonstigen dienstlichen Papiere, i 
sowie behufs Sicherstellung der aus Anlaß des 
Dienstes in den Gewahrsam des Gerichtsvollziehers 
gekomnieilen Sachen der Parteien nach folgenden 
Vorschriften zu verfahren:

I. Bei Erledigung der Stelle durch Tod oder 
Entlassung, sowie bei eintretender AmtSsuSPension 
oder Verhaftung des Gerichtsvollziehers hat der 
Amtsrichter

1) die Ablieferung des Dienstsiegels, der Dienst
register mit) sonstigen dienstlichen Papiere 
(insbesondere der allgemeinen amtlichen Ver- ' 
füguugeu, der Geschästs- und Gebühreuregister, 
Repertorien, Wechselprotestregister und Ur
schriften von Fahrnisversteigerungen) au das 
Amtsgericht zu veranlassen,

2) für die Sicherstellung der aus Anlas; des Dienstes j 

in den Gewahrsam des Gerichtsvollziehers ge- j 
kommenen Gelder, Psandstüele, Schriststüele und - 

sonstigen Sachen, welche den Parteien gehören, 
in geeigneter Weise Sorge zu tragen.

Die unter Nr. 1 getroffene Vorschrift kommt auch 
im Fall der Versetzung eines Gerichtsvollziehers zur 
Anwendung.

II. Das Dienstsiegel, sowie die Dienstregister und 
sonstigen dienstlichen Papiere sind von dem Amts
gerichte während der Amtssuspension oder Hast dem 
etwa mit der Verwaltung der Stelle beauftragten 
Gerichtsvollzieher und im Falle des Todes, der Ent
lassung oder Versetzung dem Nachfolger zu übergeben.

Cmi allen Fällen steht dem bisherigen Inhaber 
der Stelle oder dessen Erben das Recht zu, soweit 
es wegen der Abrechnung mit den Parteien oder 
aus sonstigen Gründen erforderlich ist, von den 
Dienstregisteru und dienstlichen Papieren Einsicht 
und Abschrift zu nehmen.

Die Festsetzung der an dieselben zu leistenden 
Entschädigung für die Register, soweit diese noch 
brauchbar sind, insbesondere für das noch unbenutzte 
Stempelpapier des Repertoriums l und des Wechsel
protestregisters, erfolgt mangels Einigung auf An
suchen der Betheiligten durch den Amtsrichter.

21. Mürz 1886.

Äckanntmachmi,; i»rr. Neichskainlers, betreffend Jusführullgsbeffimmuilgen pi dem 
Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und tiraiiliniucrfidjrrinig für den betrieb 
der Neichs post- und Tetegraphenverwnttuug.

C.-Bl. 3. (>(>.
Unter Aufhebung der Bestimmungen vom 23. Inti 

188.3 (Eentral-Blatt S. 389) wird zur Ausführung 
der 2 bis 10 des Gesetzes über die Ausdehnung 
der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 
1885) (Reichs-Gesetzblatt S. 139) für den Betrieb 
der Neichs-Post- und Telegrapheuverrvaltung folgen
des angeordnet:

1. Die Geschäfte der Ausführuugsbehbrdc werden 
für den gesammteu Betrieb der Reichs-Post- 
und Telegrapheuverwaltung von der bei dem 
Reichs-Postamt bestehenden Post-Bersicheruugs- 
Kommission in Berlin wahrgeuvmmen. Der

selben liegt insbesondere auch die Feststellung 
der Entschädigungen ob.

2. Die vorgeschriebene Anzeige eines Unfalls ist 
seitens des der verunglückten Person unmittel
bar vorgesetzten Beamten an diejenige Ober- 
Postdirektion zu erstatten, in deren räumlichem 
Bezirk sich der Unfall ereignet hat. Die letztere hat 
den Unfall in das von ihr zu führende Unfall
verzeichnis; einzutragen und die Vornahme der 
erforderlichen Untersuchungen zu veranlassen.

3. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. April 
1886 in Kraft.
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21. März 1886.
Äekanntmachung -es Reichskanzlers, betreffend die -en Militäranwärtern im Reichs- 

dienste vorbehaltenen Stellen.

C.-Bl. S. 67.

In dem Verzeichniß der den Militäranwärtern im 
Reichsdienste vorbehaltenen Stellen (Anlage D der 
Anstellungs - Grundsätze vom 7.|21. März 1882,*

1. S. dasselbe unterm 14. ©ft. 1884 Dd. IV S. 501.

Central-Blatt S. 123) kommt die unter II. 6 auf' 
geführte, inzwischen eingegangene Stelle des Regi
strators beim Gouvernement Rastatt in Fortfall.

21. Marz 1886.
Erlaß -es Reichskanzlers, betreffend Abänderungen -er Postordnung vom 8. März 1879.

C.-Bl. S. 72.

Auf Grund der Vorschrift im § 50 des Gesetzes 
über das Postwesen des Deutschen Reiches vom 
28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. März 
1879 in folgenden Punkten abgeändert:

1. Im §2, „Außenseite" betreffend, erhält 
der Absatz I folgende anderweite 
Fassung:

I Der Absender darf auf der Außenseite einer 
Postsendung außer den auf die Beförderung bezüg
lichen Angaben noch seinen Namen und Stand, bezw. 
seine Firma, sowie seine Wohnung vermerken. Bei 
Briefen können weitere Angaben und Abbildungen, 
welche sich auf den Stand, die Firma oder das Ge
schäft des Absenders beziehen, unter der Bedingung 
hinzugefügt werden, daß die sämmtlichen, nicht die 
Beförderung betreffenden Vermerke rc. in ihrer Aus
dehnung etwa den sechsten Theil des Briefumschlags 
nicht überschreiten nnd am oberen Rande des Brief
umschlags auf der Vorderseite oder Rückseite sich 
befinden. Auf der Rückseite der Briefumschläge, 
und zwar auf der Verschlußklappe, können außerdem 
solche Zeichen und Abbildungen angebracht werden, 
welche im Allgemeinen als Ersatz für einen Siegel
oder Stempelabdruck anzusehen sind. Wegen der 
besonderen Bestimmungen für Post-Packetadressen, 
Postkarten, Drucksachen, Waarenproben und Post
anweisungen siehe §§ 3, 12, 13, 14 und 16.

2. Der § 11, „Zur Postbeförderung bedingt 
zugelassene Gegenstände" betreffend, wird, 
wie folgt, abgeändert:

l.Der  Absatz I erhält nachstehenden 
Zusatz:

Bei Sendungen mit lebenden Thieren, welche 
unter Nachnahme (§ 18) versandt werden, ist 
vom Absender durch einen sowohl auf die Begleit
adresse, als auf die Sendung selbst zu setzenden 
Vermerk darüber Bestimmung zu treffen, was mit 
der Sendung geschehen soll, wenn die Annahme der
selben durch den Empfänger nicht binnen 24 Stunden 

nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung er
folgt. Dieser Vermerk muß, je nach der Wahl des 
Absenders, der nachstehenden Fassung entsprechen:

1. Wenn nicht sofort abgenommen, zurück!
2. Wenn nicht sofort abgenommen, verkaufen!
3. Wenn nicht sofort abgenommen, telegraphische 

Nachricht auf meine Kosten!

Für die Behandlung der Sendungen mit lebenden 
Thieren am Bestimmungsorte ist die solcherweise 
getroffene Verfügung des Absenders maßgebend, mit 
der Ausnahme, daß, im Falle der Inhalt der 
Sendung vor Ausführung der etwa anderweiten 
Verfügung des Absenders ersichtlich dem Verderben 
ausgesetzt ist, die Bestimmungen des § 39 Absatz 111 
in Anwendung zu kommen haben.

2. Der Absatz III erhält folgende ver
änderte Fassung:

111 Zur Verwendung für Hand-Schußwaffen be
stimmte Zündhütchen, Zündspiegel und Metall
patronen (Metallkugelpatronen, Metallschrotpatro
nen, Metallplatzpatronen) müssen in Kisten oder 
Fässer fest von außen und innen verpackt und als 
solche, sowohl auf der Begleitadresse, als auch auf 
der Sendung selbst, bezeichnet sein. Die Metall- 
patronen müssen außerdem derart beschaffen sein, 

| daß weder ein Ablösen der Kugel, bezw. ein Heraus
fallen der Schrote, noch ein Ausstreuen des Pulvers 
stattfinden kann. Der Absender ist, wenn er diese 
Bedingungen nicht eingehalten hat, für den aus 
etwaiger Entzündung entstandenen Schaden haftbar. 

S. Im § 11a, „dringende Packetsendungen" 
betreffend, treten folgende Aen
derungen ein:

1. Am Schluß des Absatzes I ist nach
zutragen:

Das Verlangen der Einschreibung oder eine Werth
angabe ist bei dringenden Packetsendungen nicht 
zulässig.
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2. Im Absatz III ist statt her Worte: 
„aufeer dem Porto nach der Taxe für 
sperriges Gut" zu sehen: au her dem 
tarifmäßigen Porto.

3. Der Absatz IV ist zu streichen.

4. Der tz 12, „Postkarten" betreffend, wird 
wie folgt abgeändert:

1. Im Absatz II tritt hinter dem Worte 
„Photographien" der Zusatz hinzu: und 
Postkarten mit angefügten Waarenproben.

2. Der bisherige Absatz III ist zu 
streichen; die folgenden Absätze er
halten dementsprechend die Num
mern III, IV, V, VI, VII und VIII.

3. Im Absatz V (bisher VI) kommt der 
letzte Satz „Bei der Verwendung von 
Postkarten als Formulare zu Drucksachen 
betrügt das Porto 3 Pf." in Fortfall.

5. Im § 13, „Drucksachen" betreffend, 
treten folgende Aenderungen ein:

1. Im Absatz IV ist der Sah „Drucksachen 
find auch in Form von Postkarten zulässig 
(§ 12 Abs. III)" abzuändern in:

Drucksachen sind auch in Form offener Karten 
zulässig, jedoch dürfen solche Karten die Bezeichnung 
„Postkarte" nicht tragen.

2. Im Absatz VII erhält hinter den 
Worten „Es soll jedoch gestattet sein" die 
Stelle unter 1. folgende Fassung:

1. auf der Außenseite, die nach § 2 Absatz I bei 
Briefen zulässigen Vermerke u. s. w. unter den vor
geschriebenen Bedinguitgen anzubringen;

3. Der Absatz X erhält folgende ver
änderte Fassung:

X Als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen sind 
solche dem Absatz 1 entsprechende Drucksachen an- 
zusehen:

1. welche nach Form, Papier, Truck oder sonstiger 
Beschaffenheit nicht als Bestandtheile derjenigen 
Zeitung oder Zeitschrift erachtet werden können, 
mit der die Versendung erfolgen sott;

2. welche zwar als regelmäßige Nebenblätter zu 
Zeitungen erscheinen, aber auch unabhängig 
von der Hauptzeitung für sich allein bezogen 
werden können.

6. Im 815, „Einschreibsendungen" betreffend, 
ist im ersten Satze des Absatz 1 hinter 
den Worten: „Packele ohne Werthangabc" 
hinzuzusügen:

— ausschließlich jedoch der dringenden Packete 
(§ Ha) -

7. Im 8 17, „Telegraphische Postanweisungen" 
betreffend, treten folgende Aende
rungen ein:

1.3m Absatz III ist statt der Worte: 
„Reichs-Telegraphenanstalt" zu setzen: 

, dem allgemeinen Verkehr dienenden Telegraphen
anstalt.

2. Im Absatz V sind die Angaben unter 
a zu streichen und die folgenden 
Sähe b, c, d mit bezw. a, b, e zu be
zeichnen; dementsprechend sind im 
letzten Satze die Worte: „unter a und 
b" bezw. „unter c und d" abzuän
dern in:

unter a bezw. unter b und c.

8. Im 8 18, „Postnachnahmesendungen" be
treffend, treten folgende Aenderungen 
ein:

1. Jm Absatz! sind die Worte: „Post
nachnahmen find im Betrage bis zu ein
hundert und fünfzig Mark einschließlich 
zulässig" abzuändern in:

Postnachnahmen find int Betrage bis zu vier- 
hundtlt Mark einschließlich zulässig.

2. Djer jAbsah II ist zu streichen; die 
folgenden Absätze erhalten dement
sprechend die Nummern II bis VIII.

v. Im 8 19, „Postaufträge zur Einziehung von 
Geldbeträgen" betreffend, erhält der 
Absatz IX folgenden veränderten Ein

gang:
IX Die Postverwaltung haftet für eine Postauf- 

tragüsendung wie für einen eingeschriebenen Brief.

10. Im 8 20, „Postauftrüge zur Einholung von 
Wechselaccepten" betreffend, erhält der 
Absatz XII folgenden veränderten 
Eingang:

XII Die Postverwaltung hastet für eine Postauf- 
tragsstudung wie für einen eingeschriebenen Brief.

11. Im 8 25, „Zeit der Einlieferung" be
treffend, erhalten die Absätze III und 
IV folgende veränderte Fassung:

III An Sonntagen und an allgemeinen (gesetz
lichen) Feiertagen satten die Dienststunden von 9 Uhr 
Morgens bis 5 Uhr Nachmittags aus. Nachmittags 
von 5 Uhr ab findet mindestens während einer 
Stunde und längstens während zwei Stunden der 
Dicnstverkehr mit dem Publikum ununterbrochen 
statt. Auf welchen Zeitraum innerhalb vorstehender 
Grenzen der Schalterdienst sich zu erstrecken hat, 
wird für jede Postanstalt durch die vorgesetzte Ober- 
Postdirektion nach dem örtlichen Bedürfnisse be
stimmt. Die Ober-Postdirektionen können in be
sonderen Füllen die Beschränkung der Dienststunden 
an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen zeitweise 
ganz oder zum Theil aufheben.

IV Insofern bei einer Postanstalt eine Ein- 
richtung besteht, welche von den in Bezug auf die 
Diüiststunden an den Wochentagen geltenden Bestim-
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mungen abweicht, kann es dabei bis auf Weiteres 
sein Bewenden behalten.

Ferner tritt als XII. Absatz neu hinzu:
XII Unter den nämlichen Voraussetzungen und 

bis zu denselben Schlußzeiten lAbs. XI) dürfen bei 
denjenigen Postanstalten, welche von der Postbehörde 
hierzu besonders ermächtigt sind, gewöhnliche 
Packetsendungen auf Verlangen ebenfalls außerhalb 
der Schalterdienststunden angenommen werden. Die 
Packete müssen als „dringende" bezeichnet sein. Für 
jedes Packet ist, neben den int § 11a für dringende 
Packetsendungen festgesetzten Gebühren, eine besondere 
Einlieferungsgebühr von 20 Pfg. im Voraus zu 
entrichten.

12. Im 8 29 erhalten die Absätze I bis V 
folgende veränderte Fassung:

Zurückziehung von Postsendungen und 
Abänderung von Aufschriften durch den 
Absender.

I Der Absender einer Postsendung kann dieselbe 
znrücknehmen oder ihre Aufschrift abändern lassen, 
so lange die Sendung dem Empfänger noch nicht 
ausgehündigt ist. Bei Sendungen mit Werthangabe 
und Postanweisungen ist das Verlangen einer Ab- 
ätibciung der Aufschrift nicht zulässig.

II Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der 
Aufgabe oder ain Bestimmungsorte, ausnahmsweise 
auch an einem Unterwegsorte, insofern dadurch leine 
Störung des Dienstes herbeigeführt wird.

III Tie Zurückgabe geschieht an denjenigen, wel
cher ein von derselben Hand, von welcher die Auf
schrift der Sendung geschrieben ist, ausgefertigtes 
Doppel des Briefumschlags bezw. der Begleitadresse rc. 
und den Einlieferungsschein, sofern ein solcher über 
die Sendung ertheilt ist, abgiebt.

IV Ist die Sendung bereits abgegangen, so hat 
derjenige, welcher dieselbe zurückfordert oder die 
Abänderung ihrer Aufschrift wünscht, sich als Ab
sender auszuweisen (Abs. 111) und den Gegenstand bei 
der Postanstalt des Abgangsortes schriftlich so genau 
zu bezeichnen, daß derselbe unzweifelhaft als der 
verlangte zu erkennen ist.

V Die hierauf bezüglichen Verlangen werden 
entweder brieflich oder telegraphisch von der Post
anstalt auf Kosten des Absenders ausgefertigt und 
abgesandt. Letzterer hat dafür zu entrichten:

1. wenn die Uebermittelung brieflich erfolgt, die 
Taxe für einen einfachen Einschreibbrief;

2. wenn die Uebermittelung auf telegraphischem 
Wege geschieht, die Taxe des Telegramms nach 
dem gewöhnlichen Tarif.

13. Im832, „Bestellung" betreffend, treten 
folgende Aenderungen ein:

1. Zwischen Absatz VII und VIII ist 
nachstehender neue Absatz 'einzu
schalten:

Vila Die Bestellgebühren können vom Absender 
im Voraus entrichtet werden. In solchem Falle ist 
in der Aufschrift der Sendung von dem Absender 
der Vermerk „einschließlich Bestellgeld frei" nieder
zuschreiben.

2. Im Absatz XIII sind die Angaben 
unter d, wie folgt, abzuändern: 

d) bei Zeitungen, welche täglich mehrmals er
scheinen, für jede tägliche Bestellung..............1 Mark,

14. Im 8 34, „All wen die Bestellung geschehen 
mutz" treten folgende Aenderungell 
ein:

1. Der zweite Satz des Absatzes I er
hält folgende veränderte Fassung:

Der Empfänger, welcher einen Dritten zur Em
pfangnahme der an ihn zu bestellenden Senduilgeil 
bevollmächtigen will, muß die Vollmacht schriftlich 
ausstellen und in dieser die Gattungen der Scil^ 
düngen genau bezeichnen, zu bereu Empfangnahme 
der Bevollmächtigte befugt sein soll.

2. Am Schlüsse tritt der folgende neue 
Absatz hinzu:

XI Zollpflichtige Postsendungell werden zum Zweck 
der zollamtlichell Schlutzabfertigung an die zu
ständigen Zoll- oder Steuerstetlen übergeben. Die 
Haftpflicht der Postverwaltung erlischt, sobald die 
orduullgslnätzige Uebergabe der Seuduug an die 
Zoll- oder Steuerstelle auf Grund der bestehenden 
Vorschriften stattgefunden hat.

15. Im 8 36, „Berechtigung des Empfängers 
zur Abholung der Briefe n. s. w." be = 
treffend, tretenfolgendeAellderullgen 
ein:

l.Der erste Satz im Absatz 1 erhält 
nachstehende Fassung:

Der Empfänger, welcher voll der Besugllitz, feine 
i Postsendungeil abznholen oder abholen zu lassen, 
| Gebrauch machen will, mutz solches in einet* schrist- 

i liehen Erklärung nach Matzgabe der von der Pvst- 
i Verwaltung vvrgeschriebenen Fassung aussprecheil 
I und diese Erklärung bei der Postanstalt niederlegeil. 
! 2. Im Absatz V erhalten die Angaben

; linkt* 1 folgenden veränderten
j Wortlaut:

1) wenn der Absender die Eilbestettuilg verlangt 
' hat (8 21);

16. Im 8 39, „Behandlung unbestellbarer Post-
' sendungen am Bestimmungsorte" betref

fend, sind unter VI im letzten Satze 
des ersten Absatzes die Worte: „die 
Zahlung verweigert oder" zu streichen.

i 17. Im 8 43, „Verkauf von Postwerthzeichen" 
betreffend, erhält der Absatz IV fol
gende veräilderte Fassung:
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lV Bei sämmtlichen Postämtern I und II, sowie , findet nur in Mengen von 10 eliicf statt, und zwar 
be einzelnen Postämtern III und Postagenturen, ; mit einem Zuschläge von 5 Pf. für je 10 Stück, 
werden gestempelte Streifbänder mit dem Franko- Vorstehende Aenderungen treten mit dem 1. April 
stempel zu 3 Pf. zum Verkauf gestellt. Der Absatz 1886 in Kraft.

21. März 1886.
Bekanntmachung des Ministeriums, betreffend die Hinterlegung und Rücknahme 

von Depositen.'

A.-Bl.

Mit Beginn des Rechnuitgsjahres 1886)87 werden 
die Depositenbestände, welche sich zur Zeit unter 
der Verwaltung der Aktiengesellschaft für Boden- 
und Kommunalkredit in Elsaß-Lothringen befinden, 
von der Landesverwaltnng in eigene Verwaltung 
übernommen. Die Annahme dieser Gelder uitd 
Werthpapiere von den Einlegern und deren Rück
gabe an dieselben wird jedoch, wie bisher, NameitS 
der Landesverwaltung durch die genannte Aktien
gesellschaft erfolgeit. Für beii Verkehr dieser Gesell
schaft mit den Interessenten bleiben die hiesür 
gegebetten Bestimmungen mit der alleinigen Aen
derung maßgebend, das; mit dem 1. April d. Js. 
an Stelle der Agenturen, welche die Aktiengesell
schaft an den Sitzen der Landgerichte errichtet hatte, 
öffentliche Staatskasseil als Organe der Staats
verwaltung treten.

Aus Anlaß dieser Aenderung wird Folgendes 
bestimmt:

8 1. Die in der Vervrdnuilg, betreffend die 
Empfangnahme und Ablieferung der gerichtlichen 
Hinterlegungen durch die Enregistrementskassen, noni 
18. Mai 1880 (Amtsblatt des Ministeriums für 
Elsaß-Lothringen S. 37) erwähnten gerichtlichen 
Hinterlegungen sind vom 1. April d. I. ab an den 
sämmtlichen Amtsgerichtssitzen mit Ausnahme 
von Straßburg, von den sich daselbst befindenden 
EnrcgistrementScinnchmercien und zwar in Dieden- 
hvfen, Metz, Zabern, Eolinar und Mülhausen von 
den Einnehmereien II, anznnehmen.

Für das Verfahren bei diesen Hilltertegnngen 
bleiben die Bestimmungen der vorerwähnten Ver
ordnung maßgebend.

8 2. Alle übrigen Einzahlungen, sowie die Rncl- 
zahlnngen von Depositengeldern, welche bisher bei 
den Agenturen der Aktiengesellschaft für Bvden- 
mib Kommunalkredit zulässig waren, können vom 
1. April d. Js. an außer direkt bei der Aktien
gesellschaft in Straßburg, bei den an den Land
gerichtssitzen befindtichen Steuerkassen, und zwar 
in Metz, Saargemünd und Eolmar bei den Steuer
kassen 1, erfolgen.

8 3. Die im 8 - erwähnten Kassen haben nur 
Einnahmen und Auszahlungen in baarem Gelde

1. Erlassen auf Grund Von § lu be& Ges. v. 24. März 1886.

S. 65.

und diese nur insoweit, als sie nicht durch besondere 
Bestimmungen ausschließlich dem Dienste bezw. der 
Verfügung des Hauptbüreaus der Depositenver- 
waltung Vorbehalten sind, zu bewirken.

Ueber den Empfang einer jeden Einzahlung hat 
der Kassenbeamte eine aus einem zugleich Talon 
und Duplikattalon enthaltenden Stammregister ent
nommene Jnterimsquittung zu ertheilen, welche 
innerhalb 10 Tagen durch eine definitive Quittung 
der Aktiengesellschaft zu ersetzen ist.

Die Jnterimsquittung und die Talons müssen 
die gleichen Nummern, die gleichen Einträge über 
die Art nnd die Höhe der Hinterlegung, letztere in 
Zahlen und bis zu Einer Mark herab auch in 
Worten, ohne Durchstreichungen und Nadirnngen 
enthalten. Diese Jnterimsquittungen verpflichten die 
Landesverwaltnng nur auf die Dauer eines Mo
nats und auch dies nur dann, wenn sie spätestens 
ani Tage nach der Ausstellung von dem Kassen- 
kontroleur am Orte der Hinterlegung oder dessen 
gesetzlichen Stellvertreter von dem Talon getrennt 
nnd unter Angabe der Nummer des von ihm zu 
führenden Kontrolregistcrs visirt worden sind.

Daß dies erforderlich ist, um der Jnterims- 
quittnng der Landcsverwaltung gegenüber Wirk
samkeit zu verschaffen, und daß diese nur einen 
Monat lang währt, ist auf der Jnterimsquittung 
durch Vordruck zu vermerken und außerdem durch 
einen Anschlag in dem Gcschäftsbüreau des Kassen
beamten zur Kenntniß des Publikums zu bringen. 

8 4. Die Kassenkontrvleure haben allmonatlich 
die von den Jnterimsquittungen getrennten Talons 

! mit einem Verzeichnis; derselben dem Regierungs
kommissar bei der Aktiengesellschaft für Vodcn- 
inib Kommunalkrcdit einzusenden.

8 5. Die an Stelle der bisherigen Agenturen 
der Aktiengesellschaft als Organe der Staatsver
waltung tretenden Steuerkassen haben die Gelder, 
welche bei ihnen für die Depositenverwaltung ein
gezahlt werden, als Depositen zu buchen und noch 
am Tage der Einzahlung unter Beifügung eines 
Verzeichnisses über die einzelnen Einzahlungen und 
der Duplikattalons, sowie der von den Einzahlern 
übergebenen Schriftstücke an die Aktiengesellschaft 
für Boden- und Kommunalkredit („Abtheilung für
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die Verwaltung öffentlicher Gelder") zu Straßburg 
abzusenden. Dieselben erhalten demnächst das ein
gesandte Verzeichniß von der Aktiengesellschaft mit 
Empfangsbescheinigung versehen zurück.

Haben diese Steuerkassen Einzahlungen, welche 
Seitens Dritter bei ihnen für Rechnung der De
positenverwaltung erfolgt sind, oder verfügbare 
Gelder der zu ihren Empfangsbezirken gehörenden 
Gemeinden oder von ihnen selbst vereinnahmte 
Staatsgelder an die Depositenverwaltung abzu
liefern und zugleich für Rechnung der Depositen
verwaltung Zahlungen zu leisten, oder für Ge
meinden ihres Empfangsbezirkes hinterlegte Gelder 
zurückzuziehen oder zur Bestreitung von Staats
ausgaben Vorschüsse einzuziehen, so können diese 
Geschäfte lediglich durch Qittungswechsel mit ein

ander verbunden werden (§ 8 der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1879, Bekanntmachungs-Blatt S. 44). 
Die Quittungen über Vorschußzahlungen und über 
den Rückempfang von* verfügbaren Gemeindegeldern 
müssen alsdann aber zuvor von dem zuständigen 
Kassenkontroleur bezw. auch der Aufsichtsbehörde 
visirt sein (Nr. 3 der Bekanntmachung vom 1. Juli 
1878, Bekanntmachungs-Blatt S. 27 und § 12 der 
Geschäftsanweisung für die Kassenkontroleure).

§ 6. Die bei den genannten Steuerkaffen für 
Rechnung der Depositenverwaltung geleisteten Ein
zahlungen und Rückzahlungen werden Seitens der 
Depositenverwaltung den Einzahlern und Em
pfängern nach Maßgabe des Tages der Zahlung 
bei der Steuerkasse mit dem reglementsmäßigen 
Werthe gebucht.

24. März 1886.

Gesetz, betreffend die Depositenverwaltung.'
G.-Bl. S. 51.

§ 1. Die Wahrnehmung der durch § 1 des Ge
setzes vom 4. November 1872 (Gesehbl. S. 766) der j 
Landeskasse von Elsaß - Lothringen übertragenen | 
Rechte und Verpflichtungen2 (Depositenverwaltung) 
erfolgt durch das Ministerium.

8 2. Die Bestände der Depositenverwaltung sind, 
soweit sie nicht für den laufenden Dienst erfor
derlich sind, zinsbar anzulegen.

Die Anlage kann geschehen:
1) In Renten, Schuldverschreibungen oder Schatz

anweifungen des Landes.
2) In Darlehen an elsaß-lothringische Bezirke, 

Gemeinden, öffentliche Anstalten, autorisirte 
Syndikatsgenossenschaften oder unter staatlicher 
Aufsicht stehende Darlehenskassen.

3) In Schuldverschreibungen, Renten und Schatz
anweisungen des Reiches oder deutscher Bundes
staaten.

4) In Schuldverschreibungen, deren Verzinsung 
vom Reiche, dem Lande oder einem deutschen 
Bundesstaate gesetzlich garantirt ist.

5) In Schuldverschreibungen, welche von deutschen 
kommunalen Körperschaften (Provinzen, Bezirke,
Kreise, Gemeinden rc.) oder deren Kredit
anstalten ausgestellt und entweder Seitens der 
Inhaber kündbar sind oder einer regelmäßigen 
Amortisation unterliegen, sowie in Kommunal
obligationen und Pfandbriefen der Aktiengesell
schaft für Boden- und Kommunalkredit in 
Elsaß-Lothringen.

1. Vorlage 5 der 13. Session des Landesausfchusies.
2. Zu den älteren Verpflichtungen ist durch § 4 des Vor

mundschaftsgesetzes vom 16. Juni 1887, die hinzugetreten, 
Gelder und Werthpapiere bevormundeter Personen zur Aus
bewahrung und Verwaltung anzunehmen.

Zu,3 bis 5 insoweit, als die hier genannten 
Schuldverschreibungen an einer deutschen Börse 
gehandelt werden.

6) Durch Gewährung von Lombarddarlehen aus 
die in Ziffer 1, 3, 4 und 5 bezeichneten Werthe.

7) Bei Bankanstalten.

§ 3. Die Anlegung von Geldern bei Bank- 
anstalten (§ 2 Ziffer 7) kann nur gegen Sicher
stellung des überlassenen Betrages erfolgen.

§ 4. Der nach dem jährlichen Rechnungsabschluß 
sich ergebende Ueberschuß der Einnahmen über die 
für die Verwaltung und Verzinsung der Depositen 
erforderlichen Ausgaben ist dem zur Deckung et
waiger Verluste bestimmten Sicherheitsfonds zu 
überweisen.

Diesem Sicherheitsfonds fließen die gemäß § 4 
des Gesetzes vom 4. November 1872, betreffend die 
Depositenverwaltung, angesammelten Bestünde zu. 

§ 5. Der Sicherheitsfonds ist besonders zu ver
walten und nach den Bestimmungen des § 2 Ziffer 1 
bis 6 verzinslich anzulegen. Die erzielten Zinsen 
werden demselben zugeschlagen.

Sobald und solange der Sicherheitsfonds die 
Höhe von 100|o der gesummten Verbindlichkeiten 
der Depositenverwaltung aus der Hinterlegung 
baaren Geldes übersteigt, sind die Einnahmeüber
schüsse sowie die Zinsen des Sicherheitsfonds an 
die Landeskasse abzuführen.

§ 6. Zur vorübergehenden Beschaffung von Mitteln 
behufs Bewerkstelligung von Rückzahlungen an die 
Hinterleger können Sch aha n Weisungen bis zum 
Höchstbetrage von einem Viertel des Depositen
bestandes ausgegeben werden.
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Die Schahanweijungen lauten auf die Landes- : 
kaffe von Elsaß-Lothringen und werden durch das ! 
Ministerium ausgefertigt.

Der Zinsfuß und die Dauer der Umlaufszeit 
der Schatzanweifungen, welche den Zeitraum eines ! 
Jahres nicht überschreiten bars, werden durch das i 
Ministerium bestimmt. Innerhalb dieses Zeitraums i 
kann der Betrag der Schatzanweisungen wiederholt, ; 
jedoch nur zur Deckung der in Verkehr gesetzten Schatz
anweisungen ausgegeben werden. '

Die Zinsen der Schatzanweisungen, sofern letztere : 
verzinslich ausgefertigt werden, verjähren binnen j 

fünf Jahren, die verschriebenen Kapitalbeträge binnen | 
dreißig Jahren nach Eintritt des in jeder Schatz- ! 
anweisung auszudrückenden Fälligkeitstermins. j

§ 7. Das Ministerium ist ermächtigt, die An- ! 
nähme und Rückzahlung der Depositengelder sowie i 
den geschäftlichen Verkehr mit den Interessenten, ferner ; 
die Aufbewahrung und Verwaltung von Werth- i 
papieren und Werthsachen unter seiner Oberaufsicht ' 
durch kündbaren Vertrag ganz oder theilweise einer 
oder mehreren Bankanstalten zu übertragen.3 | 
Die einer Bankanstalt übergebenen Werthpapiere 
und Werthsachen find unter Mitverschluß der Landes
verwaltung zu halten.

An der Haftbarkeit der Landeskasse gegenüber 
den Interessenten wird durch solche Uebertragung 
nichts geändert.

Die Bankanstalt, welcher die Besorgung der De
positengeschäfte übertragen wird, hat für die ihr 
überlassenen Depositengelder Sicherstellung min
destens bis zur Hälfte des zu ihren Lasten sich 
jeweils ergebenden Schuldbetrags zu leisten.

§ 8. Die Abnahme der Rechnung der Depositen
verwaltung erfolgt alljährlich, wenn solche durch 
ein Bankinstitut zu legen ist, durch eine vom 
Staatssekretär zu berufende Kommission, bestehend 
aus:

1) einem höheren Beamten des Ministeriums;
2) dem Vorstande der Landeshauptkasse; i
3) drei Mitgliedern der betheiligten Gemeinde- i

und Korporationsverwaltungen. i

Die Kommission hat die Verhandlungen über ' 
die Rechnungsabnahme mit Bericht behufs Vor
nahme der endgültigen Prüfling und Ertheilnng

3. Laut Bkm. v. 15. April 1886 ist ein derartiger Vertrag 
mit der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommuualkredit 
iu Hlfatz-Lothringen abgeschlossen worden. Tie abgeänderten 
Statuten dieser Gesellschaft sind unter'»: 28. Februar 1887 
landesherrlich genehmigt. 

der Entlastung derjenigen Behörde vorzulegen, welche 
zur Kontrole des Landeshaushalts berufen ist.

Im Falle der Uebertragung der Annahme und 
Rückzahlung der Gelder an eine Bankanstalt ist 
die letztere verpflichtet, den zur Abnahme und Prü
fung der Rechnungen berufenen Organen über die 
Vereinnahmung und Verausgabung der in Gemäß
heit des § 1 des Gesetzes vom 4. November 1872 
eingegangenen Gelder und die darauf bezüglichen 
Buchungen jede gewünschte Auskunft zu ertheilen 
und auf Verlangen alle hierauf bezüglichen Bücher 
und Schriftstücke vorzulegen.

§ 9. Die Urkunden und Schriftstücke, welche sich 
aus das Rechtsverhältniß zwischen dem Ministerium 
und der Bankanstalt, welcher die Besorgung von 
Depositengeschäften gemäß § 7 übertragen wird, 
beziehen, desgleichen die aus der Anlegung von 
Beständen bei Bankanstalten mit diesen erwachsen
den Verhandlungen sind von Landesstempel- und 
Enregistrementsgebühren befreit.

§ 10. Die Ausführnngsbestimmungen zu diesem 
Gesetze erläßt das Ministerium. Dasselbe bestimmt 
insbesondere die öffentlichen Kassen, welche an den 
Landgerichtssitzen die Geschäfte der in Art. 11 der 
Ordonnanz vom 3. Juli 1816 (Bulletin des lois, 
VII. Serie Nr. 876) bezeichneten Beamten wahr- 
zunehmen haben. Zur Wahrnehmung dieser Ge
schäfte oder eines Theils derselben an anderen Orten 
können gleichfalls öffentliche Kassen durch das Mi
nisterium bezeichnet werden.

§ 11. Für die erstmalige zinsbare Anlegung 
der Bestünde der Depositenverwaltung kann das 
Ministerium mit der Bankanstalt, welcher die Ver
waltung der Depositengelder auf Grund des § 2 
des Gesetzes vom 4. November 1872 zur Zeit anver
traut ist, schon vor dem 1. April 1886 den Kurs ver
einbaren, zu welchem cs von dieser Bankanstalt 
Werthpapiere der in § 2 gegenwärtigen Gesetzes 
bezeichneten Art an Zahlungsstatt übernehmen wird.

Auch kann das Ministerium über die zinsbare 
Anlegung der ihm am 1. April 1886 baar zu 
überweisenden Bestünde schon vor diesem Zeitpunkte 
Verfügung treffen.

8 12. Die Bestimmungen des § 11 dieses Ge
setzes treten sofort, die übrigen am 1. April 1886 
in Kraft.

Die 88 2 bis 4 des Gesetzes, betreffend die De- 
positcnverwaltung, vom 4. November 1872, sind 
aufgehoben.

4. Geschehen durch Bkm. v. 21. Mürz 1886.
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28. März 1886.
Gesetz, betreffend die Heranziehung von Militürpersoncn pi den Gcmcindeabgaben.

R.-G.-Bl. S. 65.

§ 1. Die Verordnung vom 22. Dezember 1868 
(Bundcs-Gesetzbl. S. 571) tritt insoweit außer Kraft, 
als dieselbe der Heranziehung des außerdienstlichen 
Einkommens der im Osfiziersrang stehendcnMilitür- 
personen, sowie der Pension der zur Disposition 
gestellten Offiziere zu den Gemeindeabgaben ent
gegensteht.

§ 2. Ueber die Heranziehung des außerdienstlichen 
Einkommens der im Offiziersrang stehenden Militär
personen und der Pension der zur Disposition ge
stellten Offiziere zu denGemeindeabgaben Bestimmung 
zu treffen, wird der Landesgesetzgebung überlassen. 

§ 3. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner 
Verkündigung in Wirksamkeit.

31. Marz 1886.
Bekanntmachung des Reichskanzlers, enthaltend Regnlativ betreffend -ie Rnfallversichrrnng 

für den Betrieb der Reichs-Post- und Trlegraphrnvcrwaltnng.

C.-Bl. S. 76.

An Stelle des Regulativs vom 30. September 
1*85 (Ecntral-Blatt für das Deutsche Reich S. 484) 
wird auf Grund des § 5 des Gesetzes über die 
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung 
vom 28. Mai 1885 (Reichs-Gesetzblatt S. 159) für 
den Betrieb der Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung nachstehendes Regulativ erlassen.

§ 1. Für das gcsammte Reichs-Postgebiet werden 
Vertreter der im Reichs-Post- und Telegraphen
betriebe beschäftigten Arbeiter gewählt. Die Wahl 
erfolgt dnrch die Vorstände der Post-Krankenkassen, 
Orts-Krankenkassen, Innungs-Krankenkassen und 
Knappschastskassen, welche im Reichs - Postgebiet 
ihren Sitz haben, und welchen mindestens zehn im 
Betriebe der Reichs-Post- und Telegraphcnverwal- 
tung beschäftigte, gegen Unfall versicherte Personen 
angchören. Die Vorsitzenden der Post-Kranken
kassen und die dem Vorstände einer anderen wahl
berechtigten Krankenkasse angchörenden Vertreter 
der Arbeitgeber nehmen an der Wahl nicht theil.

Für jede wahlberechtigte Krankenkasse werden ein 
Vertreter und zwei Ersatzmänner gewühlt. Die
selben müssen ihren Wohnsitz in demjenigen Ober- 
Postdirektionsbezirk haben, in welchem sich der Sitz 
der Krankenkasse befindet.

Als gegen Unfall versichert im Sinne dieses 
Regulativs sind alle im Betriebsdienste der Reichs- 
Post- und Telegraphenverwaltung, einschließlich der 
von ihr für eigene Rechnung, nicht für Rechnung 
eines Unternehmers, unternommenen Bauaus
führungen, beschäftigten Personen anzusehen, welche, 
ohne Beamte zu sein, zur Verwaltung lediglich im 
Arbeiterverhültniß stehen.

§ 2. Die Wahl der Vertreter der Arbeiter und 
der Ersatzmänner hat zum ersten Mat in der ersten 
Hülste des Monats April, künftig in der zweiten 
Hälfte des Monats März, zu erfolgen. Sie geschieht 
bei der Post-Krankenkasse unter Leitung des Vor

sitzenden, bei den Orts- und Innungs-Kranlcnlassen, 
sowie den Knappschastskassen unter Leitung eines
Wahlvorstehers, welcher von derjenigen Ober-Pvst- 
direktivn, in deren Bezirk sich der Sitz der Kasse 
befindet, bestimmt wird. Die Wahl erfolgt aus 
die Dauer von je 4 Jahren vom 1. April 1886 
an gerechnet.

Wählbar sind nur männliche, großjährige, gegen 
; Unfall versicherte Kasscnmitglicder, welche im Bc- 
| triebe der Reichs-Post- und Tclegraphenverwallnng 
z beschäftigt sind, sich im Besitze der bürgerlichen 
! Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche 
i Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen 
; beschränkt sind.
i Die Wahl erfolgt für jeden Vertreter und für 
i jeden der Ersatzmänner besonders. Falls die Wahl 

j nicht ohne Widerspruch mündlich erfolgt, geschieht 
i sie durch Stimmzettel. Gewählt ist derjenige, 
| welcher die meisten Stimmen erhält. Stimmen, 

i welche auf nicht wählbare bezw. aus im fraglichen 
| Ober-Postdirektionsbezirke nicht wohnhafte Personen 
I fallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, 
! werden nicht mitgezählt. Bei Stimrnengleichheit 
j entscheidet das vom Wahlvorsteher zu ziehende Loos. 

Die Ersatzmänner haben den Vertreter in Be- 
! hindernngsfällen zu ersetzen und im Falle des 

| Ausscheidens des letzteren für denselben während 

' des Nestes der Wahlperiode in der Reihenfolge 
i ihrer Wahl cinzutreten.
I Ueber jede Wahl von Vertretern der Arbeiter 
! und von Ersatzmännern ist eine Verhandlungs- 

\ schrift aufzunehmen, welche von dem Wahlvorsteher 
' zu unterschreiben und durch Vermittelung der Obcr- 
■ Postdirektion, in deren Bezirk die Krankenkasse 
! ihren Sitz hat, an die Pvst-Vcrsichernngstommission 

einzureichen ist. Letztere benachrichtigt die Gewühlten 
von ihrer Wahl; auf Grund der ihr zugegangenen 
Verhandlungsschristen führt sie eine Liste der ge-
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wählten Vertreter und Erjatzmänner nnd veranlaßt in 
den festgesetzten Fristen die erforderlichen Neuwahlen. 

Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte sämmtlicher 
Vertreter nnd Ersatzmänner uns. 3ft die Zahl der 
Vertreter eine ungerade, jv scheidet das erste A!al 
die Hälfte der nächsttleineren geraden Zahl ans. 
Die erstmalig Ausscheidenden werden durch das 
Loos bestimmt. Dassetbe wird, sobald die Mit
theilungen von den erfolgten Wahlen eingegangen 
sind, durch einen Beamten der Post-Versicherungs- i 

kommission aus der Zahl sämmtlicher Vertreter j 
gezogen. Die Ausscheidenden tonnen wiedergewühlt 
werden.

Kommt bei einer wahlberechtigten Kasse eine Neu
wahl nicht in der zweiten Hülste des Mürz zu 
Stande, so bleiben die ansgetoosten und später die 
im regelmäßigen Wechsel ausscheidenden Mitglieder 
bis zur vollzogenen Neuwahl in Thätigkeit. 

§ 3. Zu dem für den Betrieb der Neichs-Post- 
und Telegraphenverwaltung zu bildenden Schieds
gericht werden von der Post-Versicherungskommission 
zwei Beisitzer, sowie für jeden Beisitzer ein erster 
und zweiter Stellvertreter aus der Zaht der nicht 
zur Post-Versicherungskommission gehörenden ange
stellten Beamten der Reichs-Post- und Telegraphen
verwaltung, welche großjährig und nicht durch 
richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind, aus die Dauer von vier 
Jahren, vom 1. April 1886 an gerechnet, ernannt. 

Zwei weitere Beisitzer zum Schiedsgericht, sowie 
für jeden Beisitzer ein erster und zweiter Stellver
treter werden von den Vertretern der Arbeiter unter 
Leitung der Post - Versichernngskvmmijsion nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen auf die 
Dauer von vier Jahren gewühlt.

Jeder Arbeitervertreter erhält von der Postver- 
sicherungskommission durch Vermittelung der Ober- 

' Postdirektion einen Stimmzettel und hat auf dem
selben so viele Namen auszuschreiben, als Beisitzer 
und Stellvertreter zu wühlen sind. Jeder Vertreter 
führt eine Stimme. Gewählt sind diejenigen, welche 
die meisten Stimmen erhalten. Stimmen, welche 
auf nicht wählbare Personen fallen oder die Ge
wühlten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mit
gezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von 
einem Beamten der Post - Versichernngskommission 
zn ziehende Loos. In derselben Weise nnd für die
selbe Zeit werden für jeden Beisitzer zwei Stell
vertreter gewählt. Ans dem Stimmzettct muß sich 
deutlich ergeben, welche Person erster und welche 
Person zweiter Beisitzer und bezw. Stellvertreter ist. 

Als Beisitzer und Stellvertreter wählbar sind 
run* solche großjährige, der Reichs-Post- und Tele- 
graphenverwaltnng angehörende, gegen Unfall ver
sicherte Arbeiter, welche Mitglieder einer der Kassen 
sind, deren Vorstände die Vertreter der Arbeiter 
gewählt haben, sich im Besitze der bürgerlichen Ehren
rechte befinden und nicht durch richterliche An

ordnung in der Verfügung über ihr Vermögen 
beschränkt sind.

Alle zwei Jahre scheiden ein Beisitzer und dessen 
Stellvertreter aus. Die erstmalig Ausscheidenden 
werden durch das nach dem Stattfinden der ersten 
Wahl von einem Beamten der Post-Versicherungs
kommission zu ziehende Loos bestimmt. Scheidet 
ein Beisitzer während der Wahlperiode aus, so 
treten für den Rest derselben die Stellvertreter in 
der Reihenfolge ihrer Wahl ein. Ausscheidende 
Beisitzer und Stellvertreter sind wieder wählbar. 

Tie Post-Versicherungskommission hat die ge
wählten Beisitzer und Stellvertreter von ihrer Wahl 
zu benachrichtigen und ihren Namen und Wohnort 
der Landes-Zentralbehörde zum Zwecke der Ver
öffentlichung anzuzeigen.

Lehnt ein Gewühlter die Wahl zum Beisitzer 
oder zum Sellvertreter ab, so hat die Post-Ver
sicherungskommission die Berechtigung der Ablehnung 

I zn prüfen. Erachtet sie die Ablehnung für be

gründet, so hat sie alsbald die Wahl einer anderen 
Person zu veranlassen. Anderenfalls hat sie das 
Ablehnungsgesuch zurückzuweisen und, wenn der 
Gewühlte trotzdem die Obliegenheiten des Amts 
wahrzunehmen sich weigert, beim Reichs-Postamt 
die Verhängnng der gesetzlichen Zwangsmaßregeln 
zu beantragen.

§ 4. Die Vertreter und Ersatzvertreter der Ar
beiter, sowie die von diesen gewählten Beisitzer und 
Stellvertreter zum Schiedsgericht erhalten im Falle 
einer Einberufung Ersatz für den entgangenen Ar
beitsverdienst und für nothwendige baare Auslagen 
lFuhrkosten rc.).

Sofern die Vertreter in Folge ihrer Einberufung 
einen Verlust an Arbeitslohn erleiden, wird den
selben derjenige Betrag gewährt, welchen sie bei 
ununterbrochener Fortdauer ihrer Beschäftigung für 
die Dauer der Einberufung erhalten Hütten.

Für Fuhrkosten werden diejenigen Sütze gewährt, 
welche bei Ausführung von Dienstreisen der Unter
beamten zu zahlen sind.

Tie zn erstattenden Betrüge sind, soweit sie sich 
auf Vertreter und Ersatzvertreter der Arbeiter be
ziehen, durch die unmittelbar vorgesetzte Dienststelle 
in Forderung jnachzuweisen; die Forderungsnach- 
weise sind durch Vermittelung der Ober-Pvstdirek- 
tion der Post-Versicherungskommission vvrzulegen. 
Kommen neben denFuhrkosten noch andere baareAus- 
lagen zum Ansatz, so sind die entsprechenden Beläge 
beizn bringen. Die Forderungsnachweise werden von 
der Post-Versicherungskommission festgestellt und die 
zn erstattenden Betrüge alsdann von der Ober- 
Postdirektion auf die Postkasse angewiesen.

Für die von den Vertretern der Arbeiter ge
wühlten Beisitzer zum Schiedsgericht sind die nach 
Maßgabe der vorstehenden Vorschriften zu gewäh
renden Betrüge durch den Vorsitzenden des Schieds
gerichts festzusetzen und die solchergestalt festgesetzten



30 1886 (1. April - 3. April)

Beträge alsdann von der dem Beisitzer vorgesetzten 
Ober-Postdirektion auf die Postkasse anzuweisen.

§ 5. Die Vorstände der Post-Krankenkassen, 
Orts-Krankenkassen, Bau-Krankenkassen, Innungs- 
Krankenkassen, Knappschaftskassen und den Vor
schriften des § 75 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 
entsprechenden Hülfskassen ohne Beitrittszwang, 
welche im Reichs-Postgebiet ihren Sih haben und 
denen mindestens zehn im Betriebe der Reichs-Post- 
und Telegraphenverwaltung beschäftigte, gegen Un
fall versicherte Mitglieder angehören, wählen alle 
zwei Jahre zum Zwecke der Theilnahme an den 
Unfalluntersuchungen für den Bezirk einer oder 
mehrerer Postanstalten je einen Bevollmächtigten 
und zwei Ersatzmänner. Die Vorsitzenden der Post- 
Krankenkassen und die dem Vorstande einer anderen 
wahlberechtigten Kasse angehörenden Vertreter der 
Arbeitgeber nehmen an der Wahl nicht Theil. Wähl
bar sind nur großjährige, der Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung angehörige und gegen Un

fall versicherte Kassenmitglieder, welche sich im Besitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht 
durch richterliche Anordnung in der Verfügung über 
ihr Vermögen beschränkt sind.

Ueber die Wahl ist eine Verhandlungsschrift auf
zunehmen und an die Ober-Postdirekton, in deren 
Bezirk die Krankenkasse ihren Sitz hat, einzureichen.

§ 6. Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse, 
welcher an der Untersuchung des Unfalls theil- 
genommen hat, wird nur für den entgangenen 
Arbeitsverdienst, nicht auch für baare Auslagen 
(Fuhrkosten rc.) Ersatz geleistet.

Für die Berechnung desselben sind die Vor
schriften des § 4 maßgebend. Die Festsetzung und 
Anweisung des Betrages erfolgt durch diejenige 
Ober-Postdirektion, welche die Untersuchung des Un
falls veranlaßt hat.

§ 7. Dies Regulativ tritt mit dem 1. Avril 1886 
in Kraft.

1. April 1886. 

Gesetz, betreffend die Ausprägung einer Nickelmünze zwanzig Pfennig.

R.-G.-Bl. S. 67.

Im Artikel 3 des Münzgesehes vom 9. Juli 1873 | Worte „Zehnpfeunigstüeke" einzuschalten: „Zwanzig- 
(Reichs-Gesetzbl. S. 233) ist unter Nr. 2 vor dem , Pfennigstücke,".

3. April 1886.

Lekanntmachnng des Nrichskanzlrrs, betreffend die anderweite Bestimmung der Litze 
von Schiedsgerichten für den gesummten Betrieb der Neichs-Post- nnd Telegraphen
verwaltung, sowie -er Königlich preußischen Staatseisenbahn-Verwaltung (§ 46 -es 
Unfallversichernngsgesetzes).

C.-Bl. S. 83.

1. An Stelle der für die Bezirke der Kaiserlichen 
Ober-Postdirektionen als bisherigen Ausführungs
behörden gebildeten Schiedsgerichte ist nach erfolgter 
Einsetzung der bei dem Reichs-Postamt bestehenden 
Post-Versicherungskommission* *alsalleinigcn 
Ausführungsbehörde für den gesammten Betrieb der 
Reichs-Post- nnd Telegraphenverwaltung ein neues 
Schiedsgericht für diesen Betrieb zu errichten.

Auf Grund des § 46 Absatz 2 des Unfallver
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichs-Gesetzbl. 
S. 69) in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gesetzes über 
die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung 
vom 28. Mai 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159) be
stimmt demnach das Reichs-Verficherungsamt im 
Einvernehmen mit den betheiligten Zentralbehörden 
Berlin als Sitz des Schiedsgerichts für den ge

• Central-Blatt von 1886 S. 66.

summten Betrieb der Neichs-Post- und Telegraphen
verwaltung an Stelle der Schiedsgerichte, welche für 
die Bezirke der Kaiserlichen Ober-Postdirektionen 
bisher bestanden haben?

2. Die Königlich preußische Eisenbahndirektion 
zu Braunschweig ist aufgehoben worden, ihr vor
maliger Bezirk anderen, bestehenden Ausführungs
behörden der Königlich preußischen Staatseisenbahn- 
Verwaltung zugetheilt.

In Folge hiervon ist das unter Ziffer 43 der 
Bekanntmachung vom 25. September 1885** mit 
dem Sitz in Braunschweig verzeichnete Schiedsgericht 
aufgehoben.

1. Laut Bkm. v. 18. April 1886 (A.-Bl. S. 89) ist die Zu
ständigkeit der in Straßburg u. Metz (Bkm. v. 26. Nov. u. 5. 
Tez. 1885) errichteten Schiedsgerichte mit dem 1. April 1886 
erloschen.

•• Central-Blatt S. 476.
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4. April 1886.
Verfügung des Oberstaatsanwalts, betreffend dir Geschäftsführung und Gebühren

berechnung der Gerichtsvollzieher.

Just.-Samml. XI S. 79.

6. April 1886.
Sekanntmachuug des Reichskanzlers, betreffen- die Ausfuhr -er zur Kategorie -er 

Rede nicht gehörigen Pflänzlinge.

C.-Bl. S. 82.

In Ergänzung der Bekanntmachung vom 23. Juli 
1883 (Central-Blatt S. 238) wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Einfuhr der zur Kategorie der 
Rebe nicht gehörigen,aus Pflanzschulen, Gärten oder 
Gewächshäusern stammenden Pflänzlinge, Sträucher 

und sonstigen Begetabilien aus dem Reichsgebiete 
nach der Schweiz auch über die schweizerischen Reben- 
Zollstellen Kreuzlingen, Emmishofen und Täger- 
weilen erfolgen darf.

9. April 1886.

Verfügung -es Oberstaatsanwalts, betreffen- -ie Einrichtung -er auf -en Gel-verkehr 
bezüglichen Änchführnng -er Notare.'

Just.-Samml. XI S. 87.

Auf Grund des § 4 der die Disziplin des No
tariats betreffenden Kaiserlichen Berordnung vom 
17. März d. I. (Nr. 8 des Gesetzblattes für Elsaß- 
Lothringen) wird hiermit über die Einrichtung der 
auf den Geldverkehr bezüglichen Buchführung der 
Notare Folgendes bestimmt:

§ 1. Jeder Notar hat für den Geldverkehr mit 
feinen Klienten wenigstens ein Depositen buch 
und ein Hauptbuch zu führen.

Das Depositenbuch dient zur Uebersicht des Ge- 
sammt-Geldverkehrs des Notars; das Hauptbuch ist 
dazu bestimmt, das Nechnungsverhältniß des ein
zelnen Klienten, dessen Konto mehrere Ausgabeposten 
enthält, ersichtlich zu machen.

§ 2. In das Depositenbuch sind sämmtliche 
von dem Notar in Ausübung oder in Veranlassung 
der Ausübung des Amtes, insbesondere auch aus 
Anlaß von Vermögensverwaltungen für fremde 
Rechnung empfangene Geldbeträge als Einnahmen 
vorzutragenJ und gegenüberstehend nach Verwendung 
oder völliger Verrechnung eines jeden Einnahme
betrags , bezw. nach Abführung desselben an die 
Depositenkasse in Ausgabe nachzuweiseu.

8 3. Das Depositenbuch ist zweiseitig nach an
liegendem Formulare A* zu führen. Dasselbe ent
hält folgende 8 Längsspalten zur Angabe und zwar:

1. Erläutert durch Bf. v. 10. Mai 1887.
2. Insbesondere auch die s. g. Zuschlagspfennige, Vf. des 

O.-St.-A. d. 23. April 1887 u. 3. März 1888 (Just.-Samml. XII 
S. 150 u. XIII S. 65).

e Tie Formulare find nicht mit abgedruckt.

a) auf der linken Seite

1. des Datums der Geld-Vereinnahmung;
2. des Namens desjenigen, für dessen Rechnung 

die Einnahme erfolgt, sowie der Veranlassung 
der letzteren;

3. sofern der betreffende Einnahmeposten zur 
Nebertragung in das Hauptbuch gelangt 
(vgl. § 5), der Nummer der betreffenden Seite 
des Hauptbuchs;

4. des Betrags der Einnahme;

b) nur der rechten Seite

'-.des Datums der Ausgabe, bezw. des Ab
schlusses der Abrechnung, bezw. der Ab
lieferung an die Depositenkasse;

6. der Art der Ausgabe oder sonstigen Ver
wendung des Geldes unter Bezeichnung des
jenigen, an welchen die Zahlung erfolgte. 
Eine detaillirte Angabe in dieser Hinsicht 
ist dann nicht erforderlich, wenn behufs Ver
rechnung des betreffenden Einnahmepostens 
dem Klienten eine Abtheilung in dem Haupt
buche eröffnet ist.

Hinterlegungen in der Depositentasse sind 
als Ausgaben ebenfalls in Spalte 6 zu be
urkunden ;

7. der Beläge der Verausgabung oder sonstigen 
Verwendung;

8. des Betrags der Ausgabe.

§ 4. Das Depositenbuch ist halbjährlich in Ein
nahme und Ausgabe abzuschlietzen.
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Die nicht in Ausgabe verrechneten Einnahmen 
sind nach dem Abschluß neu vorzutragen. Hierbei 
sind mehrere für einen und denselben Klienten ge
machte Einnahmen in einen Posten zusammenzufassen 
und ist in Spalte 2 auf die früheren Eintragungen 
zu verweisen.

Der halbjährliche Abschluß einschließlich des Neu- 
Vortrags der Restantenposten ist in zwei Abschriften 
dem Ersten Staatsanwalt zu übersenden. Die eine 
der beiden Abschristen ist hierher in Vorlage zu 
bringen.

§ 5. Das Hauptbuch ist in der Weise zu 
sühren, daß für den einzelnen Klienten eine be
sondere Abtheilung bestimmt wird; in derselben sind 
alle für den Klienten bethätigten Einnahmen und 
Ausgaben einzutragen. Eine Abtheilung in dem 
Hauptbuch ist zu eröffnen, wenn die Rechnung mit 
dem Klienten auch nur voraussichtlich mehrere Aus
gabeposten enthält.

§ 6. Das Hauptbuch ist nach anliegendem Formu
lar B einseitig oder zweiseitig zu führen.

Erstern Falls enthält es folgende drei Längs
spalten, und zwar zur Angabe:

1. des Datums der Einnahmen, bezw. Ausgaben;

2. der Veranlassung der Einnahmen (z. B. Möbel
steigpreis; Baärgeld, bei der Inventar-Auf
nahme vorgefunden; Kaufpreis von N. N. u. f. w.), 
bezw. bezüglich der Ausgaben/ der Art der 
Ausgabe und der Bezeichnung desjenigen, an 
welchen die Zahlungen erfolgen;

3. des Betrags der Einnahmen und Ausgaben. 

Soll das Hauptbuch zweiseitig geführt werden,
so hat jede Seite 3 Lüngsspalten zur Aufnahme 
obiger Angaben, und zwar die linke Seite bezüg
lich der Ausgaben, die rechte Seite bezüglich der 
Einnahmen zu enthalten.

§ 7. Unter der betreffenden Abtheilung des Haupt
buchs hat die Abrechnung mit dem Klienten statt
zufinden, sofern nicht bereits die Notariatsurkunde 
über das betreffende Rechtsgeschäft dieselbe enthält. 

Ersteren Falls muß die Abrechnung von dem 
Klienten anerkannt, und die Herauszahlung eines 
etwaigen Ueberjchusses quittirt werden; letzteren 
Falls ist aus die betreffende Urkunde zu ver
weisen.

15. April 1886.

fielmnntmachnng des Reichsverfichernngsamts, betreffend die fiildimg von firniss- 
genoffen schäften.

C.-Bl. S. 111.

Auf Grund der §§ 12 und 15 des Unfallvcr- 
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichs-Gesetz
blatt S. 69) in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gesetzes 
über die Ausdehnung der Unfall- und Kranken

versicherung vom 28. Mai 1885 (Reichs-Gesetzblatt 
S. 159) hat der Bundesrath in der Sitzung vom 
15. April 1886 die Bildung der nachstehend be
zeichneten Berufsgenosseuschasten beschlossen:

| La
uf

en
de

 N
r. ■ Bezeichnung 

der 
Berufs

genossenschaft.

Aufzunehmende Industriezweige 
(geordnet nach der Klassifikation 
der Reichs - Berufs- (Gewerbe-) 

Statistik).

Bezirk der Berufsgenossenschaft.

58. Speditions- 
Berufs

genossenschaft.

XVII c Spedition; 
„ e Bracker;
„ f Wäger, Messer, Stauer, 

Schauer; 
„ g4 Speicher- und Kellerei- 

betrieb;
aus XIX a 2 Güterpacker, Güter

lader, Schaffer, sowie
Güterbestätter, sofern 
diese als „Bahnspedi
teure" durch Ueber- 
uahme derFrachtbriefe 
in den Frachtvertrag 
der Bahn eintreten.

Das Gebiet des Reichs.
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Bezeichnung 
der 

Berufs
genossenschaft.

Aufzunehmende Industriezweige 
(geordnet nach der Klassifikation 
der Reichs - Berufs- (Gewerbe-) 

Statistik).

Bezirk der Berufsgenossenschaft.

60.

61.

62.

Fuhrwerks- 
Berufs

genossenschaft.

Westdeutsche 
Binnenjchiff- 

fahrts-Berufs- 
genossenschaft.

Elbschiffahrts-
Berufs- 

genossenschaft.

Ostdeutsche 
Schiffahrts- 

Berufs
genossenschaft.

XIXal Posthalterei und Per- 
sonen-Fuhrwerksbetrieb; 

„ 2 Fracht- (auch Roll-) Fuhr
werksbetrieb , Güterbe
stätter , sofern dieselben 
nicht als „Bahnspedi- 
teure" anzusehen sind, 
welche durch Uebernahme 
der Frachtbriefe in den 
Frachtvertrag der Bahn 
eintreten.

XIV a 1 Baggereibetrieb;
XIXI) Binnenschiffahrt, Flö

ßerei-, Prahm-, Fähr
betrieb , Schisssziehen 
(Treidelei).

XIV a 1 Baggereibetrieb;
XIX b Binnenschiffahrt, Flö

ßerei-, Prahm-, Fähr
betrieb , Schiffsziehen 
(Treidelei).

XIV a 1 Baggerei betrieb; 
XIXI» Binnenschiffahrt, Flö

ßerei-, Prahm-, Fähr
betrieb , Schiffsziehen 
(Treidelei).

Das Gebiet des Reichs.

Das Gebiet des Rheins und seiner Nebenflüsse, 
sowie der übrigen westlich und südlich von der 
Elbe und ihren Nebenflüssen belegenen Gewässer 
(Donau, Ems, Weser rc.>, und zwar:

die Regierungsbezirke Hannover, Hildesheim, 
Osnabrück, Aurich, Lüneburg (ohne die Kreise 
Uelzen, Dannenberg, Harburg, Lüneburg, 
Winsen, Bleckede und Lüchow), Stade (ohne 
die Kreise Stade, Kehdingen, Jork, Neuhaus 
a. O. und Bremervörde), die Provinzen West
falen, Hessen-Nassau, Rheinprovinz, die hohen- 
zollernschen Lande, von dem Regierungsbezirk 
Erfurt der Kreis Schleusingen; ferner Bayern,
Württemberg, Baden, Hessen, von Sachsen- 
Weimar der Verwaltungsbezirk Eisenach, Olden
burg (ohne Fürstenthum Lübeck), Braun
schweig, Sachsen-Meiningen (ohne Kreis Saal
feld), Sachsen-Coburg-Gotha, Waldeck, Lippe, 
Schaumburg-Lippe, Bremen,Elsaß-Lothringen.l

Das Gebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse, der 
Havel jedoch mit Ausschluß der Strecke zwischen 
Fürstenberg und Spandau, sowie das Gebiet der 
Provinz Schleswig-Holstein:

Königreich Sachsen, Provinz Sachsen (ohne 
Kreis Schleusingen), Sachsen-Weimar (ohne 
den Verwaltungsbezirk Eisenach), von Sachsen- 
Meiningen der Kreis Saalfeld, Sachsen- 
Altenburg , Anhalt, Schwarzburg - Sonders
hausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Neuß älterer 
Linie, Reuß jüngerer Linie, vom Regierungs
bezirk Potsdam die Kreise Ost- und West- 
Havelland, Ost- und West-Prignitz, sowie 
Fauch -Belzig, Provinz Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, 
Hamburg, Lübeck und Fürstenthum Lübeck, 
vom Regierungsbezirk Lüneburg die Kreise 
Dannenberg, Harburg, Lüneburg, Winsen, 
Bleckede, Uelzen und Lüchow, vom Regierungs
bezirk Stade die Kreise Stade, Kehdingen, 
Jork, Neuhaus a. O. und Bremervörde.

Das Gebiet der Oder und ihrer Nebenflüsse, der 
Havel zwischen Fürstenberg und Spandau, sowie 
der übrigen, östlich von dem Bezirk der Elb- 
schiffahrts - Berufsgenossenschaft belegenen Ge
wässer (Weichsel, Pregel, Memel rc.), und zwar: 

die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Bran
denburg mit Berlin (ohne die Kreise Ost- und 
West-Haveltand, Ost- und West-Prignitz, sowie 
Zauch-Belzig), Pommern, Posen, Schlesien.

1. Tie für Staatsrechnung verwalteten betriebe sind laut Atm. v. 13. Mai 1886 der Berussgenossenschaft angeschlossen. — 
Der Litz de» Schiedsgerichts der l. Lektion ist in Mannheim, Bkrn. v. 28. Juni 1886.
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15. April 1886.

Sekanntmachimg des Ministeriums, betreffend den mit der Aktiengesellschaft für Soden- 
nnd Kommnnalkredit in Elsaß-Lothringen in Betreff der Depositenverwaltung unterm 
10. Mär) 1886 abgeschlossenen Vertrag.

A.-Bl. S. 87.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 
21. März b. Js. (Central- und Bezirks-Amtsblatt 
S. 65) wird hiermit weiter bekannt gegeben, daß 
die Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunal
kredit in Elsaß-Lothringen in dem mit derselben 
neu abgeschlossenen Vertrage außer den in der vor
bezogenen Bekanntmachung erwähnten Annahme und 
Rückzahlung der sämmtlichen Depositen es ferner 
übernommen hat, Werthpapiere, welche bei ihr von 
Gemeinden und öffentlichen Körperschaften einschließ

lich der Krankenkassen freiwillig hinterlegt werden, 
und sämmtliche in Werthpapieren hinterlegte Amts
kautionen in gleicher Weise wie bisher aufzubewahren 
und zu verwalten, und endlich auch für die ge
nannten Körperschaften Werthpapiere gegen die bis
herige Vergütung von °|o des Nominalbetrages 
einschließlich der baaren Auslagen, Courtage, Porto
kosten 2C., jedoch ausschließlich des Stempels und 
der besonderen Auslagen beim Verkaufe im Aus
lande, anzukaufen und zu verkaufen.

17. April 1886.

Gesetz, betreffen- -ieMrchtsverhältnisse -er -rutschen Kchutzgrbiete.'
R.-G.-Bl. S. 75 (1888 S. 75).

§ 1. Die Schutzgewalt in den deutschen Schutz
gebieten übt der Kaiser im Namen des Reichs aus.1 2 

§ 2. Das bürgerliche Recht, das Strafrecht, das 
gerichtliche Verfahren einschließlich der Gerichts
verfassung bestimmen sich für die Schutzgebiete nach 
den Vorschriften des Gesetzes über die Konsular
gerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 — Reichs-Gesetzbl. 
S. 197 —, welches, soweit nicht nachstehend ein 
Anderes vorgeschrieben ist, mit der Maßgabe An
wendung findet, daß an Stelle des Konsuls der 
vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsbar
keit ermächtigte Beamte und an Stelle des Kvn- 
sulargerichts das nach Maßgabe der Bestimmungen 
über das letztere zusammengesetzte Gericht des Schutz
gebietes tritt.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch 
Kaiserliche Verordnung festgesetzt.

1. Tag Gesetz ist nachstehend in der Fassung mitgetheilt, 
welche es durch das Ges. v. 15. März 1888 laut Bkm. des 
R.-K. v. 19. März 1888 (R.-G.-Bl. S. 75) erhalten hat. Gin 
Zwischengesetz war das G. v. 7. Juli 1887.

2. Auf Grund dieses und der folgenden §§ sind die nach
stehenden Verordnungen ergangen:

a) für das Schutzgebiet von Kamerun und Togo v. 21. April
1886, 2. Juli, 3. Aug. 1888, 29. März 1889;

b) für das Schutzgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie mit 
Salomons-Jnseln v. 5. Juni 1886, 11. Jan., 2O. Juli
1887, 1. März, 13. Juli 1888, 6. Mai, 23. Mai 1890;

c) für das Schutzgebiet der Marschall-, Brown- und Pro- 
vidence-Inseln v. 13. Sept. 1886, 29. März, 22. Juni 
1889, 7. Febr. 1890;

d) für das Schutzgebiet der Teutsch-Lstafritanischen Ge- 
sellschaft V. 18. Rod. 1887 ;

e) für das südwestafritanische Schutzgebiet v. 21. Tez. 1887,
25. März 1888, 15. Aug. 1889, 10. Aug. 1890. I

§ 3. Durch Kaiserliche Verordnung kann:

1. bestimmt werden, daß in den Schutzgebieten 
auch andere als die im § 1 Absatz 2 des Ge
setzes über die Konsulargerichtsbarteit bezeich
neten Personen der Gerichtsbarkeit unterliegen;

2. eine von den nach § 2 dieses Gesetzes maß
gebenden Vorschriften abweichende Regelung der 
Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen ein
schließlich des Bergwertseigenthums erfolgen;

3. in Vorschriften über Materien, welche nicht 
Gegenstand des Strafgesetzbuchs für das Deutsche 
Reich sind, Gefängniß bis zu einem Jahre, 
Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegend 
stände angedrvht werden;

4. vorgeschrieben werden, daß in Strafsachen

a) die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft 
eintritt,

b) eüie Voruntersuchung stattfindet, deren Re
gelung der Verordnung vorbehalten bleibt,

c) der § 9 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Konsulargerichtsbarkeit keine Anwendung 
findet;

5. die Bestimmung des § 232 der Strafprozeß
ordnung mit der Maßgabe erweitert werden, 
daß dem Gericht die Ermächtigung, den An
geklagten von der Verpflichtung zum Erscheinen 
in der Hauptverhandlung zu entbinden, nur 
für solche Fälle ertheilt werden darf, in welchen 
nach dem Ermessen des Gerichts voraussichtlich 
keine andere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder Geldstrafe oder Einziehung
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allein oder in Verbindung mit einander, zu 
erwarten steht;

6. angeordnet werden, daß in Strafsachen, wenn 
der Beschluß über die Eröffnung des Haupt- 
verfahrens eine Handlung zum Gegenstände I 

hat, welche zur Zuständigkeit der Schöffen- | 
gerichte oder zu den in den §§ 74, 75 des i 
Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Vergehen ; 
gehört, in der Hauptverhandlung eine Zuziehung * 
von Beisitzern nicht erforderlich ist;

7. die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit 
der Schwurgerichte gehörenden Sachen den 
Gerichten der Schutzgebiete in der Weise über
tragen werden, daß für diese Sachen, soweit 
nicht auf Grund der Nr. 3 etwas Anderes 
bestimmt wird, die Vorschriften Anwendung 
finden, welche für die im § 28 des Gesetzes 
über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten 
Strafsachen gelten;

8. an Stelle der Enthauptung eine andere, eine 
Schürfung nicht enthaltende Art der Voll
streckung der Todesstrafe angeordnet werden;

9. als Berufungs- und Beschwerdegericht ein Kon
sulargericht oder ein Gerichtshof im Schutz
gebiet bestimmt und über die Zusammensetzung 
des letzteren Gerichtshofes, sowie über das 
Verfahren in Berufungs- und Beschwerdesachen, 
welche vor einem dieser Gerichte 311 verhandeln 
sind, mit der Maßgabe Anordnung getroffen 
werden, daß das Gericht miiibefteiiö aus einem 
Vorsitzenden und vier Beisitzern bestehen muß;

10. für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung 
itnb das Kostenwesen die Anwendung einfacherer 
Bestimmungen vorgeschrieben werden;

11. insoweit die Kosten der Rechtspflege von einer 
mit einem Kaiserlichen Schntzbriefe versehenen 
Kolonialgesellschaft zu bestreiten sind, bestimmt 
werden, daß die Vorschrift im § 46 des Ge
setzes über die Konsulargerichtsbarkeit außer 
Anwendung bleibt;

12. die Verlängerung aller zur Geltendmachung 
von Rechten und zur Erfüllung von Pflichten 
gesetzlich festgestellten Fristen angeordnet werden.

§ 4. Das Gesetz, betreffend die Eheschließung 
und die Beurkundung des Personenstandes von 
Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
(Bundes-Gesetzbl. S. 599) findet für die Schutz
gebiete mit der Maßgabe Anwendung, daß dasselbe 
durch Kaiserliche Verordnung auch auf Wandere Per
sonen als auf Reichsangehörige ausgedehnt werden 
kann und an Stelle des Konsuls der von dem Reichs
kanzler zur Eheschließung und zur Beurkundung 
des Personenstandes ermächtigte Beamte tritt. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch 
Kaiserliche Verordnung bestimmt.

§ 5. Die Befugnisse, welche den deutschen Kon
suln im Auslande nach anderen als den beiden im

§ 2 und § 4 bezeichneten Gesetzen zustehen, können 
durch den Reichskanzler Beamten in den Schutz
gebieten übertragen werden.

| 8 6. Ausländern, welche in den Schutzgebieten
1 sich niederlassen, sowie Eingeborenen kann durch 
! Naturalisation die Reichsangehörigkeit von dem 

i Reichskanzler verliehen werden. Der Reichskanzler 
■ ist ermächtigt, diese Befugniß einem anderen Kaiser- 
| lichen Beamten zu übertragen.

Aus die Naturalisation und das durch dieselbe 
begründete Verhältniß der Reichsangehörigkeit finden 
die Bestimmungen des Gesetzes über die Erwerbung 
und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörig
keit vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 355), 
sowie Artikel 3 der Reichsverfassung und § 4 des 
Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag, vom 31. 
Mai 1869 (Bundes-Gesetzbl. S. 145) entsprechende 
Anwendung.

Im Sinne des § 21 des bezeichneten Gesetzes 
sowie bei Anwendung des Gesetzes wegen Besei
tigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870 
(Bundes-Gesetzbl. S. 119) gelten die Schutzgebiete 
als Inland.

I 8 7. Durch Kaiserliche Verordnung können Ein
geborene der Schutzgebiete in Beziehung auf das 
Recht zur Führung der Reichsflagge (Gesetz, be
treffend die Nationalität der Kauffahrteischiffe und 
ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge, 
vom 25. Oktober 1867, Bundes-Gesetzbl. S. 35) 
den Neichsangehörigen gleichgestellt werden. 

Die Führung der Reichsflagge in Folge der 
Verleihung dieses Rechts hat nicht die Wirkung, 
daß das betreffende Schiff als deutsches Seefahrzeug 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 1 und § 2 Absatz 1 
des Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der 
Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt bethei- 
ligter Personen, vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl. 
S. 329) gilt.

! § 8. Deutschen Kolonialgesellschaften, welche die
! Kolonisation der deutschen Schutzgebiete, insbesondere 
! den Erwerb und die Verwerthung von Grundbesitz, 
! den Betrieb von Land- oder Plantagenwirthschaft, 
i den Betrieb von Bergbau, gewerblichen Nnter- 
| nehmungen und Handelsgeschäften in denselben zum 
I ausschließlichen Gegenstand ihres Unternehmens 

und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in 
den deutschen Schutzgebieten haben, oder denen durch 
Kaiserliche Schutzbriefe die Ausübung von Hoheits
rechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen 
ist, kann auf Grund eines vom Reichskanzler ge
nehmigten Gesellschaftsvertrages (Statuts) durch 
Beschluß des Bundesraths die Fähigkeit beigelegt 
werden, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere 
Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grund
stücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, 

; vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In 
1 solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Ver-
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Kindlichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Ver
mögen derselben.

Der Beschluß des Bundesraths und im Auszuge 
der Gesellschaftsvertrag sind durch den Reichsanzeiger 
zu veröffentlichen.

§ 9. Der Gesellschaftsvertrag hat insbesondere 
Bestimmungen zu enthalten:

1. über den Erwerb und den Verlust der Mit
gliedschaft ;

2. über die Vertretung der Gesellschaft Dritten 
gegenüber;

3. über die Befugnisse der die Gesellschaft leiten
den und der die Leitung beaufsichtigenden 
Organe derselben;

4. über die Rechte mit) Pflichten der einzelnen 
Mitglieder;

5. über die Jahresrechnung und Vertheilung des 
Gewinns;

6. über die Auflösung der Gesellschaft und die 
nach derselben eintretende Vermögensvertheil- 
ung.

§ 10. Deutsche Kolonialgesellschaften, welche die 
im § 8 erwähnte Fähigkeit durch Beschluß des 
Bundesraths erhalten haben, unterstehen der Auf
sicht des Reichskanzlers. Die einzelnen Befugnisse 
desselben sind in den Gesellschaftsvertrag auszu- 
nehmen.

§ 11. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung 
des Gesetzes erforderlichen Anordnungen zu erlassen. 

Der Reichskanzler ist befugt, für die Schutz
gebiete oder für einzelne Theile derselben polizei
liche und sonstige die Verwaltung betreffende Vor
schriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung 
derselben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, 
Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände 
anzudrohen.

Die Ausübung der Befugniß zum Erlasse von 
Ausführungsbestimmungen (Absatz 1) und von Ver
ordnungen der im Absatz 2 bezeichneten Art kann 
vom Reichskanzler der mit einem Kaiserlichen Schutz
briefe für das betreffende Schutzgebiet versehenen 
Kolonialgesellschaft, sowie den Beamten des Schutz
gebietes übertragen werden.

17. April 1886.
Verordnung des Statthalters, betreffend die Reisekosten nnd Tagegelder der Mitglieder 

der Rotariatskammern.
Just.-Samml. XI S. 96.

Auf Grund des Gesetzes vom 3. Februar 1872, 
betreffend die Gewährung von Tagegeldern und 
Reisekosten bei Dienstreisen der Civilbeamten in 
Elsaß-Lothringen (Gesetzblatt, S. 124), bestimme 
ich hierdurch, daß die in Gemäßheit des § 4 der 
Allerhöchsten Verordnung vom 17. Mürz d. I., 
betreffend die Disciplin des Notariats (Gesetzblatt, 

! S. 57), nnd der Ansführnngsbestimmnngen dazu 
■ mit der Revision des Geldverkehrs und der Bnch- 
j führnng von Notaren beauftragten Mitglieder der 
i Notariatskammern, wenn sie zu diesem Behufe 

; Reisen machen, Reisekosten und Tagegelder nach 
| den Sähen der in § 1 Nr. HI jenes Gesetzes be- 

| zeichneten Beamten zn beziehen haben.

18. April 1886.
Gesetz, betreffen- einen Zusatz puti § 5 -es Zolttarifgesetzes vom ^Mai lWl)

R.G.-Bl. S. 123.

_ o r < a ~ .. . . a 15. Juli 1879 iDem § 5 des Zolltarifge,ehe4 vom |

(Reichs-Gesetzbl. von 1885 S. 112) tritt folgende 
Bestimmung hinzu:

Der Bundesrath wird ermächtigt, wenn nach 
internationalen Abmachungen Eisenbahnverbin
dungen zwischen dem Deutschen Reich und einem
Nachbarstaate mit einer innerhalb des deutschen
Zollgebiets belegenen gemeinschaftlichen Grenz- 
und Betriebswechselstation hergestellt sind oder 
künftig hergestellt werden, Zollfreiheit zu ge
währen :

a) für alle Materialien, Einrichtungsstücke und 
sonstigen Gegenstände, welche zur Ausführung 
des Baues und der Betriebseinrichtung der 
Wechselstation, sowie der zwischen dieser und 
der Zollgrenze gelegenen Anschlußstrecke er
forderlich sind, insoweit die Anschaffung dieser 
Gegenstände ausländischen Behörden oder aus
ländischen Bahnunternehmungen obliegt;

b) für alle für die ausländische Bahnunternehmung 
zur Besorgung des von ihr übernommenen 
Betriebsdienstes, einschließlich der Instand
haltung , sowie alle für die ausländischen
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Grenzämtcr 311 Dicnstzwcdcn cingcfjciibcn Be
triebsmittel , Gerüthfchaften imb Verbrauchs
materialien in den für diesen Zweck nach
weislich erforderlichen Mengen;

c) für die Dienstntenfilien der innerhalb des 

deutschen Zollgebiets stationirten Beamten 
und Angestellten der ausländischen Eisen- 
bahnverwaltung und der außerdem betheiligten 
Dienstzweige der Verwaltung des Nachbar
staates.

19. April 1886.
Gesetz, betreffen- die Gcfängnißverwaltung.'

S.=SBL S. 59.

§ 1. Die gesetzlichen Vorschriften?, auf welchen i 
die Mitwirkung der BezirksprÜsidenten bei der ' 
Verwaltung und Beaufsichtigung der Strafanstalten, ; 
sowie der Untersuchungs- und Bezirks-Gefängnisse j 

beruht, treten außer Kraft. Die betreffenden Ob- i 
liegenheiten der Bezirkspräsidenten gehen auf das ! 
Atinisterium über.3 1

1. Vorlage 6 der 13. Session des Landesausschusscs.
2. Außer den in Abs. 2 ciufgezählten insbes. Art. 10 der ;

Ord. d. 2. April 1817. Berührt werden auch die Art. 3 G. v. \ 
28 Pluv. VIII, Art. 11 G.V. 30. Dez. 1871, Ar 25, 26, 27 Tab. A ' 
des Lezentralis.-Dekr. v. 13. April 1861. !

Die Artikel 605 bis 610, 611 Absatz 3, 612 
und 613 Absatz 1 des Code d’instr. crim. werden 
aufgehoben.

§ 2. Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Mai 
1886 in Geltung.

3. Als Tirektivbchorde dieses Geschäftszweigs ist unter 
der Oberleitung der Juftizabtheilung des Ministeriums (D. 
v. 5. Juni 1882) durch D. v. 13. Juli 1888 der Vorstand der 
Gcfängnißverwaltung bestellt worden. — Wegen Mitwirkung 
der Staatsanwaltschaft u. der technischen Referenten bei den 
Bezirkspräsidicn dgl. Vf. des Min. v. 29. April 1886 mit 
Anlage (Just.-Samml. XI S. 111).

20. April 1886.
Gesetz, betreffend die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes gegen die 

gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878.' 
___________ R.-G.-Bl. S. 77.

1. Tie letzte Verlängerung ,bis :><». Sept. 1890) ist durch Ges. v. 18. März 1888 angeordnet.

21. April 1886.

Gesetz, betreffend die Abänderung des Militürpensionsgesetzes vom 27. Inni 1871.
«. 7k.

Artilcl I.
An Stelle des § 9 und des ersten Absatzes des 

§ 21 des Militärpensionsgcsetzes vom 27. Juni 1871 
(Reichs - Gesetzbl. S. 275) treten folgende Vor
schriften:

9. Die Pension beträgt, wenn die Verab
schiedung nach vollendetem zehnten, jedoch vor 
vollendetem elften Dicnstjahre eintritt, nnd 
steigt von da ab mit jedem weiter znrückgelegten 
Dienstjahre um des pensivnsfühigen Dienst
einkommens.

Ueber den Betrag von 4;<ao dieses Dienst
einkommens hinaus findet eine Steigerung der 
Pension nicht statt.

In dem im § 2 Absatz 2 erwähnten Falle 
beträgt die Pension 15lco, in dem Falle des § 5

höchstens des penfionsfähigeu Dienstein-
kommens.

21. Die Zeit, während welcher ein mit 
Pensionsansprüchen ans dem aktiven Dienste ge
schiedener Offizier oder im Offiziersrang stehender 
Militärarzt zu demselbeu wieder herangezogen 
worden ist und in einer etatsmüßigen Stellung 
Verwendung findet, begründet bei einer Gesammt- 
dienstzeit von mindestens 10 Jahren mit jedem 
weiter erfüllten Dienstjahre den Anspruch auf 
Erhöhung der bisher bezogenen Pension und 
zwar: für die bis zum 1. April 1882 erfüllten 
Dienstjahre nm je ’/so, für die nach diesem Tage 
erfüllten Dienstjahre um je Ono des derselben zu 
Grunde liegenden pensionsfähigen Diensteinkom
mens bis zur Erreichung des im § 9 Absatz 2 
bestimmten Höchstbetrages.
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Artikel II.
Die Pension der Offiziere, Militärärzte im Offi

ziersrang, Ingenieure des Soldatenstandes und 
Deckoffiziere, welche in der Zeit vom 1. April 1882 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Genuß 
der Penfion getreten find, wird nach Maßgabe des 
Artikels I § 9 erhöht.

Artikel III.
Für die bei Verkündung dieses Gesetzes bereits 

mit lebenslänglicher Penfion ausgeschiedenen Offi
ziere, Miliärärzte im Offiziersrang, Ingenieure 
des Soldatenstandes und Deckoffiziere, denen für 
die Theilnahme am letzten Kriege gegen Frankreich 
mindestens ein Kriegsjahr in Anrechnung gebracht 
worden, gelten, unbeschadet der von ihnen etwa 
erworbenen höheren Ansprüche, folgende Bestim
mungen :

a) die Pension der nach dem 16. Juli 1870 pen- 
sionirten Offiziere rc., welche nicht schon unter
Artikel II fallen, wird nach den Vorschriften 
des Artikels I § 9 anderweit festgestellt;

b) die Pension der im Absatz 1 des § 21 des 
Militärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 
gedachten Offiziere rc. wird für jedes seit dem
16. Juli 1870 weiter erfüllte Dienstjahr — unter 
Wegfall der zeit her gewährten Achtzigstel — 
um J/eo des derselben zu Grunde liegenden 
pensionsfähigen Diensteinkommens — in den 
Grenzen des im Artikel 1 § 9 Absatz 2 be
stimmten Betrages — erhöht.

Artikel IV.
Die im Artikel I gegebenen Vorschriften finden 

ferner Anwendung auf die bei Verkündung dieses 
Gesetzes mit lebenslänglicher Penfion ausgeschiedenen 
Offiziere, Militärärzte im Offiziersrang, Ingenieure 
des Soldatenstandes und Deckoffiziere der Kaiser
lichen Marine, welche auf Grund des § 52 des 
Militärpenfionsgesetzes vom 27. Juni 1871 eine 
Pensionserhöhung erhalten, insofern die Betreffen
den nicht schon unter Artikel II oder III fallen. 

Artikel V.
Die nach dem Artikel I § 21, II, III, IV sich 

ergebenden höheren Pensionen sind für die Zeit 
vom 1. April 1886 ab zuständig. Die Pensions
erhöhungen fallen demjenigen Fonds zur Last, ans 
welchen die Pensionen der betreffenden Personen 
bisher angewiesen waren.

Artikel VI.
Für das Etatsjahr 1886/87 dürfen behufs Deckung 

der nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen 
dem Neichs-Jnvalidenfonds zur Last fallenden Mehr
ausgaben aus den Kapitalbeständen des letzteren 
die erforderlichen Mittel bis zum Höchstbetrage von 

Millionen Mark über die im Reichshaushalts- 
Etat (Kapitel 18 der Einnahmen) vorgesehenen 
Summen hinaus flüssig gemacht werden.

Artikel VII.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Ver

kündung in Kraft.

21. April 1886.

Gesetz, betreffend die Abänderung des Reichsbeamteiigesetzcs, und des Gesetzes, betreffend 
die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Neichsbeamten der Civilverwaltung 
vom 20. Äpril 1881.'

R.-G.-Bl. S. 80.

Artikel I,
Hinter § 34 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. Marz 

1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) wird folgender neue 
§ 34 a eingestellt:

Bei denjenigen aus dem Dienste scheidenden
Beamten, welche das fünfundsechzigste Lebens
jahr vollendet haben, ist eingetretene Dienstun
fähigkeit nicht Vorbedingung des Anspruchs aus
Pension.

Artikel II.
An die Stelle des § 41 Absatz 1 bis 3 und des 

§ 48 Absatz 1 des Reichsbeamtengesetzes treten fol
gende Vorschriften:

8 41. Die Pension beträgt, wenn die Ver
setzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten.

1. Auf die Reichsbank-Beamten ausgedehnt durch D. d. 
20. Juni 1886, auf die elsah-lothringischen Landesbeamten 
durch V. D. 21. Nov. 1887. 

jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, 
15lßo und steigt von da ab mit jedem weiter 
zurückgelegten Dienstjahre um 1]so des in den 
88 42 bis 44 bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von 45/so dieses Einkommens 
hinaus findet eine Steigerung nicht statt.

In dem im 8 36 erwähnten Falle betrügt die 
Pension 15|60, im Falle des § 39 höchstens 15/co 
des vorbezeichneten Diensteinkommens.

§ 48. Die Dienstzeit, welche vor den Beginn 
des eittundzwanzigsten Lebensjahres füllt, bleibt 
außer Berechnung.

Artikel III.
Hinter § 60 des Reichsbeamtengesehes wird fol

gender neue § 60a eingestellt:

Sucht ein Beamter, welcher das fünfund
sechzigste Lebensjahr vollendet hat, seine Ver-
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iehiinq in beit Rnhestaild nicht nach, so kann 
diese nach Anhörung des Beamten unter Beob- 
achtnilg der Borschristen der 58 ff. in der 
nämlichen Weise verfügt werden, wie wenn der
Beamte seine Pensionirung selbst beantragt hätte.

Artikel IV.
Den Beamten, welche in der Zeit vom 1. April 

1882 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in den 
Ruhestand eingetreten sind, wird die Pension, den 
Wittwen und Waisen, welche innerhalb dieses Zeit
raumes den Anspruch aus Wittwen- uni) Waisen
geld erlangt haben, das Wittwen- und Waisengeld 
vom 1. April 1886 nach Maßgabe des Artikels II 
dieses Gesetzes erhöht.

Artikel V.
3ft die nach Maßgabe dieses Gesetzes bemessene 

Pension geringer als die Pension, welche dem Be
amten hätte gewährt werden müssen, wenn er am 
Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
den bis dahin für ihn geltenden Bestimmungell 
pensionirt worden wäre, so wird diese letztere Pension 
an Stelle der ersteren bewilligt.

Artikel VI.
Dieses Gesetz tritt (mit dem Tage seiner Ver

kündung in Kraft.

Artikel VII.
Dieses Gesetz findet auf die Mitglieder des Reichs

gerichts keine Allwelldullg.

21. April 1886.
Verordnung, betreffend die Eheschließung und die Ärurlmndung des Personenstandes 

stir die Schutzgebirte von Äamernn und Togo.

R.-G.-Bl. S. 128.

Wir Wilhelm, von Gottes Giladen Delltscher Kaiser, 
König von Preußen rc.

verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die 
Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 
17. April 1886 (Reichs-Gesehbl. S. 75) im Ramen 
des Reichs was folgt:

Das Gesetz, betreffend die Eheschließung und 
die Beurkundung des Personenstaildes von Reichs- 
ailgehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 

lBundes-Gesetzbl. S. 599) tritt für die Schutz
gebiete voll Kamerun und Togo bezüglich aller 
Personen, welche nicht Eingeborene sind, am 
1. 3 uli 1886 in Kraft.

Der Gouverneur voll Kamerun bestimmt, vorbe
haltlich der Genehmigullg des Reichskanzlers, wer 
als Eingeboreiler im Sinne dieser Verordnung an
zusehen ist.

22. April 1886.
Verfügung des Ministeriums, betreffend das Verfahren bei Beglaubigung von Schrift

stücken tut Geschäftsverkehr mit Bulgarien.

3ust.-Lammt. XI L. 106.

28. April 1886.
Gesetz, betreffend den Änsprach des Statthalters in Elsaß-Lothringen ans Gewährung 

von Pension nnd Wartegcld.

R.-G.-BI. L. 12!).

Dem Statthalter in Elsaß-Lothringen steht im gelteilden gesetzlicheil Vorschriften linb Etatsbestim-
Fatte der Abberufung ein Anspruch auf Warte- . mnngen zu.
geld oder Pension nach den für den Reichskanzler | Die Zahlung des Wartegcldes oder der Pellsion

i erfolgt aus der Landeskasse von Etsaß-Lothringell.
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30. April 1886.
Gesetz, betreffend die Ergänzung des § 809 der Civilprozeßordnung.

R.-G.-Bl. S. 130.

Dem § 809 der Civilprozeßordnung wird folgen
der dritter Absatz hinzugesügt:

Die Vollziehung ist vor der Zustellung des 
Arrestbefehls an den Schuldner zulässig. Sie ist 

jedoch ohne Wirkung, wenn die Zustellung nicht 
innerhalb einer Woche nach der Vollziehung und 
vor Ablauf der für diese im vorhergehenden 
Absätze bestimmten Frist erfolgt.

1. Mai 1886.
SeKanntmachung des Neichs-Verficherungsamts, betreffend die Waht von je zwei nicht

ständigen Mitgliedern des Reichs - Verstcherungsamts seitens der Vorstände der 
Serufsgenossenschaften und der Vertreter der Arbeiter.

C.-Bl. S. 121.

3. Mai 1886.
Gesetz, betreffend die Unzulässigkeit der Pfändung von Eisenbatznfatzrbetriebsmitteln.

R.-G.-Bl. S. 131.

Die Fahrbetriebsmittel der Eisenbahnen, welche 
Personen oder Güter im öffentlichen Verkehr be
fördern, sind von der ersten Eiilstellung in den 
Betrieb bis zur endgültigen Ausscheidung aus den 
Beständen der Pfändung nicht unterworfen.

Durch diese Bestimmung werden dieselben im 
Falle des Konkursverfahrens von der Konkursmasse 
nicht ausgeschlossen.

! Auf die Fahrbetriebsmittel ausländischer Eisen- 
! bahnen findet die Bestimmung des ersten Absatzes 

nur insoweit Anwendung, als die Gegenseitigkeit 
verbürgt ist.1

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juni 1886 in Kraft.

1. Geschehen int Verhältniß zu Lcsterreich-Ungarn laut 
Erklärung dom 17. März 1887.

5. Mai 1886.
Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und sorstwirth- 

schastlichen Getrieben beschäftigten Personen?

R.-G.-Bl. S. 132.

A. Unfallversicherung.
I. Allgemeine Bestimmungen. 

Umfang der V e r s i ch e r u n g.

§ 1. Alle in land- oder forstwirthschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, 
letztere sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn 
oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, 
werden gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich 
ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Gesetzes versichert.

1. Tie Behörden, welche die in dem Gesetze der höheren 
Verwaltungsbehörde, der unteren Verwaltungsbehörde, der 
-Lrtspolizeibehörde, der Gemeindebehörde, der Gemeindever
tretung übertragenen Befugnisse wahrnehmen, sind durch 
V. v. 2. Juli 1888 bezeichnet; dgl. Bem. zu § 129.

Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten 
in land- und forstwirthschaftlichen, nicht unter 
§ 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 
1884 (Reichs - Gesetzbl. S. 69) fallenden Reben
betrieben.

Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, zu be
stimmen, in welchem Umfange und unter welchen 
Voraussetzungen Unternehmer der unter Absatz 1 
fallenden Betriebe versichert, oder Familienange
hörige, welche in dem Betriebe des Familienhauptes 
beschäftigt werden, von der Versicherung ausge
schlossen sein sollen.

Wer im Sinne dieses Gesetzes als Betriebsbeamter 
anzusehen ist, wird durch statutarische Bestimmung 
der Berufsgenossenschaft (§ 13) für ihren Bezirk 
festgestellt.
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Als landwirthschaftlicher Betrieb im Sinne dieses 
Gesetzes gilt auch der Betrieb der Kunst- nnd 
Handelsgärtnerei, dagegen nicht die ausschließliche 
Bewirthschaftuug von Haus- und Ziergärten.

Welche Betriebszweige im Sinne dieses Gesetzes 
als land- oder sorstwirthschaftliche Betriebe anzn- 
sehen find, entscheidet im Zweifelsfalle das Reichs- 
Versicherungsamt.

§ 2. Unternehmer der unter § 1 fallenden Be
triebe sind berechtigt, andere nach § 1 nicht ver
sicherte in ihrem Betriebe beschäftigte Personen und, 
sofern ihr Jahresarbeitsverdienst zweitausend Mark 
nicht übersteigt, sich selbst zu versichern. Diese letztere 
Berechtigung kann durch Statut (§ 22) auf Unter
nehmer mit einem zweitausend Mark übersteigenden 
Jahresarbeitsverdienste erstreckt werden.

Auch kann durch Statut die Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark 
übersteigenden Jahresarbeitsverdienste und auf Be
triebsunternehmer ausgedehnt werden, deren Jahres
arbeitsverdienst zweitausend Mark nicht übersteigt.

Bei Versicherung von Betriebsbeamten ist der 
volle Jahresarbeitsverdienst zu Grunde zu legen. 

§ 3. Als Jahresarbeitsverdienst der Betriebs
beamten, soweit sich derselbe nicht aus mindestens 
wochenweise fixirten Beträgen zusammenseht, gilt 
das Dreihundertfache des durchschnittlichen täglichen 
Verdienstes an Gehalt oder Lohn. Als Gehalt oder 
Lohn gelten dabei auch feste Naturalbezüge. Der 
Werth der letzteren ist nach Durchschnittspreisen in 
Ansatz zu bringen. Dieselben werden von der unteren 
Verwaltungsbehörde festgesetzt.

Ueber die Ermittelung des Jahresarbeitsver
dienstes der Betriebsunternehmer hat das Statut 
(§ 22) Bestimmung zu treffen.

Reichs-, Staats- und Kommunal- 
b e a in t e.

S 4. Auf die im § 1 des Gesetzes, betreffend die 
Fürsorge für Beamte und Personen des Soldaten
standes in Folge von Betriebsunfällen, vom 15. März 
1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 53) bezeichneten Personen, 
auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen eines 
Bundesstaates oder eines Kommuualverbandes mit 
festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt 
sind, sowie auf andere Beamte eines Bundesstaates 
oder Kommunalverbandes, für welche die im § 12 
a. a. O. vorgesehene Fürsorge in Kraft getreten 
ist, findet dieses Gesetz feine Anwendung.

Gegen st and der V e r siche r u n g u n d 
Umfang d e r E n tschüdi g n n g.

§ 5. Gegenstand der Versicherung ist der nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu be- 
messeude Ersatz des Schadens, welcher durch Körper
verletzung oder Tödtung entsteht. Der Anspruch 
ist ausgeschlossen, wenn der Verletzte den Betriebs
unfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

j

i

i
i

§ 6. Im Falle der Verletzung soll der Schadens- 
csatz bestehen:

1. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom 
Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt 
des Unfalls an entstehen,

2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vier
zehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an 
für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu ge
währenden Rente.

Die Rente beträgt:

a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die 
Dauer derselben sechsundsechzigzweidrittel Pro
zent des Arbeitsverdienstes,

h) im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit für 
die Dauer derselben einen Bruchtheil der Reute 
unter a, welcher nach dem Maße der ver
bliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist. 

Bei Berechnung der Rente für Arbeiter sowie 
är andere von dem Betriebsunternehmer nach Maß- 
abe des § 2 versicherte Personen, soweit dieselben 
ichl Betriebsbeamte sind, gilt als Arbeitsverdienst 
erjenige Jahresarbeitsverdienst, welchen land- und 
orstwirthschaftliche Arbeiter am Orte der Be- 
häftigung durch land- und forstwirthschaftliche, 
noie durch anderweite Erwerbsthätigkeit durch- 
hnittlich erzielen. Der Betrag dieses durchschnitt- 
chen Jahresarbeitsverdienstes wird durch die höhere 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeinde- 
ehörde je besonders für männliche und weibliche, 
rr jugendliche und erwachsene Arbeiter festgesetzt. 
)ie Festsetzung kann je besonders für die land- 
ürthschastlichen und die forstwirthjchaftlichen Ar
eiter erfolgen. Die für verletzte jugendliche Arbeiter 
'stgesetzte Rente ist vom vollendeten sechzehnten 
ebensjahee des Verletzten ab auf den nach dem 
lrbeitsverdieuste Erwachsener zu berechnenden Be- 
.*ag zu erhöhen.
Bei Berechnung der Rente für Betricbsbeamte 

t der Jahresarbeitsverdienst (§ 3 Abs. 1) zu 
trunde zu legen, welchen der Verletzte in dem Be
hebe, in welchem der Unfall sich ereignete, während 
es letzten Jahres bezogen hat. Uebersteigt dieser 
aihresarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr 
:i dreihundert Arbeitstagen gerechnet, vier Mark, 
) ist der überschießende Betrag nur mit einem 
'rittet anzurechnen. War der Betriebsbeamte in 
iesem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem 
mge des Unfalls zurückgerechnet, beschäftigt, so ist 
er Betrag zn Grunde zu legen, welchen während 
ieses Zeitraumes Betriebsbeamte derselben Art in 
emjelbeu Betriebe oder in benachbarten gleichartigen 
betrieben durchschnittlich bezogen haben. Erreicht 
er Jahresarbeitsverdienst des verletzten Betriebs- 
ctunten das Dreihundertfache des nach Maßgabe 
es 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 
5. Juni 1883 (Reichs-Gesetzblatt S. 73) für den 
ieschüftigungsort festgesetzten ortsüblichen Tage-
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lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter nicht, so ist das ! 
Dreihundertfache dieses ortsüblichen Tagelohnes der 
Berechnung zu Grunde zu legen.

Bei Berechnung der Rente für versicherte Be
triebsunternehmer ist der nach Absatz 3 für den 
Sih des Betriebes festgestellte durchschnittliche Jahres- i 
arbeitsverdienst land- und forstwirthschastlicher Ar- j 
beiter zu Grunde zu legen, sofern nicht durch das ' 
Statut (§ 22) hiervon abweichende Bestimmungen ! 
getroffen werden. Nebersteigt der Jahresarbeits- ! 
verdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu drei- ; 
hundert Arbeitstagen gerechnet, vier Mark, so ist ! 
der überschießende Betrag nur mit einem Drittel i 
anzurechnen.

Wenn der Verletzte zur Zeit des Unfalls bereits 
theilweise erwerbsunfähig war und deshalb einen 
geringeren als den durchschnittlichen Arbeitsverdienst 
bezog, so wird die Rente nur nach dem Matze der ! 
durch den Unfall eingetretenen weiteren Schmälerung i 
der Erwerbsfähigkeit bemessen. War der Verletzte 
zur Zeit des Unfalls bereits völlig erwerbsunfähig, 
so beschränkt sich der zu leistende Schadensersatz auf . 
die im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 angegebenen Kosten i 
des Heilverfahrens.

i
8 7. Im Falle der Tödtung ist als Schadens- j 

ersah außerdem zu leisten: I

1. als Ersatz der Beerdigungskosten der fünf- !

zehnte Theil des nach § 6 Absatz 3 bis 6 j 
ermittelten Jahresarbeitsverdienstes, jedoch j 
mindestens dreißig Mark; i

2. eine den Hinterbliebenen des Getödteten vom i
Todestage an zu gewährende Rente, welche ■ 
nach den Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 ■ 
zu berechnen ist. >

Dieselbe betrügt: j

a) für die Wittwe des Getödteten bis zu deren ! 
Tode oder Wiederverheirathung zwanzig I 
Prozent, für jedes Hinterbliebene vaterlose !

Kind bis zu dessen zurückgelegtem fünf- ; 
zehnten Lebensjahre fünfzehn Prozent und, 
wenn das Kind auch mutterlos ist oder
wird, zwanzig Prozent des Jahresarbeits
verdienstes.

Die Renten der Wittwen und der Kinder 
dürfen zusammen sechzig Prozent des Jahres
arbeitsverdienstes nicht übersteigen; ergiebt 
sich ein höherer Betrag, so werden die ein- 
zelnen Renten in gleichem Verhältnisse 
gekürzt.

Im Falle der Wiederverheirathung erhält 
die Wittwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente als Abfindung.

Der Anspruch der Wittwe ist ausge
schlossen, wenn die Ehe erst nach dem Un
fälle geschlossen worden ist;

b) für Ascendenten des Verstorbenen, wenn 
dieser ihr einziger Ernährer war, für die 

Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Weg
fall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent des 
Jahresarbeitsverdienstes.

Wenn mehrere der unter b benannten 
Berechtigten vorhanden find, so wird die 
Rente den Eltern vor den Grotzeltern gewährt. 

Wenn die unter b bezeichneten mit den 
unter a bezeichneten Berechtigten konkurrireu, 
so haben die ersteren einen Anspruch nur, 
soweit für die letzteren der Höchstbetrag der 
Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche 
zur Zeit des Unfalls nicht im Jnlande wohnten, 
haben keinen Anspruch auf die Rente.

§ 8. Bis zum beendigten Heilverfahren kann 
an Stelle der im § 6 vorgeschriebenen Leistungell 
freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause 
gewährt werden, und zwar:

1. für Verunglückte, welche verheirathet sind oder 
bei einem Mitgliede ihrer Familie wohnell, 
mit ihrer Zustimmung oder unabhängig von 
derselben, wenn die Art der Verletzung An
forderungen an die Behandlung oder Ver
pflegung stellt, denen in der Familie nicht 
genügt werden kann;

2. für sonstige Verunglückte in allen Füllen.

Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückteil 
in dem Krankenhause steht den im § 7 Ziffer 2 
bezeichneten Angehörigen desselben die daselbst an
gegebene Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe 
im Falle des Todes des Verletzten einen Anspruch 
haben würdeil.

§ 9. Durch das Statut kann bestimmt werden, 
datz die Rente (§§ 6 bis 8) solchen versicherten 
Personen, welche ihren Lohn oder Gehalt her
kömmlich ganz oder zunl Theil in Form voll 
Naturalleistungen iz. B. Wohnung, Feuerung, 
Nahrungsmittel, Landnuhung, Kleidung rc.) be
ziehen, sowie den Hinterbliebenen oder Angehörigen 
solcher Personen, nach Verhältniß ebenfalls in dieser 
Form gewährt wird. Der Werth dieser Natural
bezüge ist gemäß § 3 festzusetzen.

§ 10. Während der ersten dreizehn Wochen nach 
dem Unfälle eines Arbeiters hat die Gemeinde, in 
deren Bezirk der Verletzte beschäftigt war, demselben 
die Kosten des Heilverfahrens in dem im § 6 
Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 (Rrichs-Gesetzbl. S. 73) be
zeichneten Umfange zu gewähren. Diese Verpflicht
ung besteht nicht, insoweit die Verletzten auf Grund 
landesgesetzlicher Bestimmungen, oder auf Grund 
der Krankenversicherung Anspruch auf eine gleiche 
Fürsorge haben, oder nach § 136 dieses Gesetzes 
von der Versicherungspflicht befreit sind, oder sich 
im Auslande aufhalten. Soweit aber solchen Per
sonen die im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Kranken
versicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen von den
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zunächst Verpflichteten nicht gewährt werden, hat | 
die Gemeinde dieselben mit Vorbehalt des Ersah- i 
anspruchs zu übernehmen. Die zu diesem Zweck ' 

gemachten Aufwendungen sind von den Verpflichteten : 
zu erstatten.

Für außerhalb des Gemeindebezirks wohnhafte ; 
versicherte Personen hat die Gemeinde ihres Wohn- j 
ortes die im Absatz 1 bezeichneten Leistungen unter ! 
Vorbehalt des Anspruchs auf Ersatz der aufge- ! 
wendeten Kosten zu übernehmen. i

Als Beschäftigungsort gilt im Zweifel diejenige i 
Gemeinde, in deren Bezirk der Sitz des Betriebes 
(§ 44) belegen ist.

Die Berufsgenossenschaft ist befugt, die im Absatz 1 
bezeichneten Leistungen selbst zu übernehmen. Die
selbe ist ferner befugt, der Gemeinde-Krankenver
sicherung oder Krankenkasse, welcher der Verletzte 
augehört, die Fürsorge für denselben über die drei
zehnte Woche hinaus bis zur Beendigung des Heil
verfahrens zu übertragen. In diesem Falle hat 
sie die gemachten Aufwendungen zu ersetzen.

Als Ersatz der Kosten des Heilverfahrens gilt 
die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetze 
zu gewährenden Mindestbetrages des Krankengeldes, 
sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen 
werden.

Verhältniß zu Krankenkassen, Armen
verbänden rc.

§ 11. Die Verpflichtung der eingeschriebenen 
Hülfskassen, sowie der sonstigen Kranken-, Sterbe-, 
Invaliden- und anderen Unterstühungskassen, den 
von Betriebsunfällen betroffenen Arbeitern und Be
triebsbeamten, sowie deren Angehörigen und Hinter
bliebenen Unterstützungen zu gewähren, sowie die 
Verpflichtung von Gemeinden oder Armenverbänden 
zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit auf Grund 
solcher Verpflichtung Unterstützungen in Fällen ge
währt sind, in welchen dem Unterstützten'nach Maß
gabe der §§ 6 bis 8 dieses Gesetzes ein Entschädi
gungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum 
Betrage der geleisteten Unterstützung auf die Kassen, 
die Gemeinden oder die Armenverbände über, von 
welchen die Unterstützung gewährt worden ist.

Das Gleiche gilt von den Betriebsunternehmern 
und Kassen, welche die den bezeichneten Gemeinden 
und Armenverbünden obliegende Verpflichtung zur 
Unterstützung aus Grund gesetzlicher Vorschrift er
füllt haben.

§ 12. Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, 
welche aus der Bestimmung des § 10 zwischen den 
Verletzten einerseits und den Gemeinden anderer
seits entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde 
entschieden. Die Entscheidung ist vorläufig voll
streckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitver- 
sahren, wo ein solches nicht besteht, im Wege des 

Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 
21 der Gewerbeordnung angefochten werden.

Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aus 
den Bestimmungen des § 10 entstehen, werden im 
Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht 
besteht, von der Aufsichtsbehörde der in Anspruch 
genommenen Gemeinde, Gemeinde - Krankenver
sicherung oder Krankenkasse entschieden. Gegen die 
Entscheidung der letzteren findet der Rekurs nach 
Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 der Ge
werbeordnung statt.

Der Landes-Centratbehörde bleibt überlassen, vor
zuschreiben, daß anstatt des Rekursverfahrens inner
halb der Rekursfrist die Berufung auf den Rechts
weg mittelst Erhebung der Klage stattfinde.

Träger der Versicherung (Berufsgenossen- 
schaften).

§ 13. Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitig
keit durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden 
Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berussgenossen- 
schaften vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften 
sind für örtliche Zwecke zu bilden und umfassen 
alle im § 1 genannten Betriebe, deren Sitz sich in 
demjenigen Bezirke befindet, für welchen die Ge
nossenschaft errichtet ist.

Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rech
nung der Betrieb erfolgt.

Die Bezirke, für welche die einzelnen Berufs
genossenschaften gebildet find, werden durch den 
Reichsanzeiger veröffentlicht.

Die Berussgenossenschaften können unter ihrem 
Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein
gehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.

Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossen
schaft haftet den Gläubigern derselben nur das Ge
nossenschaftsvermögen.

Auflösung von Berussgenossenschaften.

§ 14. Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung 
der ihnen durch dieses Gesetz auferlegten Verpflicht
ungen leistungsunfähig werden, können auf An
trag des Reichs-Versicherungsamts, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des 8 113, von dem Bundesrath 
aufgelöst werden. Diejenigen Betriebe, welche die 
aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen 
Berufsgenossenschaften nach deren Anhörung zuzu- 
theilen.

Mit der Auflösung der Genossenschaft gehen deren 
Rechtsansprüche und Verpflichtungen, vorbehaltlich 
der Bestimmungen der §§ 101, 113, 114, aus das 
Reich über.

Aufbringung der Mittel.
§ 15. Die Mittel zur Deckung der von beit 

Berussgenossenschaften zu leistenden Entschädigungs
beträge und der Verwaltungskosten werden durch 
Beitrüge aufgebracht, welche auf die Mitglieder 
jährlich umgelegt werden.
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Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von 
der Genossenschaft zu leistenden Entschädigungen 
und der Verwaltungskosten, zur Gewährung von 
Prämien für Rettung Verunglückter und für Ab
wendung von Unglücksfällen, sowie zur Ansamm
lung eines Reservefonds (§ 17) dürfen weder Bei
träge von den Genossenschaftsmitgliedern erhoben 
werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen 
der Genossenschaft erfolgen.

Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann 
die Berufsgenossenschaft von den Mitgliedern für 
das erste Jahr einen Beitrag im Voraus erheben. 
Falls die Landesgesetzgebung oder das Statut hierüber 
nichts Anderes bestimmen, erfolgt die Aufbringung 
der hierzu erforderlichen Mittel vorschußweise nach 
der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Be
trieben dauernd beschäftigten versicherten Personen. 
Dabei ist das von den Gemeindebehörden aufzu
stellende Verzeichniß (§ 34) maßgebend.

§ 16. Durch die Landesgesetzgebung, das Statut 
oder durch Beschluß der Genossenschaftsversamm
lung, welcher der Genehmigung der Landes-Central- 
behörde bedarf, kann bestimmt werden, daß Unter
nehmer solcher Betriebe, welche mit erheblicher 
Unsallgefahr nicht verbunden sind und in welchen 
ihres geringen Umfangs wegen Lohnarbeiter nur 
ausnahmsweise beschäftigt werden, von Beitrügen 
ganz oder theilweise befreit sein sollen, und in 
welcher Weise bei der Ermittelung der zu be
freienden Unternehmer verfahren werden soll.

Streitigkeiten, welche wegen einer solchen Be
freiung zwischen der Berufsgenossenschaft oder ihren 
Organen einerseits und den Unternehmern anderer
seits entstehen, werden von der höheren Verwalt
ungsbehörde endgültig entschieden.

§ 17. Durch Landesgesetz oder durch das Statut 
kann die Ansammlung eines Reservefonds ange
ordnet werden. Geschieht dies, so ist zugleich darüber 
Bestimmung zu treffen, unter welchen Voraus
setzungen die Zinsen des Reservefonds für die 
Deckung der der Genossenschaft obliegenden Lasten 
zu verwenden sind, und in welchen Fällen der 
Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden 
darf.

II. Bildung und Veränderung der Berufs- 
genoffenschaften.

Bildung der Bern ss genossen schäft en. 

§ 18. Die Berufsgenossenschaften werden auf 
Grund von Vorschlägen der Landesregierungen 
durch den Bundesrath nach Anhörung des Reichs- 
Versicherungsamts gebildet.?

2. Tie gebildeten landwirthschaftlichen Bcrufsgenossen- 
schaftcn, welche von 1 bis 48 zählen, find in den Amtl. 
Nachrichten des Reichs-Dersicherungsamts IV S. 211 ver
öffentlicht. Wegen der 3 für E-L. gebildeten vgl. Bkm. v.
14. Juni 1888.

Vor Einbringung der Vorschläge sind Vertreter 
der unter § 1 fallenden Betriebe, welche zu einer 
Berufsgenossenschaft vereinigt werden sollen, zu 
hören.

Statut der Berufsgenossenschast. 

§ 19. Die Berufsgenossenschaft regelt ihre All
gelegenheiten und ihre Geschäftsordnung durch ein 
Genossenschaftsstatut, welches durch eine Generalver
sammlung (konstituirende Genossenschastsversamm- 
lung) zu beschließen ist.

§ 20. Die konstituirende Genossenschaftsver
sammlung besteht aus Vertretern der Unternehmer 

! der unter § 1 fallenden Betriebe.

Die Gemeindevertretung oder, wo solche nicht 
besteht, die Gemeindebehörde bezeichnet aus der 
Mitte der der Gemeinde angehörigen Unternehmer 
oder bevollmächtigten Betriebsleiter Wahlmänner, 
deren Zahl die Landes-Centralbehörde bestimmt. 
Die Wahlmänner werden nach Bezirken, welche 
von den Landes-Centralbehörden bestimmt werdeil, 

I zu Wahlversammlungen berufen. Die letzteren 
! wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmen- 

i Mehrheit die Vertreter, aus welchen die konstituirende 
; Genossenschaftsversammlung besteht. Im Uebrigen 
! wird das Wahlverfahrell durch eine von der Landes- 
I Centralbehörde zu erlassende Wahlordnung 2 3 geregelt, 
i in welcher die Vertreter auf die Wahlbezirke nach 

der Zahl der Wahlmänner so zu vertheilen sind, 
daß mindestens ein Vertreter ans je zwanzig Wahl
männer entfällt. Die Landes-Centralbehörde kann 
die Bestimmung der Wahlbezirke und den Erlaß 

i der Wahlordnung auch einer anderen Behörde 
übertragen.

Geht der Bezirk der Genossenschaft über die 
Grenzen eines Bundesstaates hinaus, so werden 
die Obliegenheiten der Landes-Centralbehörde vom 
Reichs-Versicherungsamt im Einvernehmen mit den 
Centralbehörden der betheiligten Bundesstaaten wahr
genommen.

8 21. Die Berufung der konstituirenden Genoffen
schaftsversammlung erfolgt, wenn der Bezirk der 
Genossenschaft über die Grenzen eines Bundesstaates 
hinnusgeht, durch das Reichs-Versicherungüamt, im 
Uebrigen durch die Centralbehörde des Bundes
staates, zu welchem der Bezirk der Genossenschaft 
gehört, oder durch eine von der Centralbehörde 311 
bestimmende andere Behörde.

Die Versammlung findet in Gegenwart eines 
Beauftragten derjenigen Behörde, welche dieselbe 
einberufen hat, statt. Der Beauftragte hat die 
Versammlung zu eröffnen, die Wahl eines aus 
einem Vorsitzenden, zwei Schriftführern und min
destens zwei Beisitzern bestehenden provisorischen 
Vorstandes herbeizusühren und, bis dieselbe erfolgt 
ist, die Verhandlungen zu leiten.

3. Erlassen durch Bf. v. 10. Aug. 1888.
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Nach erfolgter Wahl übernimmt der provisorische 
Vorstand die Teilung der Verhandlung, fuhrt die 
Geschäfte bis zur Uebernahme derselben durch den 
definitiven Vorstand und beruft erforderlichenfalls 
die weiteren Genossenschaftsversammlungen. In den ; 
Genossenschaftsversammlungen mutz der Beauftragte i 
der Behörde aus Verlangen jederzeit gehört werden. I 

Die Beschlüsse der Geuvssenschaftsversammlung ! 
werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen- i 
gleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den ! 
Ausschlag. \

§ 22. Das Genossenschaftsstatut muß Bestim- ! 

muug treffen: ;

1. über Namen und Sitz der Genossenschaft; ;
2. über die Bildung des Genvssenschastsvorstandes |

und über den Umfang seiner Befugnisse; !
3. über die Bildung des Genvssenschaftsausschusses | 

zur Entscheidung über Beschwerden (§§38, 82) ; |
4. über die Zusammensetzung und Berufung der !

Genossenjchnstsverfammlung, sowie über die ' 
Art ihrer Beschlußfassung; ,

5. über das den Mitgliedern der Genossenschafts
versammlung zustehende Stimmrecht und die 
Prüfung ihrer Legitimation;

6. über den Maßstab für die Umlegung der
Beiträge und, sofern nicht die Umlegung 
nach dem Maßstabe von Steuern Erfolgt, über 
das bei der Veranlagung und Abschätzung zu 
beobachtende Verfahren (§§ 33, 37); |

7. über das Verfahren bei Aenderungen in der 1 
Person des Unternehmers, sowie bei Betriebs- 
veränderllngen (§§ 47, 48);

8. über die Folgen der Betriebseinstellungen, ins- • 
besondere über die Sicherstellung der Beitrüge 1 
der Unternehmer, welche den Betrieb einstellen; :

9. über die den Vertretern der versicherten Ar
beiter (§ 49) zu gewährenden Vergütnngssätze ; 
(§§ 53 Abs. 2, 90 Abs. 1); !

10. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme i 
der Iahresrechuuug;

11. über die Ausübung der der Genossenschaft zu
stehenden Befugnisse zum Erlaß von Vor- 1 
fchriften behufs der Unfallverhütung und zur ! 
Ueberwachung der Betriebe (§§ 87 ff.); 1

12. über das bei der Anmeldung und dem Aus- . 
scheiden der versicherten Betriebsunternehmer 
und anderer nach § 1 nicht versicherter Per- . 
fönen (§ 2) zu beobachtende Verfahren, sowie ! 
über die Ermittelung des Iahresarbeitsver- 
dieustes der ersteren (§ 3) und darüber, welche ' 

in land- nud forstwirthschaftlichen Betrieben ! 
des betreffenden Geuossenschaftsbezirks beschäf- i 
tigten Personen als Betriebsbeamte (§ 1 Abf.4) j 

anzusehen sind;
13. über die Voraussetzungen einer Abänderung 

des Statuts.

§ 23. Tie Genossenschaftsversammlung besteht 
aus Vertretern der versicherungspflichtigen Unter
nehmer.

Das Statut kann vorschreiben, daß die Berufs
genossenschaft in örtlich abgegrenzte Sektionen ein
getheilt wird und daß Vertrauensmänner als örtliche 
Genossenfchaftsorgane eingesetzt werden. Enthält 
dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist darin Zttgleich 
über Sitz und Bezirk der Sektionen, über die Zu
sammensetzung und Berufung der Sektionsversamm
lungen, sowie über die Art ihrer Beschlußfassung, 
über die Bildung der Sektionsvorstände und über 
den Umfang ihrer Befugnisse, sowie über die Ab
grenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, die 
Wahl der letzteren und ihrer Stellvertreter und 
den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung 511 
treffen.

Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauens
männer, sowie die Wahl der letzteren und ihrer 
Stellvertreter, kann von der Genossenschaftsver- 
sammlung dem Genossenschafts- ober Sektionsvor
stande, die Wahl der Sektionsvorstünde den Sektions- 
versammlungen übertragen werden.

§ 24. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner 
Gültigkeit der Genehmigung des Reichs-Versicher
ungsamts.

Gegen die Entscheidung desselben, durch welche 
die Genehmigung versagt wird, findet binnen einer 
Frist von vier Wochen nach der Zustellung an den 
provisorischen Genossenschaftsvorstand (§ 21) die 
Beschwerde an den Bundesrath statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht 
eiliges egt oder wird die Versagung der Genehmigung 
des Statuts vom Bundesrath aufrecht erhalten, so 
sind die Vertreter (§ 20) innerhalb vier Wochen 
zn einer neuen Genossenschaftsversammlung behufs 
auderweiter Beschlußfassung über das Statut in 
Gemäßheit des § 21 zu laden. Wird auch dem 
von dieser Versammlung beschlossenen Statut die 
Genehmigung endgültig versagt, so wird ein solches 
von dem Reichs-Versicherungsamt erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Geneh
migung des Reichs-Versicherungsamts. Gegen deren 
Versagung findet binnen einer Frist von vier 
Wochen die Beschwerde an den Bundesrath statt.

Veröffentlichung des Namens unb 
Sitzes der Genossenschaft rc.

§ 25. Nach endgültiger Feststellung des Statuts 
hat der Genossenschaftsvorstand durch den Reichs
auzeiger, für die über die Grenzen eines Bundes
staates sich nicht hinaus erstreckenden Genossen
schaften durch das zu den amtlichenVeröffentlichungen 
der Landes-Centralbehörde bestimmte Blatt bekannt 
zu machen:

1. den Namen und den Sitz der Genossenschaft,
2. die Bezirke der Sektionen und der Vertrauens

männer,
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3. die Zusammensetzung des Genossenschaftsvor
standes und der Sektionsvorstände sowie, falls 
von den Bestimmungen des § 26 Gebrauch 
gemacht ist, die betreffenden Organe der Selbst- | 
Verwaltung. >

Etwaige Aenderungen sind in gleicher Weise zur i 
öffentlichen Kenntniß zu bringen. ;

I
Genossensch aftsvor stände. |

§ 26. Dem Genossenschaftsvorstande liegt die | 
gesammte Verwaltung der Genossenschaft ob, soweit j 

nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder | 
Statut der Beschlutznahme der Genossenschaftsver
sammlung Vorbehalten oder anderen Organen der 
Genossenschaft übertragen sind.

Der Beschlutznahme der Genossenschaftsversamm
lung müssen Vorbehalten werden:

1. die Wahl der Mitglieder des Genossenschafts
vorstandes,

2. Abänderungen des Statuts,
3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrech

nung, falls diese nicht einem Ausschüsse der 
Genossenschaftsversammlung von der letzteren 
übertragen wird.

Durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung 
kann für einen bestimmten Zeitraum die Prüfung 
und Abnahme der Jahresrechnung, sowie die Ver
waltung der Genossenschaft, soweit sie den Vor
ständen zustehen würde, ganz oder zum Theil an 
Organe der Selbstverwaltung mit deren Zustim
mung übertragen werden. Eine solche Uebertragung 
bedarf der Genehmigung der Landes-Centralbehörde. 

Soweit eine solche Uebertragung stattfindet, gehen 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Organe der 
Genossenschaft auf die betreffenden Organe der 
Selbstverwaltung über.

§ 27. Die Beschlußfassung der Vorstände kann 
in eiligen Fällen durch schriftliche Abstimmung 
erfolgen.

Mitglieder von Selbstverwaltungsbehörden, welche 
auf Grund des § 26 Absatz 3 die Verwaltung der 
Genossenschaft führen, dürfen in Angelegenheiten, 
an deren Bearbeitung sie in Wahrnehmung der 
Interessen der Genossenschaft theilgenommen haben, 
bei der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren 
oder bei der Entscheidung der Aufsichtsbehörde 
lvergl. § 12) nicht mitwirken.

§ 28. Die Genossenschaft wird durch ihren Vor
stand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die 
Vertretung erstreckt sich auch aus diejenigen Ge
schäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den 
Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Durch 
das Statut kann die Vertretung auch einem Mit- 
gliede oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes 
übertragen werden.

Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der 
Genossenschaft und die Vorstände der Sektionen, I 

sowie die Vertrauensmänner innerhalb der Grenzen 
ihrer gesetzlichen und statutarischen Vollmacht im 
Namen der Genossenschaft abschließen, wird die 
letztere berechtigt und verpflichtet.

Zur Legitimation der Vorstände bei Rechts
geschäften genügt die Bescheinigung der höheren 
Verwaltungsbehörde, daß die darin bezeichneten Per
sonen den Vorstand bilden.

§ 29. Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände 
und zu Vertrauensmännern sind nur die Mit
glieder der Genossenschaft beziehungsweise deren ge
setzliche Vertreter. Nicht wählbar ist, wer durch 
gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist oder sich nicht im Besitze 
der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben 
Gründen zuläsfig, aus welchen das Amt eines Vor
mundes abgelehnt werden kann. Eine Wiederwahl 
kann abgelehnt werden.

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne 
solchen Grund ablehnen, können auf Beschluß der 
Genossenschaftsversammlung für die Dauer der 
Wahlperiode zu erhöhten Beiträgen bis zum dop
pelten Betrage herangezogen werden.

Das Statut kann bestimmen, daß die von den 
Unternehmern bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe 
zu Mitgliedern der Vorstände und zu Vertrauens
männern gewählt werden können.

§ 30. Die Mitglieder der Vorstände mit) die 
Vertrauensmänner verwalten ihr Amt als unent
geltliches Ehrenamt, sofern nicht durch das Statut 
eine Entschädigung für den durch Wahrnehmung 
der Genossenschaftsgeschüfte ihnen erwachsenden Zeit
verlust bestimmt wird. Baare Auslagen werden 
ihnen von der Genossenschaft ersetzt, und zwar, so
weit sie in Reisekosten bestehen, nach festen, von der 
Genossenschaftsversammlung zu bestimmenden Sätzen. 

§ 31. Die Mitglieder der Vorstände, sowie die 
Vertrauensmänner haften der Genossenschaft für- 
getreue Geschüstsverwaltung, wie Vormünder ihren 
Mündeln.

Mitglieder der Vorstände, sowie die Vertrauens
männer, welche absichtlich zum Nachtheil der Ge
nossenschaft handeln, unterliegen der Strafbestimm
ung des § 266 des Strafgesetzbuchs.

§ 32. Solange die Wahl der gesetzlichen Organe 
einer Genossenschaft nicht zu Stande kommt, solange 
ferner diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
oder statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat 
das Reichs-Versicherungsamt die letzteren auf Kosten 
der Genossenschaft wahrzunehmen oder durch Beauf
tragte wahrnehmen zu lassen.

Maßstab für die Umlegung der Beiträge. 

§ 33. Durch das Statut kann, sofern nicht durch 
die Landesgesetzgebung die Versicherung der Fa
milienangehörigen des Betriebsunternehmers aus-
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geschlossen ist (§ 1 Absatz 3), bestimmt werden, daß 
die Beiträge der Berufsgenossen durch Zuschläge 
zu direkten Staats- oder Kommunalsteuern auf
gebracht werden. Losern das 2 tu tut eine solche 
Vorschrift enthält, must dasselbe auch darüber Be
stimmung treffen, wie solche Mitglieder, welche die 
der Erhebung zu Grunde gelegte Steuer für ihren 
gesammten Betrieb oder einen Theil desselben nicht 
zu entrichten haben, 311 den Genossenschastslasten 
heranzuziehen sind.

Sofern das Statut die Umlegung nach dem Mast
stabe von Steuern nicht vorschreibt, erfolgt die Um
legung der Beiträge nach der Höhe der mit dem 
Betriebe verbundenen Unfallgefahr und dem Mast 
der in den Betrieben durchschnittlich erforderlichen 
menschlichen Arbeit.

Gefahrenklassen und Abschätzung.

§ 34. Jede Gemeindebehörde hat für ihren Be
zirk nach Bildung der Berufsgenossenschaft binnen 
einer von dem Reichs-Versicherungsamt zu bestim
menden und öffentlich bekannt zu machenden Frist 
ein Verzeichniß sämmtlicher Unternehmer der unter 
§ 1 fallenden Betriebe aufzustellen und durch Ver
mittelung der unteren Verwaltungsbehörde dem Ge
nossenschaftsvorstande zu übersenden. In dem Ver
zeichnisse ist für jeden Unternehmer anzugeben, 
wieviel versicherte männliche und weibliche Betriebs
beamte und Arbeiter derselbe dauernd und wieviel 
versicherte Personen derselbe vorübergehend im 
Jahresdurchschnitt beschäftigt; bezüglich der letzteren 
ist auch die durchschnittliche Dauer der Beschäf
tigung anzugeben.

Die Gemeindebehörde ist befugt, die Unternehmer 
zu einer Auskunft über die vorstehend bezeichneten 
Verhältnisse innerhalb einer zu bestimmenden Frist 
durch Geldstrafen * im Betrage bis zu einhundert 
Mark anzuhalten. Wird die Auskunft nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig ertheilt, so hat die 
Gemeindebehörde bei Aufstellung des Verzeichnisses 
nach ihrer Kenntniß der Verhältnisse zu verfahren.

§ 35. Durch die Gen0ssenschaftsversammlung 
sind für die der Genossenschaft angehörenden Be
triebe je nach dem Grade der mit denselben ver
bundenen Unfallgefahr entsprechende Gefahrenklassen 
zu bilden und über das Verhältnis; der in den
selben zu leistenden Beitragssätze Bestimmungen zu 
treffen (Gefahrentarif).

Durch Beschlust der Genossenschaftsversammlung 
kann die Aufstellung und Aenderung des Gefahren
tarifs einem Ausschüsse oder dem Vorstande über
tragen werden.

Die Ausstellung und Abänderung des Gefahren
tarifs bedarf der Genehmigung des Reichs-Ver- 
ficherungsamts.

4. Die Strafen fließen in den „gemeinsamen Fonds', 
2. B. 2. Juli 1886.

Wird ein Gefahrentarif von der Genossenschaft 
innerhalb einer vom Reichs-Verficherungsamt zu 
bestimmenden Frist nicht aufgestellt, oder dem auf
gestellten die Genehmigung versagt, so hat das 
Reichs-Verficherungsamt nach Anhörung der mit 
der Aufstellung beauftragten Organe der Genossen
schaft den Tarif selbst festzusetzen.

Ter Gefahrentarif ist nach Ablauf von längstens 
zwei Rechnungsjahren und sodann mindestens von 
fünf zu fünf Jahren unter Berücksichtigung der 
in den einzelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle 

i einer Revision zu unterziehen. Die Ergebnisse der
selben sind mit dem Verzeichnisse der in den ein
zelnen Betrieben vorgekvmmenen, auf Grund dieses 
Gesetzes zu entschädigenden Unfälle der Genossen- 
fchaftsverfammlung zur Beschlußfassung über die 
Beibehaltung oder Aenderung der bisherigen Ge
fahrenklassen oder Gefahrentarife vorzulegen. Die 
Genossenschastsversammlung kann den Unternehmern 
nach Maßgabe der in ihren Betrieben vorgekommenen 
Unfälle für die nächste Periode Zuschläge auslegen 
oder Nachlässe bewilligen. Die über die Aenderung 
der bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife 
gefastten Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts; 
demselben ist das Verzeichniß der vorgekommenen 
Unfälle vorzulegen.

In Genossenschaften, in welchen die einzelnen 
Betriebe eine erhebliche Verschiedenheit der Unfall
gefahr nicht bieten, kann die Genossenschaftsversamm
lung beziehungsweise der Vorstand oder Ausschuß 
(Abs. 2) beschließen, dast von der Aufstellung eines 
Gefahrentarifs Abstand zu nehmen ist. Der Beschluß 
bedarf der Genehmigung des Reichs-Versicherungs- 
amts. Diese Genehmigung kann zurückgezogen 
werden, wenn aus den Verzeichnissen der in den 
einzelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle (Abs. 5) 
sich ergiebt, dast die Unfallgefahr in den einzelnen 
Betrieben eine wesentlich verschiedene ist.

§ 36. Für jeden Unternehmer wird unter Berück
sichtigung der Zahl der in seinem Betriebe beschäf
tigten Arbeiter und der Dauer ihrer Beschäftigung 

34) die Zahl derjenigen Arbeitstage abgeschützt, 
welche zur Bewirthschaftung seines Betriebes im
Jahresdurchschnitt erforderlich sind. Dabei sind 
dauernd beschäftigte Arbeiter mit dreihundert Ar
beitstagen in Rechnung zu ziehen, die Arbeitstage 

j weiblicher Personen nach Verhältniß des Jahres
arbeitsverdienstes (§ 6 Abs. 3) auf Arbeitstage 
männlicher Arbeiter zurückzuführen, die Arbeits
leistung von Betriebsbeamten, Betriebsunternehmern 
und deren nicht versicherten Familienangehörigen 
(§ 1 Abs. 3) aber nicht zu berücksichtigen (vergl. § 80). 

§ 37. Die Veranlagung der Betriebe zu den Ge
fahrentlassen (§ 35), sowie die Abschätzung der Betriebe 

36) liegt nach näherer Bestimmung des Statuts 
1 22) den Organen der Genossenschaft ob.



48 1886 (5. Mai)

Die Mitglieder der Genossenschaft find verpflichtet, 
den Organen derselben auf Erfordern binnen zwei 
Wochen über ihre Betriebs- und Arbeiterverhältnisse 
diejenige weitere Auskunft zu ertheilen, welche zur 
Durchführung der Veranlagung und Abschätzung 
erforderlich ist.

§ 38. Den Gemeindebehörden sind seitens der 
Genossenschaft Verzeichnisse mitzutheiten, aus denen 
sich ergiebt, welche Betriebe der Gemeinde als zur 
Genossenschaft gehörig erachtet werden, und sofern 
die Umlegung nicht nach dem Maßstabe von 
Steuern erfolgt, welches das Ergebniß der Ver
anlagung und Abschätzung der Betriebe ist, und 
wieviel Arbeiter als dauernd beschäftigt angenommen 
sind. Die Gemeindebehörde hat diese Verzeichnisse 
während zwei Wochen zur Einsicht der Betheiligten 
auszulegen und den Beginn dieser Frist auf orts
übliche Weise bekannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen 
können die Betriebsunternehmer wegen der Auf
nahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe in die 
Verzeichnisse, sowie gegen die Veranlagung und 
Abschätzung ihrer Betriebe bei dem Genossenschafts
vorstande beziehungsweise dem Genossenschaftsorgane, 
durch welches die Veranlagung und Abschätzung 
erfolgt ist, Einspruch erheben.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu er
theilenden Bescheid steht dem Betriebsunternehmer 
binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Be
schwerde an den Genossenschaftsausschuß (§ 22 
Ziffer 3) und gegen die Entscheidung des letzteren 
binnen gleicher Frist die Berufung an das Reichs- 
Versicherungsamt zu.

Der auf den Einspruch erfolgende Bescheid ist 
vorläufig vollstreckbar.

Die Mitglieder des Genossenschaftsausschusses 
dürfen bei der ersten Veranlagung und Abschätzung 
der Betriebe nicht mitwirken.

8 39. In denjenigen Terminen, in welchen der 
Gefahrentarif zu revidiren ist (§35 Absatz 5), ist 
auch die Veranlagung und die Abschätzung der Be
triebe einer Revision zu unterziehen. Hierbei ist 
in derselben Weise wie bei der ersten Veranlagung 
und Abschätzung zu verfahren.

Theilung des Risikos.

§ 40. Durch das Statut kann vorgeschrieben 
werden, daß die Entschüdigungsbetrüge bis zu 
fünfzig Prozent von den Sektionen zu tragen sind, 
in deren Bezirken die Unfälle eiugetreten sind. 

Die hiernach den Sektionen zur Last fallenden 
Betrüge find auf die Mitglieder derselben nach 
Maßgabe der für die Genossenschaft zu leistenden 
Beiträge umzulegen.

Gemeinsame Tragung des Risikos. 

§ 41. Vereinbarungen von Genossenschaften, die 
von ihnen zu leistenden Entschädigugnsbetrüge ganz j 

oder zum Theil gemeinsam zu tragen, find zulässig. 
Derartige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültig
keit der Zustimmung der betheiligten Genossen
schaftsversammlungen, sowie der Genehmigung des 
Reichs-Versicherungsamts. Dieselben dürfen nur 
mit dem Beginn eines neuen Rechnungsjahres in 
Wirksamkeit treten.

Die Vereinbarung hat sich darauf zu erstrecken, 
in welcher Weise der gemeinsam zu tragende Ent
schädigungsbetrag auf die betheiligten Genossen
schaften zu vertheilen ist.

Ueber die Vertheilung des auf eine jede Genossen
schaft entfallenden Antheils an der gemeinsam zu 
tragenden Entschädigung unter die Mitglieder der 
Genossenschaft entscheidet die Genossenschaftsversamm
lung. Mangels einer anderweiten Bestimmung 
erfolgt die Umlage dieses Betrages in gleicher Weise, 
wie die der von der Genossenschaft zu leistenden 
Entschädigungsbeträge.

Abänderung des Bestandes der Berufs - 
g e n o s s e n s ch a f t e n.

§ 42. Nach erfolgtem Abschlüsse der Organisation 
der Berufsgenossenschaften sind Aenderungen in 
dem Bestände der letzteren mit dem Beginn eines 
neuen Rechnungsjahres unter nachstehenden Voraus
setzungen zulässig:

1. Die Vereinigung mehrerer Genossenschaften 
erfolgt auf übereiustimmenden Beschluß der 
Genossenschaftsversammlungen mit Genehmig
ung des Bundesraths.

2. Das Ausscheiden einzelner örtlich abgegrenzter 
Theile aus einer Genossenschaft und die Zu- 
theilung derselben zu einer anderen Genossen
schaft erfolgt auf Beschluß der betheiligten 
Genossenschaftsversammlungen mit Genehmig- 
itng des Bundesraths. Die Genehmigung 
kann versagt werden, wenn durch das Aus
scheiden die Leistungsfähigkeit einer der be
theiligten Genossenschaften in Bezug auf die 
ihr obliegendeu Pflichten gefährdet wird.

3. Wird die Vereinigung mehrerer Genossen- 
schaften oder das Ausscheiden einzelner örtlich 
abgegrenzter Theile aus einer Genossenschaft 
und die Zutheilung derselben zu einer anderen 
Genossenschaft auf Grund eines Genossenschafts
beschlusses beantragt, dagegen von der anderen 
betheiligten Genossenschaft abgelehnt, so ent
scheidet auf Anrufen der Bundesrath.

4. Anträge auf Ausscheidung einzelner örtlich 
abgegrenzter Theile aus einer Genossenschaft 
und Bildung einer besonderen Genossenschaft 
für dieselben sind zunächst der Beschlußfassung 
der Genossenschaftsversammlung zu unterbreiten 
und sodann dem Bundesrath zur Entscheidung 
vorzulegen.

Wird die Genehmigung ertheilt, so erfolgt 
die Beschlußfassung über das Statut für die
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neue Genossenschaft nach Maßgabe der Be
stimmungen in den 88 19 bis 25.

8 43. Werden mehrere Genossenschaften zu einer 
Genossenschaft vereinigt, so gehen mit dem Zeit
punkte, zu welchem die Veränderung in Wirksam
keit tritt, alle Rechte und Pflichten der vereinigten 
Genossenschaften auf die neugebildete Genossenschaft 
über.

Wenn einzelne örtlich abgegrenzte Theile aus 
einer Genossenschaft ausscheiden und einer anderen 
Genossenschaft angeschlofsen werden, so sind von 
dem Eintritt dieser Veränderung ab die Entschädi
gungsansprüche, welche gegen die erstere Genossen
schaft aus den in Betrieben der ausscheidenden Ge
nossenschaftstheile eingetretenen Unfällen erwachsen 
sind, von der Genossenschaft zu befriedigen, welcher 
die Genossenschaftstheile nunmehr angeschlossen sind. 

Scheiden einzelne örtlich abgegrenzte Theile aus 
einer Genossenschaft unter Bildung einer neuen 
Genossenschaft aus, so sind von dem Zeitpunkte der 
Ausscheidung ab die Entschädigungsansprüche, welche 
gegen die erstere Genossenschaft aus den in Betrieben 
der ausscheidenden Genossenschaftstheile eingetretenen 
Unfällen erwachsen sind, von der neugebildeten Ge
nossenschaft zu befriedigen.

Insoweit zufolge des Ausscheidens von örtlich 
abgegrenzten Theilen Entschädigungsansprüche auf 
andere Genossenschaften übergehen, haben die letzteren 
Anspruch auf einen entsprechenden Theil des Reserve
fonds und des sonstigen Vermögens derjenigen Ge
nossenschaft, aus welcher die Ausscheidung stattfindet. 

Die vorstehenden Bestimmungen können durch 
übereinstimmenden Beschluß der betheiligten Ge
nossenschaftsversammlungen abgeändert oder ergänzt 
werden.

Streitigkeiten, welche in Betreff der Vermögens
auseinandersetzung zwischen den betheiligten Ge
nossenschaften entstehen, werden mangels Verständig
ung derselben über eine schiedsgerichtliche Ent
scheidung voll dem Reichs-Versicherungsamt ent
schieden.

IIL Mitgliedschaft. Betriebsveränderungen. 

Mitgliedschaft.

8 44. Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unter
nehmer eines unter 8 1 fallenden Betriebes, dessen 
Sitz in dem Bezirke der Genossenschaft belegen ist. 

Eine Gesammtheit von Grundstücken eines Unter
nehmers, für deren landwirthschaftlichen Gesammt- 
betrieb gemeinsame Wirthschaftsgebäude bestimmt 
sind, gilt im Sinne dieses Gesetzes als ein einziger 
Betrieb. Als Sitz eines landwirthschaftlichen Be
triebes, welcher sich über die Bezirke mehrerer Ge
meinden erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren 
Bezirk die gemeinsamen Wirthschaftsgebäude belegen 
sind. Dabei entscheiden diejenigen Wirthschafts
gebäude, welche für die wirtschaftlichen Haupt

zwecke des Betriebes bestimmt sind. Die betheiligten 
Gemeinden und Unternehmer können sich über einen 
anderen Betriebssitz einigen.

Mehrere forstwirtschaftliche Grundstücke eines 
Unternehmers, welche derselben unmittelbaren Be
triebsleitung (Revierverwaltung) unterstellt sind, 
gelten als ein einziger Betrieb. Forstwirthschaft
liche Grundstücke verschiedener Unternehmer gelten 
als Einzelbetriebe, auch wenn sie zusammen der
selben Betriebsleitung unterstellt sind. Als Sitz 
eines forstwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich 
über mehrere Gemeindebezirke erstreckt, gilt diejenige 
Gemeinde, in deren Bezirk der größte Theil der 
Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die be
theiligten Gemeinden und der Unternehmer sich 
über einen anderen Betriebssitz einigen.

Ueber die Zugehörigkeit gemischter, theils land-, 
theils forstwirthschaftlicher Betriebe zur Genossen
schaft entscheidet der Hauptbetrieb.

Wahlberechtigt und wahlfähig sind die Mitglieder 
der Genossenschaft nur dann, wenn sie sich im 
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

8 45. Die Mitgliedschaft beginnt für die Unter
nehmer der unter 8 1 fallenden Betriebe, welche 
zur Zeit der Bildung der Genossenschaft bestehen, 
mit diesem Zeitpunkte, für die Unternehmer später 
eröffneter Betriebe mit dem Zeitpunkte der Er
öffnung des Betriebes.

8 46. Von der Eröffnung eines neuen Betriebes 
hat die Gemeindebehörde durch Vermittelung der 
unteren Verwaltungsbehörde dem Genossenschafts
vorstande Kenntniß zu geben. Derselbe hat die 
Zugehörigkeit zur Genossenschaft zu prüfen. Wird 
die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach 88 37 
und 38 zu verfahren. Wird die Zugehörigkeit ab
gelehnt , so hat der Genossenschaftsvorstand der 
unteren Verwaltungsbehörde hiervon Mittheilung 
zu machen. Diese hat sodann die Entscheidung 
des Reichs-Versicherungsamts einzuholen.

8 47. Jeder Wechsel in der Person desjenigen, 
für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, ist von 
dem Unternehmer binnen einer durch das Statut 
festzusetzenden Frist dem Genossenschaftsvorstande 
anzuzeigen. Ist die Anzeige von dem Wechsel 
nicht erfolgt, so werden die auf die Genossenschafts
mitglieder umzulegenden Beiträge von dem bis
herigen Unternehmer bis für dasjenige Rechnungs
jahr einschließlich forterhoben, in welchem die 
Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der neue 
Unternehmer von der auch ihm gesetzlich obliegenden 
Verhaftung für die Beiträge entbunden ist.

8 48. In Betreff der Anmeldung von Aender
ungen in dem Betriebe, welche für die Zugehörig
keit desselben zur Genossenschaft oder für die Um
legung der Beiträge (88 16, 33, 35, 36) von 
Bedeutung sind, sowie in Betreff des weiteren 

4
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Verfahrens hat das Genossenschaftsstatut (§ 22) 
Bestimmung zu treffen.

Gegen die auf die Anmeldung der Aenderung 
oder von Amtswegen ergehenden Bescheide der zu
ständigen Genossenschaftsorgane steht dem Betriebs
unternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen 
die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt zu. I

IV. Vertretung der Arbeiter.

§ 49. Zum Zweck der Theilnahme an den Ent
scheidungen der Schiedsgerichte, an den Unfall
untersuchungen und an den Verhandlungen des 
Reichs - Versicherungsamts werden Vertreter der 
Arbeiter berufen. Die Berufung erfolgt nach 
Maßgabe der §§ 51, 59, 95.

Zur Vertretung der Arbeiter sind nur zu berufen 
männliche, großjährige, auf Grund dieses Gesetzes | 

versicherte Personen, welche in Betrieben der Ge- | 
nossenschastsmitglieder beschäftigt sind, sich im Be- | 
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht ! 
durch richterliche Anordnung in der Verfügung | 
über ihr Vermögen beschränkt sind. |

V. Schiedsgerichte. j

8 50. Für jeden Bezirk einer Berufsgenossen- 1 
schäft ober, sofern dieselbe in Sektionen getheilt 
ist, einer Sektion wird ein Schiedsgericht errichtet. I 

Der Bundesrath kann anordnen, daß statt eines ! 
Schiedsgerichts deren mehrere nach Bezirken gebildet | 
werden. ;

Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Central- 
behörde des Bundesstaates, zu welchem der Bezirk ' 
desselben gehört, oder, sofern der Bezirk über die | 
Grenzen eines Bundesstaates hinausgeht, im Ein- | 
vernehmen mit den betheiligten Eentralbehörden ; 
von dem Reichs-Versicherungsamt bestimmt/, !

§ 51. Jedes Schiedsgericht besteht 1111*5 einem ' 

ständigen Vorsitzenden und aus vier Beisitzern. i
Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffent- I 

lichen Beamten, mit Ausschluß der Beamten der
jenigen Betriebe, welche unter dieses Gesetz fallen, 
von der Centralbehörde des Landes, in welchem der 
Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, ernannt. Für 
den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellver
treter zu ernennen, welcher ihn in Behinderungs
fällen vertritt.

Zwei Beisitzer werden von der Genossenschaft 
oder, sofern die Genossenschaft in Sektionen getheilt 
ist, von der betheiligten Sektion gewühlt. Wählbar 
sind die Genossenschaftsmitglieder und die von den
selben bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, sofern 
sie sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, 
weder dem Vorstande der Genossenschaft, noch dem 
Vorstande der Sektion, noch den Vertrauensmännern 
angehören und nicht durch richterliche Anordnung in 
der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. |

Die beiden anderen Beisitzer werden, wenn in 
dem Bezirke einer Genossenschaft oder einer Sektion 
die Krankenversicherungspflicht für land- oder forst- 
wirthschaftliche Arbeiter eingesührt ist, aus der Zahl 
der den Bestimmungen des § 49 Absatz 2 genügen
den, dem Arbeiterstande angehörenden Personen 
seitens der Vorstände derjenigen Orts- und Be
triebskrankenkassen, welche in dem Bezirke der Ge
nossenschaft beziehungsweise Sektion ihren Sitz 
haben und welchen mindestens zehn in Betrieben 
der Geuossenschaftsmitglieder beschäftigte, nach § 1 
versicherte Personen angehören, unter Ausschluß der 
Arbeitgeber, gewühlt. Das Wahlverfahren wird 
durch ein Regulativ geregelt, welches das Reichs- 
Versicherungsamt oder, sofern der Bezirk der Ge
nossenschaft oder Sektion nur solche Betriebe umfaßt, 
deren Sitz innerhalb desselben Bundesstaates be
legen ist, die Landes-Centralbehörde oder die von 
dieser zu bestimmende andere Behörde erläßt. Das 
Wahlversahren leitet ein Beauftragter derjenigen 
Behörde, von welcher das Regulativ erlassen ist.

Befinden sich in dem Bezirke der Genossenschaft 
beziehungsweise Sektion keine Orts- oder Betriebs
krankenkassen, bei denen die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 zutreffen, jo werden die daselbst be
zeichneten beiden Beisitzer von Seiten der Ver
tretungen der betheiligten Gemeinden oder weiteren 
Kommunalverbünde nach näherer Bestimmung der 
Landes-Centralbehörde berufen.c Das hierbei zu 
beobachtende Verfahren wird durch ein in Gemäßheit 
der Bestimmungen des Absatzes 4 zu erlassendes 
Regulativ geregelt.

Für jeden Beisitzer ist ein erster und ein zweiter 
Stellvertreter zu bestellen, welche ihn in Behinde- 
rungsfällen zu vertreten haben.

Die Amtsdauer der Beisitzer und Stellvertreter 
währt vier Jahre. Alle zwei Jahre scheidet die 
Hälfte der Beisitzer und ihrer Stellvertreter aus. 
Die erstmalig Ausjcheidenden werden durch das 
Loos bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. 
Scheidet ein Beisitzer während seiner Amtsdaner 
aus, so treten für den Rest derselben die Stellver
treter nach ihrer Reihenfolge für ihn ein. Aus
scheidende Beisitzer und Stellvertreter können wieder 
bestellt werden.

§ 52. Der Name und Wohnort des Vorsitzenden, 
sowie der Mitglieder des Schiedsgerichts und der 
Stellvertreter derselben ist von der Landes-Central - 
behörde (§ 51 Abs. 2) in dem zu deren amtlichen 
Veröffentlichungen bestimmten Blatte öffentlich be
kannt zu machen.

§ 53. Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter, 
die Beisitzer und deren Stellvertreter sind mit Be
ziehung auf ihr Amt zu beeidigen.

Auf das Amt der Beisitzer des Schiedsgerichts 
finden die Bestimmungen der §§ 29 Absatz 2 und 30

5. Vgl. 4 Vf. d. lu. Aug. 1888 u. Vf. v. 4. £tt. 1888. U. Vgl § 3 Vf. v. 10. Aug. 1888.
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Anwendung. Tie niis der Zahl der Versicherten 
berufenen Beisitzer erhalten nach den durch das 
Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Tatzen Ersatz 
für den ihnen in Folge ihrer Theilnahme an den 
Verhandlungen entgangenen Arbeitsverdienst. Tie 
Festsetzung des Ersatzes, sowie der baaren Auslagen 
erfolgt durch den Vorsitzenden.

Die Behörde, welche das im §51 Absatz 4 und 5 
vorgesehene Regulativ erlassen hat, ist berechtigt, 
die Uebernahme und die Wahrnehmung der Ob
liegenheiten des Amts eines Beisitzers oder Stell
vertreters durch Geldstrafen bis zu fünfhundert 
Mark gegen die ohtte gesetzlichen Grund sich 
Weigernden zu erzwingen. Die Geldstrafen fließen ■ 
zur Genossenschaftskasse. !

Verweigern die Gewählten gleichwohl ihre Dienst- i 
leistung, oder kommt eine Wahl nicht zu Stande, ; 
so hat, so lange und soweit dies der Fall ist, die i 
untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der 
Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer 
ans der Zahl der Arbeitgeber lind Arbeitnehmer 
zu ernennen.

Verfahren vor dem Schiedsgericht. 

§ 54. Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht 
und leitet die Verhandlungen desselben. Das Schieds
gericht ist befugt, denjenigen Theil des Betriebes, 
in welchem der Unfall vorgekommen ist, in Augen
schein zu nehmen, sowie Zeugen und Sachverständige 
— auch eidlich — zu vernehmen.

Das Schiedsgericht ist nur beschlußfähig, wenn 
außer dem Vorsitzenden eine gleiche Anzahl von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und zwar min
destens je einer als Beisitzer mitwirken.

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen 
nach Stimmenmehrheit.

Im Uebrigen wird das Verfahren vor dem 
Schiedsgericht durch Kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesraths geregelt?

Die Kosten des Schiedsgerichts, sowie die Kosten 
des Verfahrens vor demselben trägt die Genossenschaft. 

Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen 
Stellvertreter darf eine Vergütung von der Ge
nossenschaft nicht gewährt werden.

Vf» Feststellung und Auszahlung der Ent
schädigungen.

Anzeige und Unters u ch u n g der Unfall e. 

8 55. Von jeden! in einem versicherten Betriebe 
vorkommenden Unfälle, durch welchen eine in dem
selben beschäftigte Person getödtet wird oder eine 
Körperverletzung erleidet, welche eine Arbeitsun
fähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod 
zur Folge hat, ist von dem Beniebsunternehmer

7. Geschehen durch Art. I! 1 U«. v. 13. Aov. 18^7 it. B. D.
2. Nov. 1885.

bei der Onspolizcibehörde schriftlich oder mündlich 
Anzeige zu erstatten.

Dieselbe muß binnen zwei Tagen nach dem Tage 
erfolgen, an welchem der Betriebsunternehmer von 
dem 'Unfälle Kenntniß erlangt hat.

Für den Betriebsunternehmer kann derjenige, 
welcher zur Zeit des Unfalls den Betrieb oder den 
Betriebstheil, in welchem sich der Unfall ereignete, 
zu leiten hatte, die Anzeige erstatten; im Falle 
der Abwesenheit oder Behinderung des Betriebs
unternehmers ist er dazu verpflichtet.

Das Formular für die Anzeige wird vom Reichs- 
Versicherungsamt festgestellt.8

Die Vorstände der unter Reichs- oder Staats
verwaltung stehenden Betriebe haben die im Absatz 1 
vorgeschriebene Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde 
nach näherer Anweisung derselben zu erstatten.

8 56. Die Ortspolizeibehörden, im Falle des 
§ '>'> Absatz 5 die Betriebsvorstände, haben über 
die zur Anzeige gelangenden Unfälle ein Nnfall- 
verzeichniß zu führen.

§ 57. Zeder zur Anzeige gelangende Unfall, 
durch welchen eine versicherte Person getödtet ist 
oder eine Körperverletzung erlitten hat, die vorans- 

! sichtlich den Tod oder eine Erwerbsunfähigkeit von 
mehr als dreizehn Wochen zur Folge haben wird, 
ist von der Ortspolizeibehörde sobald wie möglich 
einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche 
sestznstellen sind:

1. die Veranlassung und Art des Unfalls,
2. die getödteten oder verletzten Personen,
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen,
4. der Verbleib der verletzten Personen,
5. die Hinterbliebenen der durch den Unfall g-- 

lödteten Personen, welche nach § 7 einen Ent
schädigungsanspruch erheben können.

8 5S. An den Untersuchungsverhandtungen können 
theilnehmen: Vertreter der Genossenschaft, der Be
vollmächtigte der Krankenkasse oder der von der 
Gemeindebehörde bezeichnete Arbeiter (§ 59), sowie 

! der Betriebsnnternehmer, letzterer entweder in Person 
I oder durch einen Vertreter. Zn diesem Zweck ist 
: dem Genvssenschaftsvorstande, dem Bevollmächtigten 
; der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehörde 
i bezeichneten Arbeiter (§ 59) und dem Betriebs- 
| Unternehmer vor der Einleitung der Untersuchung 
! rechtzeitig Kenntniß zu geben. Ist die Genossen- 

j schäft in Sektionen getheilt, oder sind von der Ge- 
' nossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die 
| Mittheilung von der Einleitung der Untersuchung 
j an den Sektionsvorstand beziehungsweise an den 
| Vertrauensmann zu richten.
j Außerdem sind, soweit thunlich, die sonstigen 
' Betheiligten und auf Antrag und Kosten der Ge- 

! nossenschaft Sachverständige zuzuziehen.

8. Cüeidjelji-H durch Bkm. v. 23. März 1888. C. 120.
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§ 59. Die Vorstände der Krankenkassen, welchen 
mindestens zehn in den Betrieben der Genossenschafts
mitglieder beschäftigte versicherte Personen angehören, 
wählen alle zwei Jahre aus der Zahl der Kassen
mitglieder zum Zweck der Theilnahme an den 
Unfalluntersuchungen (§ 58) für den Bezirk einer 
oder mehrerer Ortspolizeibehörden je einen Bevoll
mächtigten und zwei Ersatzmänner, deren Name 
und Wohnort den betheiligten Ortspolizeibehörden 
mitzutheilen ist.

Die dem Vorstande der Kasse angehörenden Ver
treter der Arbeitgeber nehmen an der Wahl nicht 
theil.

Wenn ein in Gemäßheit dieser Bestimmungen 
gewählter Bevollmächtigter oder Ersatzmann nicht 
vorhanden ist, so bezeichnet die Gemeindebehörde 
des Ortes, an welchem der Unfall sich ereignete, 
auf Ersuchen der für die Untersuchung zuständigen 
Behörde einen Arbeiter, welcher an den Unter
suchungsverhandlungen theilnehmen kann.

Hierbei sind die Bestimmungen des § 49 zu 
beachten.

§ 60. Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse 
oder dem von der Gemeindebehörde bezeichneten 
Arbeiter (§ 59), welcher an der Untersuchung des 
Unfalls theilgenommen hat, wird nach den durch 
das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sätzen 
für den entgangenen Arbeitsverdienst Ersatz geleistet. 
Die Festsetzung erfolgt durch die Ortspolizeibehörde. 

Voll dem über die Untersuchung aufgenommenen 
Protokoll, sowie von den sonstigen Untersuchungs
verhandlungen ist den Betheiligten auf ihren An
trag Einsicht und gegen Erstattung der Schreib
gebühren 9 Abschrift zu ertheilen.

§ 61. Bei den im § 55 Absatz 5 bezeichneten 
Betrieben bestimmt die vorgesetzte Dienstbehörde die
jenige Behörde, welche die Untersuchllng nach den 
Bestimmungen der §§ 57 und 58 vorzunehmen 
und die Vergütung für den Bevollmächtigten der 
Krankenkasse oder den von der Gemeindebehörde 
bezeichneten Arbeiter (§ 59) festzusetzen hat.

Entscheidung der Vorstände.

§ 62. Die Feststellung der Elltschädigungeil für 
die durch Unfall verletzten Versicherten unb für 
die Hinterbliebenen der durch Unfall getödteten 
Versicherten erfolgt:

1. sofern die Genossenschaft in Sektionen ein
getheilt ist, durch dell Vorstand der Sektion, 
wenn es sich handelt
a) um den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens,
b) um die für die Dauer einer voraussichtlich 

vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit zll ge
währende Rente,

c) um den Ersatz der Beerdigungskosten;

9. Dgl. Bkm. v. 26. Ott. 1890.

2. in allen übrigen Fällen durch den Vorstand 
der Genossenschaft.

Das Genossenschaftsstatut kann bestimmen, daß 
die Feststellung der Entschädigungen in den Fällen 
der Ziffern 1 und 2 durch einen Ausschuß des 
Sektionsvorstandes oder durch eine besondere Kom
mission oder durch örtliche Beauftragte (Vertrauens
männer) und in den Fällen der Ziffer 2 auch 
durch den Sektionsvorstand oder durch einen Aus
schuß des Genossenschaftsvorstandes zu bewirken ist. 

Vor der Feststellung der Entschädigung ist dem 
Entjchädigungsberechtigten durch Mittheilung der 
Unterlagen, auf Grund deren dieselbe zu bemessen 
ist, Gelegenheit zu geben, sich binnen einer Frist 
von einer Woche zu äußern.

§ 63. Sind versicherte Personen in Folge des 
Unfalls getödtet, so haben die im § 62 bezeichneten 
Genossenschaftsorgane sofort nach Abschluß der 
Untersuchung (§§ 57 bis 61) oder, falls der Tod 
erst später eintritt, sobald sie von demselben Kennt
niß erlangt haben, die Feststellung der Entschädigung 
vorzunehmell.

Sind versicherte Personen in Folge des Unfalls 
körperlich verletzt, so ist sobald als möglich die 
ihnen zu gewährende Entschädigung festzustellen.

Für diejenigen verletzten Personen, für welche 
noch nach Ablauf von dreizehn Wochen eine weitere 
ärztliche Behandlung behufs Heilung der erlittenen 
Verletzungen nothwendig ist, hat sich die Feststellung 
zunächst mindestens auf die bis zur Beendigung 
des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen 
zu erstrecken. Die weitere Entschädigung ist, sofern 
deren Feststellung früher nicht möglich ist, nach 
Beendigung des Heilverfahrens unverzüglich zu 
bewirken.

In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist bis zur 
definitiven Feststellung der Entschädigung noch vor 
Beendigung des Heilverfahrens vorläufig eine Ent
schädigung zuzubilligen.

§ 64. Entschädigungsberechtigte, für welche die 
Entschädigung nicht von Amtswegen festgestellt ist, 
haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung 
des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach 
dem Eintritt des Unfalls bei dem zuständigen Vor
stände anzumelden.

Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur 
dann Folge zu geben, wenn zugleich glaubhaft 
bescheinigt wird, daß die Folgen des Unfalls erst 
später bemerkbar geworden sind oder daß der Ent
schädigungsberechtigte von der Verfolgung seines 
Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende 
Verhältnisse abgehalten worden ist.

Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch 
anerkannt, so ist die Höhe der Entschädigung sofort 
festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungs- 
anspruch durch schriftlichen Bescheid abzulehnen.
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Ereignete sich der Unfall, in Folge dessen der 
Enschädigungsanspruch erhoben wird, in einem 
Betriebe, dessen Zugehörigkeit zu einer Genossen
schaft nicht feststeht, so hat die Anmeldung des 
Entschädigungsanspruchs bei der unteren Verwal
tungsbehörde zu erfolgen, in deren Bezirk der 
Betrieb belegen ist. Dieselbe hat den Entschädigungs
anspruch mittelst Bescheides zurückzuweisen, wenn 
sie den Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet 
hat, für nicht unter § 1 fallend erachtet; anderen
falls hat sie die Genossenschaft, welcher der Betrieb 
angehört, nach Maßgabe der §§ 44 und 45 fest
zustellen und, nachdem diese Feststellung erfolgt ist, 
den angemeldeten Entschädigungsanspruch dem zu- 
ständigen Vorstande zur weiteren Veranlassung 
zu überweisen, auch dem Entschädigungsberechtigten 
hiervon schriftlich Nachricht zu geben. Der Ge
nossenschaftsvorstand ist befugt, gegen die von der 
unteren Verwaltungsbehörde getroffene Feststellung 
binnen einer Woche nach der Ueberweisung Wider
spruch zu erheben. Sofern dies geschieht, hat die 
untere Verwaltungsbehörde die Entscheidung des 
Reichs-Versicherungsamts einzuholen.

§ 65. Die Mitglieder der Genossenschaften sind 
verpflichtet, auf Erfordern der Behörden und Vor
stände (Ausschüsse derselben, besondere Kommissionen, 
Vertrauensmänner) (§ 62) binnen einer Woche die
jenigen Lohn- und Gehaltsnachweisungen zu liefern, 
welche zur Feststellung der Entschädigung erforder
lich sind.

§ 66. Ueber die Feststellung der Entschädigung 
hat der Vorstand (Ausschuß, Vertrauensmann), 
welcher dieselbe vorgenommen hat, dem Entschä
digungsberechtigten einen schriftlichen Bescheid zu 
ertheilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung 
und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei 
Entschädigungen für erwerbsunfähig gewordene Ver
letzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maße 
die Erwerbsunfähigkeit angenommen worden ist. 

Berufung gegen die Entscheidung der Be
hörden und Genossenschaftsorgane.

8 67. Gegen den Bescheid der unteren Ver- 
waltungsbehörde, durch welchen der Entschädigungs
anspruch aus dem Grunde abgelehnt wird, weil 
der Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet 
hat, für nicht unter § 1 fallend erachtet wird 
(8 64 Abs. 4), steht dem Verletzten und feinen 
Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichs- 
Versicherungsamt zu. Dieselbe ist binnen vier 
Wochen nach der Zustellung des ablehnenden 
Bescheides bei der unteren Verwaltungsbehörde 
einzulegen.

Gegen den Bescheid, durch welchen der Ent
schädigungsanspruch aus einem anderen als bem 
vorbezeichneten Grunde abgelehnt wird (8 64 Abs. 3), 
sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Ent

schädigung festgestellt wird (§ 66), findet die Be
rufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt.

Die Berufung ist bei Vermeidung des Aus
schlusses binnen vier Wochen nach der Zustellung 
des Bescheides bei dem Vorsitzenden desjenigen 
Schiedsgerichts (8 51) zu erheben, in dessen Bezirk 
der Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet 
hat, belegen ist.

Der Bescheid muß die Bezeichnung der für die 
Berufung zuständigen Stelle beziehungsweise des 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts, sowie die Belehrung 
über die einzuhaltenden Fristen enthalten.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Entscheidung des Schiedsgerichts. Rekurs 
an das Reichs-Versicherungsamt.

8 68. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist 
dem Berufenden und demjenigen Genossenschafts
organe, welches den angefochtenen Bescheid erlassen 
hat, zuzustellen. Gegen die Entscheidung steht in 
den Fällen des 8 62 Ziffer 2 dem Verletzten oder 
dessen Hinterbliebenen, sowie dem Genossenschafts
vorstande binnen einer Frist von vier Wochen 
nach der Zustellung der Entscheidung der Rekurs 
an das Reichs-Versicherungsamt zu. Derselbe hat 
keine aufschiebende Wirkung.

Bildet in dem Falle des 8 7 Ziffer 2 die An
erkennung oder Nichtanerkennung des Rechtsver
hältnisses zwischen dem Getödteten und dem die 
Entschädigung Beanspruchenden die Voraussetzung 
des Entschädigungsallspruchs, so kann das Schieds
gericht den Betheiligten aufgeben, zuvörderst die 
Feststellung des betreffenden Rechtsverhältnisses im 
ordentlichen Rechtswege herbeizuführen. In diesem 
Falle ist die Klage bei Vermeidung des Aus
schlusses des Entschädigungsanspruchs binnen einer 
vom Schiedsgericht zu bestimmenden, mindestens 
auf vier Wochen zu bemessenden^ Frist nach der 
Zustellung des hierüber ertheilten^Bescheides '.des 
Schiedsgerichts zu erheben.

Nach erfolgter rechtskräftiger Elltscheidung des 
Gerichts hat das Schiedsgericht auf erneuten All
trag über den Entschädigungsanspruch zu entscheiden. 

Berechtigungsaus weis.

8 69. Nach erfolgter Feststellung der Ent
schädigung (8 62) ist dem Berechtigten von Seiten 
des Genossenschaftsvorstandes eine Bescheinigung 
über die ihm zusteheildell Bezüge unter Angabe 
der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt (§ 74) 
Mld der Zahlungstermine auszufertigen.

Wird in Folge des schiedsgerichtlichen Verfahrens 
der Betrag der Entschädigung geändert, so ist dem 
Entschädigungsberechtigten ein allderweiter Berech
tigungsausweis zu ertheilen.

Veränderung der Verhältnisse.

8 70. Tritt in den Verhältnissen, welche für die 
Feststellung der Entschädigung maßgebend gewesen
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sind, eine wesentliche Veränderung ein, so kann eine 
anderweitige Feststellung derselben auf Antrag oder 
von Amtswegen erfolgen.

Ist der Verletzte, für welchen eine Entschädigung 
aus Grund des § 6 festgestellt war, in Folge der 
Verletzung gestorben, so muß der Antrag cuif j 
Gewährung einer Entschädigung für die Hinter
bliebenen, falls deren Feststellung nicht von Amts
wegen erfolgt ist, bei Vermeidung des Ausschlusses, 
vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Tode des 
Verletzten bei dem zuständigen Vorstande angemeldet 
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist der An
meldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich 
glaubhaft bescheinigt wird, daß der Entschädigungs
berechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs 
durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse 
abgehalten worden ist. Im Uebrigen finden auf 
das Verfahren die Vorschriften der §§ 62 bis 69 
entsprechende Anwendung.

Eine Erhöhung der im § 6 bestimmten Rente 
kann nur für die Zeit nach Anmeldung des höheren 
Anspruchs gefordert werden.

Eine Minderung oder Aufhebung der Rente tritt j 
von dem Tage ab in Wirksamkeit, an welchem der | 
dieselbe anssprechende Bescheid (§ 66) den Ent- | 
schädignngsberechtigten zugestellt ist. !

Fälligkeitstermine. !
8 71. Die Kosten des Heilverfahrens (§ 6 Ziffer 1 i 

und die Kosten der Beerdigung (8 7 Ziffer 1) sind 1 
binnen acht Tagen nach ihrer Feststellung (8 62 ! 

ä" zahlen.
Die Entschädigungsrenten der Verletzten und der 

Hinterbliebenen der Getödteten sind in monatlichen 
Raten im Voraus zu zahlen. Dieselben werden 
auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben 
abgerundet.

Ausländische Entschüdigungsberechtigte.

8 72. Die Genossenschaft kann Ausländer, welche 
dauernd das Reichsgebiet verlassen, durch eine 
Kapitalzahlung für ihren Entschädigungsanspruch 
abfinden.

Unpfändbarkeit der E n t s ch ä d i g u ngs- 
f o r d e r u n g e n.

8 73. Die den Entschädigungsberechtigten auf 
Grund dieses Gesetzes zustehenden Forderungen 
töiuicn mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet, 
noch auf Dritte übertragen, noch für andere als 
die im 8 749 Absatz 4 der Eivilprozeßordnung 
bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen ! 
Kinder und die des ersatzberechtigten Armenver
bandes gepfändet werden.

Auszahlungen durch die Po st.

8 74. Die Auszahlung der auf Grund dieses 
Gesetzes zu leistenden Entschädigungen wird auf

Anweisung des Genossenschaftsvorstandes vorschuß
weise durch die Postverwaltungen, und zwar in 
der Regel durch diejenige Postanstalt, in bereit 
Bezirk der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des 
Unfalls seinen Wohnsitz hatte, bewirkt.

Verlegt der Entschüdigungsberechtigte seinen 
Wohnsitz, so hat er die Ueberweisung der Aus
zahlung der ihm zustehenden Entschädigung an die 
Postanstalt seines neuen Wohnortes bei dem Vor
stande, von welchem die Zahlungsanweisung erlassen 
worden ist, zu beantragen.

Liquidationen der Post.

8 75. Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes 
Rechnungsjahres haben die Central-Postbehörden 
den einzelnen Genossenschaftsvorständen Nachweis
ungen der auf Anweisung der Vorstände geleisteten 
Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die Post
kassen zu bezeichnen, an welche die zu erstattendeu 
Beträge einzuzahlen sind.

Umlage- und E r h e b u n g s v e r f a h r e n.

8 76. Die von den Central-Postverwaltnngen 
zur Erstattung liquidirten Beträge sind von dem 
Genossenschaftsvorstande gleichzeitig mit den Ver
waltungskosten und den etwaigen Rücklagen zum 
Reservefonds unter Berücksichtignng der auf Grund 
der 88 40 und 41 etwa vorliegenden Verpflicht
ungen oder Berechtigungen nach dem festgestellten 
Vertheilungsmaßstabe auf die Genossenschaftsmit
glieder umzulegen und von denselben einzuziehen.

8 77. Erfolgt die Umlegung nach dem Maßstabe 
von Steuern (8 33 Abs. 1), so ist der Berechnung 
die betreffende Steuer für denjenigen Zeitabschnitt 
zu Grunde zu legen, für welchen die Umlegung 
erfolgt.

8 78. Werden die Beiträge nach dem Maßstabe 
der mit den Betrieben verbundenen Unfallgefahr 
und der in den Betrieben verwendeten Arbeit um- 
gelegt (8 33 Abs. 2), so ist die Veranlagung in 
die Gefahrenklasse (8 35), im Uebrigen für Arbeiter 
und versicherte Familienangehörige die Abschätzung 
der Betriebe (8 36), für Betriebsbeamte eine be
sondere jährlich aufzustellende Nachweisung der von 
denselben thatsächlich bezogenen Löhne und Gehälter 
(§ 79), für versicherte Betriebsunternehmer deren 
Jahresarbeitsverdienst (8 6 Abs. 4) zu Grunde zu 
legen.

8 79. Zu diesem Zweck hat jedes Mitglied der 
Genossenschaft, welches im Laufe des verflossenen 
Rechnungsjahres versicherte Betriebsbeamte beschäf
tigt hat, binnen sechs Wochen nach Ablauf des 
Rechnungsjahres dem Genossenschaftsvorstande eine 
Nachweisung desjenigen Betrages einzureichen, 
welchen jeder Betriebsbeamte im abgelaufenen Rech
nungsjahre an Gehalt oder Lohn (8 3) thatsächlich 

bezogen hat.
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^iir (Hon o ssen scha sts Mitglieder, tue (die mit der 
recktzeitigen Einsendung der "Rachwei'ung im 3tück- 
stande sind, erfolgt die Feststellung der letzteren 
dnich den Genossenschafts- beziehungsweise Sektions
vorstand auf Vorschlag des etwa bestellten Ver
trauensmannes.

§ 80. Bei der Berechnung der Beiträge wird in 
der Art verfahren, das; für jeden Arbeitstag eines 
Arbeiters oder einer anderen, nach tz 2 versicherten 
Person, welche nicht Betriebsbeamter ist, der drei
hundertste Theil des nach $ 6 für den Sih des 
Betriebes ermittelten durchschnittlichen Jahresarbeits
verdienstes für erwachsene männliche Arbeiter, für 
jeden versicherten Betriebsunternehmer derselbe 
Jahresarbeitsverdienst, sofern nicht durch das Statut 
hiervon abweichende Bestimmungen getroffen sind, 
sowie für jeden Betricbsbeamten der in dem Be
triebe von ihm thatsächlich bezogene Verdienst in 
Ansatz gebracht wird. Dabei ist der die Höhe 
von täglich vier Mark, das Jahr zu dreihundert 
Arbeitstagen gerechnet, übersteigende Betrag des 
Jahresarbeitsverdienstes nur mit einen; Drittheil 
zur Anrechnung zu bringen.

§ 81. Auf dieser Grundlage wird von dem Ge- 
nossenschaftsvorstande der Betrag berechnet, welcher 
auf jeden Unternehmer zur Deckung des Gesammt- 
bedarfs entfällt, und die Heberolle ausgestellt.

Den Gemeindebehörden sind bezüglich der dem 
Gemeindebezirke angehörenden Genossenschaftsmit- 
gljeder Auszüge aus der Heberolle mit der Auf
forderung zuzustelten, die Beiträge eiuzuziehen und 
in ganzer Summe binnen vier Wochen an den 
Genossenschaftsvorstand einzusenden. Tie Gemeinde
behörden haben hierfür von der Bernssgcnossenschaft 
eine Vergütung zu beanspruchen, deren Höhe von 
den Landes-Centralbehörden festzusctzcn ist.10

Tie Gemeinde haftet für diejenigen Beiträge, 
bei denen sie den wirklichen Ausfall oder die 
fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nach- 
weiscn kann, und ums; sie vorschußweise mit ein
senden.

§ 82. Der Auszug aus der Heberolle (§ *1) 
muß diejenigen Angaben enthalten, welche die 
Zahlungspflichtigen in den Stand fetzen, die Nichtig
keit der angcstellten Beitragsberechnung zil prüfen. 
Die Gemeindebehörde hat den Auszug währeitd 
zwei Wochen zur Ginsicht der Betheiligten auszu
legen und den Beginn dieser Frist auf ortsübliche 
Weise besannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen 
kann der Betriebsunternehmer, unbeschadet der Ver
pflichtung zur vorläufigen Zahlung, gegen die 
Beitragsberechnung bei den; Genosfcnschaftsvorstande 
Einspruch erheben. Durch diesen Einspruch kann 
die nach §§ 35 und 3(5 erfolgte Veranlagung und 

10. 4 vom Hundert der cingczogenen Beträge. Bkm. v. 
26. Febr. 1890.

Abschätzung nicht angefochten werden. Ans das 
weitere Verfahren finden die Vorschriften des § 38 
"Absatz 3 und 4 entsprechende Anwendung.

Tritt in Folge des erhobenen Widerspruchs oder 
der erhobenen Beschwerde eine Herabminderung des 
Beitrags ein, so ist der Ausfall bei dem Umlage
verfahren des nächsten Rechnungsjahres zu decken.

8 83. Rückständige Beiträge, sowie die im Falle 
einer Betriebseinstellung etwa zu leistenden Kautions
beträge (§ 22 Ziffer 8) werden in derselben Weise 
beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. Dasselbe gilt 
von den Strafzuschlägen in dem Falle der Ab- 
lehitung von Wahlen (§ 29 Absatz 3).

Uneinziehbare Beiträge fallen der Gesammtheit 
der Berufsgenossen zur Last. Sie sind der Ge
meinde, welche sie vorgeschossen hat (§ 81 Absatz 3), 
zu erstatten, vorschußweise' aus dem Betriebsfonds 

oder erforderlichenfalls aus dem Reservefonds der 
Berussgenossenschaft zu decken und bei dem Umlage
verfahren des nächsten Rechnungsjahres zu berück
sichtigen.

Abführung der Betrüge an die Postkassen, 

§ 84. Die Genossenschaftsvorstünde haben die 
voit deit Central-Postbchörden liquidirten Beträge 
innerhalb drei Monaten nach Empfang der Liqui
dationen an die ihnen bezeichneten Postkassen ab
zuführen.

Gegen Genossenschaften, welche mit der Erstattung 
der Beträge im Rückstände bleiben, ist auf Antrag 
der Central-Postbehörden von dem Reichs-Ver- 
sichcrungsamt, vorbehaltlich der Bestimmungen der

14, 113, 114, das Zwangsbeitreibungsverfahren 
einzuleiten.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, zur 
Deckung der Ansprüche der Postverwaltungen zu
nächst über bereite Bestünde der Genossenschafts
kassen zu verfügen. Soweit diese nicht ausrcichen, 
hat dasselbe das Beitreibungsverfahren gegen die 
Blitglicdcr der Genossenschaft einzuleiten und bis 
zur Deckung der Rückstände dnrchzuführcn.

Rechn ungsführung.

$ 85. Die Einnahmen und Ausgaben der Ge
nossenschaften sind von allen den Zwecken der letzteren 
fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen ge
sondert sestzustellcn und zu verrechnen; ebenso sind 
die Bestände gesondert zu verwahren. Verfügbare 
Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkasse;; oder 
wie Gelder bevormundeter Personen angelegt werden. 

Sofern besondere gesetzliche Vorschriften über die 
Anlegung der Gelder Bevormundeter nicht bestehen, 
kann die Anlegung der verfügbaren Gelder in 
Schuldverschreibungen, welche von den; Dentschen 
Reich, von einem deutschen Bundesstaate oder dem 
Rcichslande Elsaß-Lothringen mit gesetzlicher Er
mächtigung ausgestellt sind, oder in Schuldver
schreibungen, deren Verzinsung von dem Deutschen
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Reich, von einem deutschen Bundesstaate oder dem 
Reichstande Elsaß-Lothringen gesetzlich garantirt 
ist, oder in Schuldverschreibungen, welche von 
deutschen kommunalen Korporationen (Provinzen, 
Kreisen, Gemeinden rc.) oder von deren Kredit
anstalten ausgestellt und entweder seitens der In
haber kündbar sind, oder einer regelmäßigen Amorti
sation unterliegen, erfolgen. Auch können die Gelder 
bei der Reichsbank verzinslich angelegt werden.

8 86. Ueber die gesummten Rechnungsergebnisse 
eines Rechnungsjahres ist nach Abschluß desselben 
alljährlich dem Reichstag eine vom Reichs-Ver
sicherungsamt aufzustellende Nachweisung vorzulegen.

Beginn und Ende des Rechnungsjahres wird für 
alle Genossenschaften übereinstimmend durch Be
schluß des Bundesraths festgestellt.

VII. Unfallverhütung. Überwachung der 
Betriebe durch die Genossenschaften. 

Unfallverhütungsvorschristen.

8 87. Die Genossenschaften sind befugt, für den 
Umfang des Genossenschaftsbezirks oder für be
stimmt abzugrenzende Theile desselben oder für 
bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten über 
die voll den Mitgliedern zur Verhütung von Un
fällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen 
Vorschriften zu erlassen und darin die Zuwider- 
handelilden mit Zuschlägen bis zum doppelten Be
trage ihrer Beiträge oder, sofern eine Einschätzung 
in Gefahrenklassen stattgefunden hat und der Be
trieb des Zuwiderhandelnden nicht in der höchsten 
Gefahrenklasse sich befindet, mit Einschätzung des 
Betriebes in eine höhere Gefahrenklasse zu bedrohen.

Für die Herstellung der vorgeschriebenen Ein
richtungen ist den Mitgliedern eine angemessene 
Frist zu bewilligen.

Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung 
des Reichs-Bersicherungsamts.

Die genehmigten Vorschriften sind den höheren 
Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sie sich 
erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mit- 
zutheilen.

Dem Anträge auf Ertheilung der Genehmigung 
ist die gutachtliche Aeußerung der Vorstände der
jenigen Sektionen, für welche die Vorschriften Gültig
keit haben sollen, oder, sofern die Genossenschaft in 
Sektionen nicht eingetheilt ist, des Genossenschafts
vorstandes beizufügen.

8 88. Die Festsetzung von Zuschlägen sowie die 
höhere Einschätzung (8 87) erfolgt durch den Vor
stand der Genossenschaft. Hiergegen findet binnen 
zwei Wochen llach der Zustellung die Beschwerde 
an das Reichs-Versicherungsamt statt.

8 89. Die von den Landesbehörden für bestimmte 
Betriebsarten zur Verhütung von Unfällen zu er
lassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Gefahr 
im Verzüge ist, den betheiligten Genossenschafts

vorständen oder Sektionsvorständen zur Begut
achtung nach Maßgabe des § 87 vorher mitgetheilt 
werden.

Ueberwachung der Betriebe.

8 90. Die Genossenschaften sind befugt, durch 
Beauftragte die Befolgung der zur Verhütung voll 
Unfällen erlaflenen Vorschriften zu überwachen, von 
den Einrichtungen der Betriebe, soweit sie für die 
Zugehörigkeit zur Genossenschaft oder für die Ein
schätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung find, 
Kenntniß zu nehmen und behufs Prüfung der von 
den Betriebsunternehmern auf Grund gesetzlicher 
oder statutarischer Bestimmungen eingereichten Ar
beiter- und Lohnnachweisungen diejenigen Geschäfts
bücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl 
der beschäftigten Arbeiter und Beamten und die 
Beträge der verdienten Löhne und Gehälter ersicht
lich werden.

Die Betriebsunternehmer find verpflichtet, dell 
als solchen legitimirten Beauftragteil der betheiligteil 
Genossenschaft auf Erfordern den Zutritt zu ihreil 
Betriebsstätten während der Betriebszeit zu gestatten 
und die bezeichneten Bücher und Listen an Ort 
und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Sie könnell 
hierzll, vorbehaltlich der Bestillllnullgen des 8 91, 
auf Antrag der Beauftragten von der uiiteicit Ver
waltungsbehörde durch Geldstrafen im Betrage bis 
zu dreihundert Mark angehalten werden."

8 91. Befürchtet der Betriebsunternehmer die 
Verletzung eines Betriebsgeheimnisses oder die 
Schädigung seiner Geschäftsinteressen in Folge der 
Besichtigung des Betriebes durch dell Beauftragten 
der Genossenschaft, so kann derselbe die Besichtigung 
durch andere Sachverständige beanspruchen. Jll 
diesem Falle hat er dem Geilossenschaftsvorstande, 
sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, 
eine entsprechende Mittheilung zu machen und einige 
geeigllete Personen zu bezeichnen, welche auf seine 
Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zll 
ilehmen und dem Vorstande die für die Zwecke der 
Genossenschaft nothwelldige Auskunft über die Be- 
triebseinrichtungen zu geben bereit sind. Jll Er
mangelung einer Verständigung zwischeil dem Be
triebsunternehmer und dem Vorstande entscheidet auf 
Allrufen des letzteren das Reichs-Versicherullgsanlt. 

§ 92. Die Mitglieder der Vorstände der Ge
nossenschaften, sowie deren Beauftragte (§§ 90 und 
91) und die nach 8 91 ernannten Sachverstülldigen 
haben über die Thatsachen, welche durch die Ueber- 
wachung und Kontrole der Betriebe zu ihrer Kenntniß 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachteil mit) sich 
der Nachahmung der von den Betriebsunternehmern 
geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntniß gelangten 
Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange 
als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die

11. Wegen der Geldstrafen vgl. Bem. zu Z 34 Abs. 2.
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Beauftragten der Genossenschaften und Sachver- ‘ 
ständigen sind hierauf von der unteren Verwaltungs- ■ 
bedörde ihres Wohnortes zu beeidigen. '

§ 93. Namen und Wohnsitz der Beauftragten ; 
sind von dem Genossenschaftsvorstande den höheren ; 
Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre ■ 
Thätigkeit erstreckt, anzuzeigen. !

Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach j 
Maßgabe des § 139 h der Gewerbeordnung be- | 

stellten staatlichen Aussichtsbeamten auf Erfordern i 

über ihre Ueberwachungsthätigkeit und deren Er- j 
gebnisse Mittheilung zu machen, und können dazu I 
von dem Reichs-Versicherungsamt durch Geldstrafen11 j 
bis zu einhundert Mark angehalten werden. ■

§ 94. Die durch die Ueberwachung und Kontrole 
der Betriebe entstehenden Kosten gehören zu den 
Verwaltungskosten der Genossenschaft. Soweit die
selben in baaren Auslagen bestehen, können sie j 
durch den Vorstand der Genossenschaft dem Be- ! 
triebsunternehmer auferlegt werden, wenn derselbe 
durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Ver- I 

Pflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben I 
hat. Gegen die Auferlegung der Kosten findet ! 
binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses 
die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt. 
Die Beitreibung derselben erfolgt in derselben Weise, 
wie die der Gemeindeabgaben.

i
VIII. Aufsichtsführung.

ReichS - Versicherungsam t.

8 95. Die Genossenschaften unterliegen in Bezug 
auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtig
ung des Reichs-Versicherungsamts (§ 87 des Un- 
sallversicheruttgsgesetzes).

Dem Reichs-Versicherungsamt treten vier nicht
ständige Mitglieder hinzu, von welchen zwei von 
den Genossenschaftsvorständen aus ihrer Mitte ge
wählt und zwei als Vertreter der Arbeiter durch 
den Buudesrath aus den int § 49 Absatz 2 be
zeichneten Personen berufen werden.

Diese nichtständigen Mitglieder sind zu denjenigen 
Verhandlungen des Reichs-Versicherungsamts, bei 
denen es sich um Angelegenheiten der dem gegen
wärtigen Gesetze unterliegenden Genossenschaften 
handelt, statt der nach 8 87 des Unfallversicherungs
gesetzes von den Genossenschaftsvorständen und den 
Vertretern der Arbeiter gewählten nichtständigen 
Mitglieder, und wenn es sich um allgemeine An
gelegenheiten handelt, neben diesen Mitgliedern zn- 
zuziehen.

Die Wahl durch die Genossenschaftsvorstände er
folgt mittelst schriftlicher Abstimmung unter Leitung 
des Reichs-VersicherungSamts nach relativer Stim
menmehrheit ; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Loos. Das Stimmenverhältniß der einzelnen Wahl

körper bestimmt der Bundesrath unter Berücksichtig
ung der Zahl der versicherten Personen.

Tie Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder 
währt vier Jahre. Für jedes nichtständige Mit
glied sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter 
zu bestellen, welche dasselbe in Behinderungssällen 
zu vertreten haben. Scheidet ein solches Mitglied 
während seiner Amtsdauer aus, so haben für den 
Rest derselben die Stellvertreter nach ihrer Reihen
folge als Mitglieder einzutreten.

Z u st ä n d i g k e i t.

§ 96. Die Aufsicht des Reichs-Versicherungsamts 
über den Geschäftsbetrieb der Genossenschaften hat 
sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften zu erstrecken. Alle Entscheid
ungen desselben find endgültig, soweit in diesent 
Gesetze nicht ein anderes bestimmt ist.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, jederzeit 
eine Prüfung der Geschäftsführung der Genossen
schaften vorzunehmen.

Die Vorstandsmitglieder, Vertrauensutänner und 
Beamten der Genossenschaften sind auf Erfordern 
des Reichs-VersicherungSamts zur Vorlegung ihrer 
Bücher, Beläge und ihrer auf den Inhalt der 
Bücher bezüglichen Korrespondenzen, sowie der auf 
die Festsetzungen der Entschädigungen und Jahres
beiträge bezüglichen Schriftstücke an die Beauftragten 
des Reichs-Versicherungsamts oder an das letztere 
selbst verpflichtet. Dieselben können hierzu durch 
Geldstrafen bis zu eintausend Mark angehalten 
werden.

8 97. Das Reichs-Versicherungsamt entscheidet, 
unbeschadet der Rechte Dritter, über Streitigkeiten, 
welche sich auf die Rechte und Pflichteit der Inhaber 
der Genossenschastsämter, auf die Auslegung der 
Statuten und die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen 
beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossen- 
schaftsümter zur Befolgung der gesetzlichen und 
statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu 
eintausend Mark anhalten.

Geschäftsgang.

8 98. Die Beschlußfassung des Reichs-Versicher- 
nngsamtS ist durch die Anweseuheit von mindestens 
fünf Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden), 
unter denen sich je ein Vertreter der Genossen- 
jchaftsvvrstünde und der Arbeiter befinden müssen, 
bedingt, wenn es sich handelt

a) um die Vorbereitung der Beschlußfassung des 
Bundesraths bei der Genehmigung von Ver
änderungen des Bestandes der Genossenschaften 
(8 42), bei der Auflösung einer leistungsunfähigen 
Genossenschaft (§ 14), bei der Bildung voit 
Schiedsgerichten (§ 50);

h) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Strei
tigkeiten bei Veränderungen des Bestandes der 
Genossenschaften (§ 43);
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c) um die Entscheidung auf Rekurse gegen die 
Entscheidungen der Schiedsgerichte (§ 68);

d) um die Genehmigung von Vorschriften zur 
Verhütung von Unfällen (§ 87);

e) um die Entscheidung auf Beschwerden gegen 
Strafverfügungen der Genossenschaftsvorstände 
(8 126).

Solange die Vertreter der Genossenschaftsvorstände 
nicht gewählt und Vertreter der Arbeiter nicht be
rufen sind, genügt die Anwesenheit von fünf anderen 
Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden).

In den Fällen zu b und c erfolgt die Beschluß
fassung unter Zuziehung von zwei richterlichen 
Beamten.

Im Nebrigen werden die Formen des Verfahrens 
und der Geschäftsgang des Reichs-Versicherungsamts 
durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung 
des Bundesraths geregelt.12

K o st e ii.

8 99. Tie Kosten des Reichs-Versicherungsamts 
und seiner Verwaltung trägt das Reich.

Die nichtständigen Mitglieder erhalten für die 
Theilnahme an den Arbeiten und Sitzungen des 
Reichs-Versicherungsamts eine nach dem Jahres- 
betrage festzusetzende Vergütung und diejenigen, 
welche außerhalb Berlin wohnen, außerdem Ersatz 
der Kosten der Hin- und Rückreise nach den für 
die Vortragenden Räthe der obersten Reichsbehörden 
geltenden Sätze (Verordnung vom 21. Juni 1875, 
Reichs-Gesetzbl. S. 249). Die Bestimmungen im
8 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse 
der Reichsbeaniten, vom 31. März 1873 (Reichs- 
Gesetzbl. S. 61) finden auf sie keine Anwendung.

L a n d e s - V e r s i ch e r u u g s ü ni t e r.

8 100. Werden in den einzelnen Bundesstaaten 
für das Gebiet und auf Kosten derselben von den 
Landesregierungen Landes-Versicherungsümter er
richtet (88 92, 93 des Unfallversicherungsgcsehes), 
so finden hinsichtlich der Zusammensetzung derselben ; 
die Bestimmungen des 8 95 mit folgenden Maß- j 
gaben Anwendung:

1. An der Wahl der aus der Mitte der Genossen- 
fchaftsvorstände zu wählenden nichtständigen 
Mitglieder nehmen nur die Vorstände derjenigen
Genossenschaften theil, welche Betriebe, deren !
Sitz im Gebiete eines anderen Bundesstaates \ 
belegen ist, nicht umfassen. Die Wahl erfolgt | 
unter Leitung des Landes-Versicherungsamts. ; 
Das Stimmenverhältnis; der einzelnen Wahl
körper wird unter Berücksichtigung der Zahl I 

der in den betreffenden Genossenschaften ver- : 
sicherten Personen von der Landesregiernng j 
bestimmt. Solange eine Wahl nicht zu Stande i 
gekommen ist, werden Vertreter der Betriebs- j 

_____________ i
12. Geschehen durch Art. II der D. v. 13. 9lob. 1887. I 

Unternehmer von der Landes-Eentralbehörde 
ernannt.

2. Die Berufung der Vertreter der Arbeiter er
folgt durch die Landes-Centralbehörde.

Die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende 
Vergütung wird durch die Landesregierung geregelt. 

§ 101. Der Beaufsichtigung des Landes-Ver
sicherungsamts unterstehen diejenigen Berufsgenossen
schaften, welche nur solche Betriebe umfassen, deren 
Sitz im Gebiete des betreffenden Bundesstaates be
legen ist. In den Angelegenheiten dieser Berufs
genossenschaften gehen die in den §§ 14, 24, 32, 
34, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 64, 67, 68, 82, 
84, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 107, 126 dem 
Reichs-Versicherungsamt übertragenen Zuständig
keiten auf das Landes-Versicherungsamt über.

Soweit jedoch in den Fällen der §§ 38, 41, 43, 
46, 48, 64, 67, 68 eine der Aufsicht eines anderen 
Landes-Versicherungsamts oder des Reichs-Ver
sicherungsamts unterstellte Berufsgenossenschaft mit- 
betheiligt ist, entscheidet das Reichs-Versicherungsamt.

Unter den gleichen Voraussetzungen ist das Reichs- 
Versicherungsamt zuständig für Entscheidungen auf 
Grund der §§ 30, 32, 37, 38, 62, 63 des Unsall- 
versicherungsgesetzes.

Das Landes-Versicherungsamt hat in derartigen 
Füllen (Abs. 2 und 3) die Akten (in das Reichs- 
Versicherungsamt zur Entscheidung abzugebcn.

Treten für eine der im Absatz 1 genannten, der 
Aufsicht eines Landes-Versicherungsamts unterstellten 
Berufügenossenschaften die Voraussetzungen des 8 14 
ein, so gehen die Rechtsansprüche und Verpflicht
ungen auf den betreffenden Bundesstaat über.

Die Beschlußfassung des Landes-Versicherungsamts 
in den im 8 98 unter b bis e bezeichneten Ange
legenheiten ist durch die Anwesenheit von drei 
ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern be
dingt, zu welchen in den Füllen zu b und c außer
dem zwei richterliche Beamte zuzuzieheu sind.

IX. Reichs- und Staatsbetriebe.
8 102. Für Betriebe, welche für Rechnung des 

Reichs oder eines Bundesstaates verwaltet werden,^ 
tritt bei Anwendung dieses Gesetzes an die Stelle 
der Berufsgenossenschaft das Reich beziehungsweise 
der Staat. Die Befugnisse und Obliegenheiten der 
Genossenschaftsversammlung und des Genossenschafts
vorstandes werden durch Ausführungsbehörden 
wahrgenommen, welche für die Heeresverwaltungen 
von der obersten Militärverwaltungsbehörde des 
Kontingents, im Nebrigen für die Reichsverwaltungeu 
vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungeu 
von der Landes - Centratbehörde zu bezeichnen 
sind." Dem Reichs-Versicherungsamt ist mitzu-

13. Bezüglich der für Rechnung der Landeskasse ver
walteten Betriebe sind Ausführungsbestimmungen durch 
Bkm. v. 27. April 1889 u. 9. März 1890 erlagen.

14. In E.-L. das Ministerium, B. v. 18. Sept. 1888.
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theilen, welche Behörden als Aussübrungsbchörden 
bezeichnet toorben sind.

§ 103. Soweit das Reich beziehungsweise der 
Staat in Gemäßheit des § 102 an die Stelle der 
Berufsgenossenschaft tritt, finden die §§13 bis 42, 
44 bis 48, 64 Absatz 4, 65, 67 Absatz 1, 76 bis 
83, 84 Absatz 2 und 3, 85, 87, 88 bis 94, 95 
Absatz 1, 96,° 97, 98 Absatz 1 lit. a. d. e. 123 

bis 128 keine Anwendung.

§ 104. Die Erstreckung der Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark 
übersteigenden Jahresarbeitsverdienste (§ 2 Abs. 2) 
kann durch die Ausführungsvorschriften erfolgen, 
soweit diese Beamte nicht nach § 4 von der An
wendung dieses Gesetzes ausgeschlossen sind.

Den Aussührungsvorschriften bleibt auch die 
Bestimmung überlassen, ob und inwieweit die 
Renten nach Maßgabe des § 9 in Naturalleistungen 
gewährt werden sollen.

§ 105. Für den Bezirk jeder Ansführungsbehörde 
ist mindestens ein Schiedsgericht (§ 50) zu errichten. 
Die im § 51 Absatz 3 bezeichneten Beisitzer werden 
von der Ausführungsbehörde ernannt.

Das Regulativ (§ 51 Abs. 4 und 5) wird dnrch 
die für den Erlaß der Aussührungsvorschriften zu
ständige Behörde erlassen. In demselben sind die 
Sätze für die den Vertreten! der Arbeiter zu ge
währende Vergütung (§§ 53 Abs. 2 und 60) fest
zustellen.

§ 106. Die Feststellung der Entschädigungen 
(§ 62) erfolgt durch die in den Ausführungsvor- 
schristen zu bezeichnende Behörde.

§ 107. Gegen den Bescheid der zuständigen Be
hörde, durch welchen ein Entschädigungsanspruch 
aus dem Grunde abgelehnt wird, weil der Betrieb, 
in welchem der Unfall sich ereignet hat, für nicht 
unter 8 1 fallend erachtet wird, steht dem Ver
letzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde 
an das Reichs-Versicherungsamt zu. Die Beschwerde ! 
ist bei demselben binnen vier Wochen nach der 
Zustellung des ablehnenden Bescheides einzulegen. 

§ 108. Die znr Durchführung der Bestimmungen 
der §8 102 bis 107 erforderlichen Ausführungs
vorschriften werden für die Heeresverwaltungen 
von der obersten Militürverwaltungsbehördc des 
Kontingents, im Uebrigen für die Reichsverwalt
ungen vom Reichskanzler, für dieLandcsverwaltungen 
von der Landes-Eentralbchörde erlassen.

§ 109. Tie Bestimmungen der §§ 102 bis 108

X. Landesgesehlichc Regelung. 
§ HO. Tie Landesgesehgebung ist befugt, die 

Abgrenzung der Berufsgenossenschaften, deren Or
ganisation und Verwaltung, das Verfahren bei 

; Betricbsveründerungen, den Maßstab für die Um- 
: legung der Beiträge und das Verfahren bei deren 
: Umlegung und Erhebung, abweichend von den Be- 
1 stimmungen der §§ 18, 20 bis 25, 26 Absatz 1, 
! 2 Ziffer 3, Absatz 3 und 4, 27 bis 41, 46, 47, 
• 48 Absatz 1, 76 bis 83 zu regeln, sowie abweichend 
: von den Bestimmungen dieses Gesetzes die Organe 
' zu bezeichnen, durch welche die Verwaltung der 
: Berufsgcnossenschaften geführt wird, und die in 
| diesem Gesetze den Vorständen der letzteren über- 
j tragenen Befugnisse und Obliegenheiten wahrge- 
i nonimcn werden.

8 Hl. Macht die Landesgesetzgebung von der 
Befugniß des § HO Gebrauch, so hat dieselbe

1. über die Befugniß zur Ablehnung des Amts 
eines Beisitzers des Schiedsgerichts und über 
die diesen Beisitzern zu gewährenden Ver
gütungen (8 53 Abs. 2),

2. über die Vertretung der Berufsgenossenschasten 
bei den Untersuchungsverhandlungeu (§ 58),

3. über den dem Bevollmächtigten der Kranken
kasse oder dem von der Gemeindebehörde be
zeichneten Arbeiter zu gewährenden Ersatz für 
entgangenen Arbeitsverdienst (§ 60),

4. über das Organ, bei welchem der Entschädig
ungsanspruch anzumelden ist (§ 64) und 
welches die Entschädigung festzustetten und 
hierüber den Bescheid zu ertheilen hat (§§ 62,66),

5. über die Rechnungsführung der Berussgenossen- 
schaften (§ 85),

sowie darüber Bestimmung zu treffen,
6. welche Personen außer den in Gemäßheit der 

§8 90 und 91 ernannten Beauftragten und 
Sachverständigen den Bestimmungen der §§ 127 
und 128 unterliegen.

§ 112. Bei Abänderung des Bestandes von 
Berufsgenossenschasten (§ 42) tritt, falls nur solche 
Betriebe betheiligt sind, deren Sitz int Gebiete des
selben Bundesstaates belegen ist, an die Stelle 
des Bundesraths die Centralbehörde dieses Bundes
staates, sofern derselbe von der Befugniß des § 110 
Gebrauch gemacht hat.

§ 113. Die Auflösung einer Berufsgenosscnschaft 
! wegen Leistungsunfähigkeit (§ 14) und die Zn- 
! theilung der zu derselben gehörigen Betriebe zu 
| anderen Berufsgenosscnschaften erfolgt durch die 

finden auf Betriebe der im § 102 bezeichneten Art 
keine Anwendung, insoweit die Reichs- beziehungs
weise Landesregierung vor der Bilditng der Berufs- 
gettossenschaften für den betreffenden Bezirk erklärt, 
daß solche Betriebe den Bernfsgenvssenschaften an
gehören sollen.

i Landcs-Centralbehörde, wenn die aufzulösende Be- 
j rufsgenossenschaft auf Grund landesgesetzlicher Be- 
' stimmungen (§ HO) gebildet ist und diejenigen 
i Berufsgenossenschaften, welchen Betriebe der anf- 
| gelösten Berufsgenossenschaft zugetheilt werden sollen, 
I uur solche Betriebe umfassen, deren Sitz im Gebiete 
1 des betreffenden Bundesstaates belegen ist.



60 1886 (5. Mai)

In diesem Falle gehen die Rechtsansprüche und 
Verpflichtungen der aufgelösten Genossenschaft auf 
diesen Bundesstaat über.

§ 114. Die Bundesstaaten sind berechtigt, ihr 
Gebiet oder Theile desselben der Berufsgenossenschaft 
eines anderen Bundesstaates, welcher von der im 
§ HO eingeräumten Befugniß Gebrauch gemacht 
hat, mit dessen Zustimmung anzuschließen. In 
diesem Falle gelten für die Berufsgenossenschaft die 
landesgesetzlichen Bestimmungen desjenigen Bundes
staates, an welchen der Anschluß erfolgt ist, falls 
aber auch der anschließende Bundesstaat von der 
Befugniß des § 110 Gebrauch gemacht hat, die 
Bestimmungen desjenigen Bundesstaates, in welchem 
sich der Sih der Berufsgenossenschast befindet. 
Der Sih der Berufsgenossenschaft ist im letzteren 
Falle durch Vereinbarung der Landesregierungen 
zu bestimmen. Wird eine derartige Berufsgenossen
schaft durch den Bundesrath wegen Leistungs
unfähigkeit aufgelöst (§ 14), so gehen deren Rechts
ansprüche und Verpflichtungen nach dem Maß
stabe der im letzten Rechnungsjahre gezahlten Bei
träge auf die betheiligten Bundesstaaten über.

Kommt eine Einigung nicht zu Stande, so ent
scheidet auf Anrufen der Bundesrath.

§ 115. Die im § 110 eingeräumte Befugniß 
erlischt, soweit in einem Bundesstaate innerhalb 
zwei Jahren nach dem Tage der Verkündung dieses 
Gesetzes landesgesetzliche Bestimmungen nicht erlassen 
sind oder innerhalb eines weiteren Jahres die 
Organisation nicht durchgeführt ist.

Der Buudesrath kann diese Fristen auf Ansuchen 
um je ein Jahr verlängern.

Die im § 114 eingeränmte Berechtigung dauert 
solange, als nicht der Bundesrath das betreffende 
Gebiet gemäß § 18 einer Berufsgenossenschnft an
geschlossen hat.

XI. Schluß- und Strafbestimmungen.

Haftpflicht der Betrieüsunternehmer und 
Betriebsbeamten.

§ 116. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes ver
sicherten Personen und deren Hinterbliebene können 
einen Anspruch auf Ersah des in Folge eines 
Unfalls erlittenen Schadens nur gegen diejenigen 
Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Reprä
sentanten, Betriebs- oder Arbeiteraufseher geltend 
machen, gegen welche durch strafgerichtliches Urtheil 
festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vor
sätzlich herbeigeführt haben.

In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch 
auf den Betrag, um welchen die den Berechtigten 
nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften ge
bührende Entschädigung diejenige übersteigt, auf 
welche sie nach diesem Gesetze Anspruch haben.

Die auf landesgesetzlichen Bestimmungen be
ruhenden Ansprüche eines Verletzten auf Ersatz des 

in Folge des Unfalls erlittenen Schadens für die 
Dauer der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfälle 
bleiben Vorbehalten, wenn nicht durch die Landes
gesetzgebung oder durch statutarische Bestimmung 
eine den Vorschriften der §§ 6 und 7 des Kranken- 
versicherungsgesehes vom 15. Juni 1883 lReichs- 
Gesehbl. S. 73) beziehungsweise der §§ 137 ff. 
dieses Gesetzes mindestens gleichkommende Fürsorge 
für den Verletzten und seine Angehörigen getroffen 
ist oder der Verletzte auf Grund des § 136 dieses 
Gesetzes von der Krankenversicherungspflicht befreit ist.

§ 117. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevoll
mächtigten oder Repräsentanten, Betriebs- oder 
Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgericht
liches Urtheil festgestellt worden ist, daß sie den 
Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit 
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der 
sie vermöge ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes 
besonders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, 
haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des 
Unfalls ans Grund dieses Gesetzes oder des Ge
setzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 
vom 15. Juni 1883 sReichs-Gesetzbl. S. 73) von 
den Genossenschaften, Gemeinden (§ 10 Abs. 1) 
oder Krankenkassen gemacht worden sind.

In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer 
eine Aktiengesellschaft, eine Innung oder eingetragene 
Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres 
Vorstandes, sowie eme Handelsgesellschaft, eine 
Innung oder eingetragene Genossenschaft für die 
durch einender Liquidatoren herbeigeführten Unfälle,

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen 
deren Kapitalwerth gefordert werden.

Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten von 
dem Tage, an welchem das strafrechtliche Urtheil 
rechtskräftig geworden ist.

§ 118. Die in den 88 116 und 117 bezeichneten 
Ansprüche können, auch ohne daß die daselbst vor
gesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil 
stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls 
diese Feststellung wegen des Todes oder der Ab
wesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen 
in der Person desselben liegenden Grunde nicht 
erfolgen kann.

Haftung Dritter.
8 119. Die Haftung dritter, in den 88 116 und 117 

nicht bezeichneter Personen, welche den Unfall vor
sätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden ver
ursacht haben, bestimmt sich nach den bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung 
der Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf 
die Genossenschaft insoweit über, als die Ver
pflichtung der letzteren zur Entschädigung durch 
dieses Gesetz begründet ist.

Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen.
8 120. Den Berufsgenossenschaften sowie den 

Betriebsunternehmern ist untersagt, die Anwendung
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der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachtheil der 
Versicherten durch Verträge (mittels Reglements oder 
besonderer Uebereinkunft) auszuschließen oder zu be
schränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Ver
bote zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. 

Rechtshülfe.

§ 121. Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, 
den im Vollzüge dieses Gesetzes an sie ergehenden 
Ersuchen des Reichs-Versicherungsamts, anderer 
öffentlicher Behörden, sowie der Genossenschafts
und Sektionsvorstände und der Schiedsgerichte zu 
entsprechen und den bezeichneten Vorständen auch 
unaufgefordert alle Mittheilungen zukommen zu 
lassen, welche für den Geschäftsbetrieb der Ge
nossenschaften von Wichtigkeit sind. Die gleiche 
Verpflichtung liegt den Organen der Genossenschaften 
untereinander ob.

Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen 
entstehenden Kosten sind von den Genossenschaften 
als eigene Verwaltungskosten (§ 15) insoweit zu 
erstatten, als sie in Tagegeldern und Reisekosten 
von Beamten oder Genossenschaftsorganen, sowie in 
Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder 
in sonstigen baaren Auslagen bestehen.

Gebühren und Stempelfreiheit.

§ 122. Alle zur Begründung und Abwickelung 
der Rechtsverhältnisse zwischen den Berufsgenossen
schaften einerseits und den Versicherten andererseits 
erforderlichen schiedsgerichtlichen und außergericht
lichen Verhandlungen und Urkunden sind gebühren- 
und stempelfrei. Dasselbe gilt für die behufs 
Vertretung von Berufsgenossen ausgestellten privat
schriftlichen Vollmachten und für die im § 12 be
zeichneten Streitigkeiten.

Strafbestimmun gen.

§ 123. Betriebsunternehmer können von dem 
Genossenschaftsvorstande mit Ordnungsstrafe bis 
zu fünfhundert Mark belegt werden, wenn die von 
ihnen in Gemäßheit der §§ 34 Absatz 2, 37 Ab
satz 2, 39 ertheilte Auskunft oder die in Gemäß
heit der §§ 47, 48 erstattete Anzeige oder An
meldung, imgleichen wenn die von ihnen in Ge
mäßheit der §§ 65, 79 eingereichten Lohn- oder 
Gehaltsnachweisungen thatsächliche Angaben ent
halten, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder 
bei Anwendung angemessener Sorgfalt nicht ent
gehen konnte.

§ 124. Betriebsunternehmer, welche der ihnen 
obliegenden Verpflichtung zur Ertheilung von Aus
kunft in den Fällen der §§ 37 Absatz 2, 39, zur 
Anzeige oder Anmeldung in den Fällen der §§ 
47, 48, zur Einreichung der Lohn- oder Gehalts
nachweisungen in den Fällen der §§ 65, 79, oder 
zur Erfüllung der für Betriebseinstellungen ge
gebenen statutarischen Vorschriften (§ 22 Ziffer 8) 

nicht rechtzeitig nachkommen, können von dem Ge
nossenschaftsvorstande mit Ordnungsstrafe bis zu 
dreihundert Mark belegt werden.

Die gleiche Strafe kann, wenn die Anzeige eines 
Unfalls nicht rechtzeitig in Gemäßheit des § 56 
erfolgt ist, gegen denjenigen verhängt werden, 
welcher zu der Anzeige verpflichtet war.

§ 125. Die Strafvorschriften der §§ 123 und 124 
finden auch gegen die gesetzlichen Vertreter hand
lungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen 
gegen die Mitglieder des Vorstandes einer Aktien
gesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossen
schaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handels
gesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft 
Anwendung.

§ 126. Zur Verhängung der in den §§ 123 bis 
125 angedrohten Strafen ist der Vorstand der
jenigen Genossenschaft zuständig, zu welcher der 
Betriebsunternehmer gehört.

Gegen die Strafverfügung des Genossenschafts
vorstandes steht den Betheiligten binnen zwei Wochen 
von deren Zustellung an die Beschwerde an das 
Reichs-Versicherungsamt zu.

Die Strafen fließen in die Genossenschaftskasse. 

§ 127. Die Mitglieder der Vorstände der Ge
nossenschaften und die Mitglieder der Genossenschafts
ausschüsse zur Entscheidung über Beschwerden (§ 22 
Ziffer 3), imgleichen die in Gemäßheit der §§ 90 
und 91 ernannten Beauftragten und Sachverständigen 
werden, wenn sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offen
baren, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu 
ihrer Kenntniß gelangt sind, mit Geldstrafe bis 
zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängniß 
bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Be
triebsunternehmers ein.

§ 128. Die im § 127 bezeichneten Personen 
werden mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, 
bestraft, wenn sie absichtlich zum Nachtheile der 
Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche 
kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntniß 
gelangt sind, offenbaren, oder geheim gehaltene 
Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche 
kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntniß 
gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse 
sind, nachahmen.

Thun sie dies, um sich oder einem Anderen einen 
Vermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben 
der Gefüngnißstrafe auf Geldstrafe bis zu drei
tausend Mark erkannt werden.

Zuständige Landesbehörden. Verwalt
ungsexekution.

§ 129. Die Centralbehörden der Bundesstaaten 
bestimmen, von welchen Staatsbehörden, Gemeinde
vertretungen oder, wo solche nicht bestehen, Ge-
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meindebehörden die in diesem Gesetze den höheren 
Verwaltungsbehörden, den unteren Verwaltungs
behörden, den Lrtspolizeibehörden, den Gemeinde
behörden und den Vertretungen der Gemeinden 
und weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Ver
richtungen wahrznnehmen füib,15 16 imgleichen zu welchen 
Kassen die in den §§ 34 Absatz 2, 90 Absatz 2, 
93 Absatz 2 vorgesehenen Strafen fließen.^

Die von den Centralbehörden der Bundes
staaten in Gemäßheit vorstehender Vorschrift er
lassenen Bestimmungen sind durch den Deutschen 
Reichs-Anzeiger bekannt zu machen.

§ 130. Geldstrafen, welche auf Grund dieses 
Gesetzes verhängt werden, mit Ausnahme der
jenigen, auf welche von den Gerichten erkannt ist, 
werden in derselben Weise beigetrieben, wie Ge
meindeabgaben.

§ 131. Die in diesem Gesetze für Gemeinden 
getroffenen Bestimmungen gelten auch für die einem 
Gemeindeverbande nicht einverleibten selbständigen 
Gutsbezirke und Gemarkungen. Soweit aus den
selben der Gemeinde oder Gemeindebehörde Rechte 
und Pflichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der 
Gutsherr oder der Gemarkungsberechtigte.

Zustellunge n.

§ 132. Zustellungen, welche den Lauf von Fristen 
bedingen, erfolgen durch die Post mittelst ein- 
geschriebeneu Briefes. Der Beweis der Zustellung 
kann auch durch behördliche Beglaubigung geführt 
werden.

B. Krankenversicherung.
§ 133. Werden durch die Landesgesetzgebung in 

der Land- oder Forstwirthschaft gegen Gehalt oder 
Lohn beschäftigte Personen der Krankenversicherungs
pflicht nach Maßgabe des Krankenversicherungs
gesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichs-Gesetzbl. S. 73) 
unterworfen, so findet letzteres Gesetz mit den aus 
den 134 bis 142 dieses Gesetzes sich ergebenden 
Aenderungen Anwendung. Dasselbe gilt, wenn 
durch statutarische Bestimmungen auf Grund des 
§ 2 des Krankenverficherungsgesetzes die Anwendung 
der Vorschriften des § 1 des letzteren auf solche 
Personen erstreckt wird.

§ 134. Der Beschäftigungsart land- und forst- 
wirthschaftlicher Arbeiter und der Sitz des Betriebes 
bestimmt sich nach den Vorschriften der §§ 10 
linb 44 dieses Gesetzes.

Gemeinden oder weitere Kommunalverbände können 
bei dem Erlasse statutarischer Bestimmungen über 
die Krankenversicherung land- und forstwirthschaft- 
licher Arbeiter beschließen, daß diese Bestimmungen 
auch auf außerhalb des Kommunalbezirks liegende 

15. Geschehen durch 1. V. v. 2. Juli 1888; den Bürger
meistern ist über Einziehung der Beiträge Anweisung ertheilt 
durch V. v. 28. April 1890.

16. 2. V. v. 2. Juli 1888.

| Theile solcher Betriebe sich erstrecken sollen, deren 
! Sitz innerhalb des Bezirks der Gemeinde oder des 

‘ weiteren Kommunalverbandes belegen ist.

§ 135. Die Bestimmung des § 20 Absatz 1 
! Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes findet nur 
! auf verheirathete Wöchnerinnen oder solche Wittwen 
I Anwendung, deren Entbindung nach dem Tode 

des Ehemannes innerhalb des nach den Landes
gesetzen für die Vermuthung der ehelichen Geburt 
maßgebenden Zeitraumes erfolgt.

§ 136. Personen, welche erweislich mindestens 
für dreizehn Wochen nach der Erkrankung dem 
Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf 
eine den Bestimmungen des § 6 des Krankenver
sicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwerthige 
Unterstützung haben, find auf den Antrag des 
Arbeitgebers von der Versicherungspflicht zu be
freien, sofern die Leistungsfähigkeit desselben 
genügend gesichert ist.

Ueber den Antrag entscheidet die Verwaltung 
der Gemeindekrankenversicherung oder der Vorstand 
der Krankenkasse, welcher die zu befreiende Person 
angehören würde. Wird die Leistungsfähigkeit des 
Arbeitgebers beanstandet, so ist der Antrag an die 

i Aufsichtsbehörde zur Entscheidung abzugeben. 

I Die Entscheidung über den Befreiungsantrag 
! ist den Betheiligten zu eröffnen und vorläufig 
I vollstreckbar. Gegen dieselbe steht jedem Betheiligten 

I binnen zwei Wochen die Beschwerde an die vvr- 
; gesetzte Aufsichtsbehörde zu.
■ Die Befreiung gilt für die Dauer des Arbeits- 
| Vertrages. Sie hört vor Beendigung desselben nuf: 
i 1. wenn dies von der im Absatz 2 bezeichneten 

Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender Leist- 
i ungsfähigkeit des Arbeitgebers — sei es von
i Amtswegen, sei es auf Vorschlag der Ver-
I Wallung der Gemeindekrankenversicherung oder 

des Vorstandes der Krankenkasse — angeordnet 
wird,

2. wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur 
Krankenversicherung anmeldet. Die Anmeldung 
ist im Falle einer zur Zeit derselben bereits ein
getretenen Erkrankung ohne rechtliche Wirkung. 

Insoweit einer nach Absatz 1 befreiten Person 
im Falle der Erkrankung von dem Arbeitgeber 
eine den Bestimmungen des § 6 des Krankenver- 
sicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwerthige 
Unterstützung nicht gewährt wird, ist dieselbe auf
Antrag von der betreffenden Gemeindekrankenver
sicherung oder Krankenkasse zu gewähren. Die 
hiernach gemachten Aufwendungen sind von dem 
Arbeitgeber zu ersetzen.

Streitigkeiten überUnterstützungsansprüche, welche 
gegen die Gemeindekrankenversicherung oder Kranken
kasse auf Grund des vorstehenden Absatzes entstehen, 
werden nach Maßgabe des 8 12 Absatz 1, Streit ig- 

; keilen über Ersatzansprüche zwischen der Gemeinde-
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krankenversicherung ober Krankenkasse einerseits und 
ben Arbeitgeber andererseits nach Maßgabe des 
8 12 Absatz 2 dieses Gesetzes entschieden.

§ 137. Für v e r si ch e r u n gsp fl i cht ige Personen, 
welche erweislich ans Grund eines mindestens für 
die Dauer eines Jahres abgeschlossenen Arbeits
vertrages

1. jährliche Naturalleistungen mindestens im drei- ; 
hundertfachen Werthe des von der Gemeinde- i 
krankenversicherung beziehungsweise Kranken- ; 
taffe für einen Krankentag zu zahlenden : 
Krankengeldes beziehen, oder für den Kraukentag ■ 
einen Arbeitslohn an Geld oder Natural- : 
leiftungen erhalten, welcher dem von der 
Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise > 
Krankenkasse zu zahlenden täglichen Kranken
gelde mindestens gleichkommt, und

2. auf FvrtgewÜhrung dieser Leistungen, inner
halb der Geltungsdauer des Arbeitsvertrages, 
für mindestens dreizehn Wochen nach der Er
krankung einen Rechtsanspruch haben,

tritt auf Antrag des Arbeitgebers während der 
Geltungsdauer des Arbeitsvertrages eine Ermäßigung 
der Versicherungsbeiträge ein, wogegen das Kranken
geld in Wegfall kommt.

Die Ermäßigung der Beiträge erfolgt in dem
selben Verhältnisse, in welchem die Höhe des Kranken
geldes zu dem Werthe der sonstigen Kassenleistnngen 
steht. Dies Verhältniß ist durch statutarische Be
stimmung festzustellen, welche für die Gemeinde
krankenversicherung von derGemeinde, für die gemein
same Gemeindekrankenversicherung (§ 12 des Kranken
versicherungsgesetzes) durch den weiteren Kommunal
verband, für Orts- und Betriebstrantentassen durch 
das Kasfenstatut zu treffen ist. Die statutarischen Be
stimmungen der Gemeinden und weiteren Kommunal
verbünde bedürfen der Genehmigung der höheren Ver
waltungsbehörde; auf die Festsetzung durch das 
Kassenstatut findet 8 24 des Krankenversicherungs
gesetzes Anwendung. Wo weitereKommnnalverbünde 
nicht bestehen, erfolgt die Festsetzung für die gemein
same Gemeindekrankenversichernng durch die höhere 
Verwaltungsbehörde, solange eine endgültige Fest
setzung dieses Beitragsverhältnisses nicht erfolgt ist, 
wird für die nach Absatz 1 versicherten Personen 
der dritte Theil der für andere Kassenmitglieder 
geltenden Beiträge entrichtet.

Soweit die im Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten 
Leistungen im Falle der Erkrankung von dem 
Arbeitgeber nicht in Gemäßheit des Arbeitsvertrages, 
auf Grund dessen die Ermäßigung der Beitrüge 
erfolgt ist, gewährt werden, ist dem Erkrankten auf 
Antrag das Krankengeld von der Gemeindekranken
versicherung oder Krankenkasse zu zahlen und der
selben von dem Arbeitgeber zu ersetzen. Streitig
keiten über solche Ersatzansprüche werden nach 
Maßgabe des § 12 Absatz 2 dieses Gesetzes ent
schieden.

§ 13s. Durch statutarische Bestimmung (§ 137 
Absatz 2) kann eine entsprechende Kürzung des 
Krankengeldes und der Beiträge auch für solche 
Versicherten angeordnet werden, welche in Krank- 
keitsfäUen auf Grund ihres Arbeitsvertrages weniger 
als die im § 137 Absatz 1 festgesetzten Geld- oder 
'Naturalleistungen beziehen. Die Kürzung muß dem 
Verhältnisse entsprechen, in welchem der Werth 
dieser Leistungen zu der Höhe des Krankengeldes 
steht, jni Uebrigen finden die Bestimmungen des 
§ 137 auch auf Fülle dieser Art Anwendung.

8 139. Soweit es sich nicht um die unter § 2 
Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes 
fallenden Arbeiter handelt, finden die Bestimniungen 

! des 8 *74 des gedachten Gesetzes keine Anwendung. 
Die Zahlung der Beiträge erfolgt auch für die 

i nach 88 137 und 138 versicherten Personen nach 
• den Bestimmungen der §8 51 bis 53 des Kranken- 
i Versicherungsgesetzes.
i

8 140. Der Werth der Naturalbezüge wird nach 
Durchschnittspreisen von der unteren Verwaltungs- 

! behorde festgesetzt

8 141. Die auf Grund der §§ 2, 49 bis 52 
Absatz 1, 53, 54 des Krankenversicherungsgesetzes 
erlassenen statutarischen Bestimmungen sind, soweit 
sie den vorstehenden Vorschriften zuwiderlaufen, 
bis zum 1. Januar 1887 mit denselben in Ueber
einstimmung zu bringen. Soweit dies nicht geschieht, 
kann die Landes-Centralbehörde nach Ablauf dieser 
Frist solche statutarischen Bestimmungen ganz oder 
theilweise außer Kraft setzen.

Ter 8 3 Absatz 2 des Krankenversicherungs
gesetzes findet auf die unter § 1 des gegenwärtigen 
Gesetzes fallenden Personen keine Anwendung.

8 142. Durch statutarische Bestimmung einer 
Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren
Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile 

; desselben können Personen, welche innerhalb des 
j betreffenden Bezirks wohnen und, ohne zu einem 
I bestimmten Arbeitgeber in einem dauernden Arbeits

verhältnisse zu stehen, vorwiegend in land- oder 
forstwirthfchaftlichen Betrieben dieses Bezirks gegen
Lohn beschäftigt sind, auch für diejenige Zeit, in 
welcher eine Beschäftigung gegen Lohn nicht statt- 

! findet, der Krankenversicherungspflicht unterworfen 

: und, solange sie nicht zu einer die Versicherungs- 
i pflicht begründenden Beschäftigung in einem anderen 
i Erwerbszweig übergehen oder Mitglieder einer Be- 
I triebskrankenkasse werden, in diesem Bezirke zur 
i Versicherung herangezogen werden.

i Die nach solcher statutarischen Bestimmung ver- 
! sicherungspflichtigen Personen sind der Gemeinde- 
I krankenversicherung oder Ortskrankenkasse, welcher 

■ die sonstigen versicherungspflichtigen land- und 
; forstwirtschaftlichen Arbeiter angehören, durch die 
! Gemeindebehörde zu überweisen. Ihre Versicherung 
1 beginnt mit dem Tage ihrer Neberweisung.
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Die Ueberweisung ist zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit aufhören.

Die Ueberweisung, sowie der die Zurücknahme 
derselben ablehnende Bescheid kann nach Maßgabe 
des § 12 Absatz 2 dieses Gesetzes angefochten 
werden.

Ob und inwieweit die Vorschriften der §§ 49 
bis 53 des Krankenverficherungsgesehes auf die 
Arbeitgeber dieser Personen Anwendung finden, 
ist durch statutarische Bestimmung zu regeln.

Solange solche Personen nach Maßgabe des Ab
satzes 1 in dem Bezirke ihres Wohnortes gegen 
Krankheit versichert find, fällt ihre Verpflichtung 
zum Beitritt zu einer anderen Kasseneinrichtung 
für land- oder forstwirthschaftliche Arbeiter fort.

Die nach Absatz 1 llnd 5 zulässigen statutarischen 
Vorschriften bedürfen der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde.

C. Gesetzeskraft.
§ 143. Die Bestimmungen der Abschnitte A II, 

III, IV, V, VIII und X, die auf diese Abschnitte 
bezüglichen Strafbestimmungen, sowie diejenigen 
Vorschriften, welche zur Durchführung der in diesen 
Abschnitten getroffenen Anordnungen dienen, treten 
mit dem Tage der Verkündung dieses Gesetzes in 
Kraft. Dasselbe gilt von den Bestimmungen des 
Abschnittes B.

Im Uebrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem 
das Gesetz ganz oder theilweise für den Umfang 
des Reichs oder Theile desselben in Kraft tritt, 
mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche 
Verordnung bestimmt."

17. Für L.-L. ist durch D. v. 16. April 1889 der 1. Mai 
1889 bestimmt. Wegen der übrigen Länder vgl. R.-G.-Bl. 
1888 S. 125, 175, 207, 217, 235, 237, 289, 297 u. 1889 S.195.

9. Mai 1886.
Aebrrenckunft Mischen dem Deutschen Deich und der Oesterreichisch-Angarischen 

Monarchie wegen Zulassung der beiderseitigen Angehörigen ;um Ärmenrecht. 

R.-G.-Bl. 1887 S. 120.

Artikel 1.

Die Angehörigen des Deutschen Reichs werden 
in Oesterreich und in Ungarn und die Angehörigen 
Oesterreichs und Ungarns werden im Deutschen 
Reich unter denselben Bedingungen und gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Armenrecht zugelassen, wie 
die Angehörigen des betreffenden Landes, in welchem 
die Bewilligung des Armenrechts nachgesucht wird. 

Artikel 2.

Das Armuthszeugniß ist dem Ausländer, welcher 
zum Armenrecht zugelassen werden will, in allen 
Füllen von der Behörde seines gewöhnlichen Auf
enthaltsortes auszustellen.

Hält der Antragsteller sich nicht in dem Lande 
auf, in welchem er das Armenrecht nachsucht, so 
muß das Armuthszeugniß in Gemäßheit des 
Vertrages zwischen dem Deutschen Reich und 
Oesterreich-Ungarn vom 25. Februar 1880 beglaubigt 
werden.

Hält er sich dagegen in dem Lande auf, in 
welchem er seinen Antrag stellt, so können außer

dem auch bei den Behörden seines Heimathlandes 
Erkundigungen über ihn eingezogen werden.

Artikel 3.
Sind Angehörige des Deutschen Reichs in 

Oesterreich-Ungarn oder Angehörige Oesterreichs 
beziehungsweise Ungarns im Deutschen Reich zum 
Armenrecht zugelassen, so sind sie hiermit von 
Rechts wegen auch von jeder Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung befreit, welche unter irgend einer 
Benennung von Ausländern wegen ihrer Eigenschaft 
als solche bei Prozessen gegen Inländer nach der 
Gesetzgebung des Landes, in welchem der Prozeß 
geführt wird, gefordert werden könnte.

Artikel 4.
Die gegenwärtige Uebereinkunft tritt mit dem 

Tage des Austausches der Ratifikations-Urkunden 
in Wirksamkeit und bleibt bis nach Ablauf von 
sechs Monaten nach der von einem der beiden 
Thrkle erfolgten Kündigung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Be
vollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag unter
zeichnet und ihre Siegel beigedrückt.


